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Chronologie der muslimischen Vereinen in Penzberg 
 

1989 - 2009 
 
 

 
1989- 1991 

 

 
1991-1993 

 

 
ab 1994 bis Heute 

 

 
2006-2008 

 
 

1 
 

IGMG 
Ortsverein 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bestand 
kein 
Moschee-
Verein in 
Penzberg 
 

 

2 
 

Islamische Gemeinde 
Penzberg e.V. (IGP) 

 

 

3 
 

VIKZ 
Ortsverein 

 

 

Ortsverein von  
der Islamischen 
Föderation in 
Bayern bzw. Milli 
Görüs in Penzberg 
an der Karlstraße 
 

Dieser 
ausschließlich 
türkische Verein  
wurde 1991 
aufgelöst. 
Dieser Ortsverein 
von IGMG existiert 
mehr nicht. 
 

Trotz Auflösung 
dieses Vereins hat  
IGMG-Südbayern 
„Penzberg“ lang 
nicht von seinen 
Vereinlisten 
gestrichen und die 
Adresse von IGP 
sowie die Namen 
von Herrn Yerli und 
Idriz ohne ihren 
Kenntnis auf die 
Liste von IGMG-
Südbayern 
registriert. 
 

 

Eine unabhängige, 
multinationale, neutrale und 
offene religiöse Gemeinde, die 
sich mit Deutschland und 
seinen Grundwerten 
identifiziert wurde im Jahr 
1994 gegründet. 
 

Die IGP ist durch ihre 
Entwicklungsphasen 
selbständig geworden. Die 
Satzung, die Arbeit, die 
Philosophie, der Vorstand und 
das Personal sind 
ausschließlich von der 
Mitgliederversammlung 
abhängig.  
 

Die 150 Mitglieder der 
islamische Gemeinde 
Penzberg e.V. (IGP), aus acht 
Nationen, sind sich alle 
einstimmig, dass die IGP 
keiner islamischen 
Dachorganisation angehört. 
 

Der Sitz von IGP war von 1994 
bis 2005 in der Zweigstr.1 und 
in 2005 ist sie in die 
Bichlerstr. 15 ausgewandet. 
 

 

Nach der 
Eröffnung der 
Penzberger 
Moschee 
(Islamisches 
Forum) an der 
Bichlerstr.15 im 
Herbst 2005, hat 
des VIKZ in 
München initiiert 
einen Ortsverein in 
Penzberg 
zugründen und so 
war dieser Verein 
mit seinen 
Mitgliedern in den 
Vorgänger- 
Räumlichkeiten 
der IGP in der 
Zweigstr. 1  von 
2006 bis 2008 
tätig.  
Dieser Ortsverein 
der VIKZ existiert 
heute nicht mehr. 
Weitere 
Informationen 
liegen uns nicht 
vor. 
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1. Moscheegemeinde in Penzberg - Ortsverband von Milli Görüs von 1989 bis 1991 
 

• Anfänge eines muslimischen Gebetsraums an der Karlstraße in Penzberg 
• dieser war nach dem Pressebericht im Penzberger Merkur vom 19.07.1990 ein 

Ortsverband der Islamischen Föderation Bayern bzw. von Milli Görüs.  
• Die Mitglieder dieser Gemeinde waren ausschließlich türkischer Herkunft. 
• Mit dem Abriss des Gebäudes Ende 1991 löste sich auch die Gemeinde auf. 
• Bis 1993 gab es keine weiteren Bemühungen einen erneuten muslimischen Verein in 

Penzberg zu gründen. 
• Weitere Informationen liegen uns nicht vor. 
 
 
 

2. Die Entstehungsgeschichte und einige Eckdaten über die  
    Islamische Gemeinde Penzberg e.V. (IGP) 
 
 
Jahr 1993 
 
Erste Gedanken 

• In den Bürgerkriegsjahren 1992-1995 in Bosnien kamen sehr viele Flüchtlinge nach 
Penzberg und Umgebung. 

• Damit stieg die Anzahl der bosnischen Muslime rapide an, so dass die muslimische 
Community insgesamt an Zuwachs gewann. 

• Bosnier, Türken und Muslime aus verschiedensten Ursprungsländern haben sich 
1993 zusammengeschlossen und einen unabhängigen Verein mit dem Namen 
Moslemische Gemeinde Penzberg gegründet.  

• Hierfür wurde der erste Antrag an die Kommune Penzberg gestellt.  
 
 
Jahr 1994 
 
Registrierung des Vereins ins Vereinsregister und Arbeitsvertrag mit dem Imam   

• Am 30.11.94 wird der Verein mit dem Namen Islamische Gemeinde Penzberg unter 
der VR. Nummer 478 beim Amtsgericht Weilheim I. OB eingetragen  

• der 1. Vorsitzende wird Herr Halil Ayvaz (Türke), der 2. Vorsitzende Herr Muharem 
Dugonjic (Bosnier). 

• Herr Halil Ayvaz war für eine strenge Trennung zwischen der neu gegründeten 
Islamischen Gemeinde Penzberg e.V. und des ehemaligen Ortsvereins der 
Islamischen Föderation (Milli Görüs). Für den zweiten bosnischstämmigen 
Vorsitzenden Herrn Dugonjic war Milli Görüs völlig unbekannt. 

• Damit wurde der Grundstein für eine unabhängige Gemeinde gelegt.  
• Der Vorstand begab sich auf die Suche nach einem Imam, der die Gemeinde 

geistlich und religiös leiten sollte, mit der Voraussetzung dass dieser die Gemeinde 
auch in ihrem Geiste unabhängig und vielsprachig führen sollte. 

• Der Vorstand unterschreibt am 26.09.1994 mit Herrn Imam Idriz einen Arbeitsvertrag.  
 
 
Die Zusammensetzung des Vorstandes 

• Die überwiegende Mehrheit der Gemeindemitglieder waren Bosnier und Türken; 
folglich waren die Hälfte der Vorstandsmitglieder Bosnier und die andere Hälfte 
Türken.  
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• Der Vorstand war sich schnell einig, dass eine multinationale Gemeinde keinem der 
bereits organisierten muslimischen Dachverbände in Deutschland angehören wird, da 
diese alle National ausgerichtet sind und selbst ihren Schriftverkehr in der jeweiligen 
Sprache erledigen. 

• Dem Vorstand war zu diesem Zeitpunkt ebenso klar, dass die Muslime hier auf Dauer 
bleiben werden und keine vorübergehende Erscheinungen sind, was zu dieser Zeit 
nicht selbstverständlich war. 

• Entsprechend richteten sie ihre Arbeit für Hier und Jetzt und nicht nach dem 
jeweiligen Herkunftsland ein. 

• Die gemeinsame Sprache war Deutsch, da sonst eine Verständigung nicht möglich 
und die Einheit der Muslime nicht herzustellen wäre. 

• Die Penzberger Gemeinde definierte sich von Anfang an, als eine in Deutschland 
beheimatete, deutsch-muslimische Einrichtung.    

• Die meisten Mitglieder der IGP waren Bosnier, Türken und Albaner. Die 
bosnischstämmigen Mitglieder fühlten sich mit der Islamischen Gemeinschaft der 
Bosniaken in Deutschland – Zentralrat e.V. (VIGB bzw. IGBD) verbunden.   

 
 
 
Jahr 1995 
 
Der Imam gibt der Gemeinde neue Impulse 

• Benjamin Idriz nahm seine Tätigkeit als Imam in der IGP auf. Ihm ist die Struktur von 
muslimischen Organisationen in Deutschland fremd. Mit der Zeit wird ihm bewusst 
wie die Muslime in der neuen Heimat, also in Deutschland organisiert sind.  

• Die verschiedenen Strömungen und religiöse Orientierungen aus der Türkei waren 
innerhalb der türkischstämmigen Muslime in Deutschland präsent, teilweise auch in 
Penzberg. Nachdem der Imam wusste, wie die verschiedenen muslimischen 
Organisationen Einfluss ausüben, versuchte er seine Gemeinde von diesen 
Strömungen fern zuhalten und sie unabhängig bzw. Deutschland abhängig zuführen. 

• Er fordert eine religiöse Gemeinde ohne politische und ideologische Einflüsse und 
strebt für Offenheit der Gemeinde und knüpft Beziehungen und Dialoggespräche mit 
lokalen Religionsgemeinschaften und anderen muslimischen Vereinen ohne 
organisatorische Verbindungen mit einem islamischen Dachverband in Deutschland 
aufbauen zu wollen. 

• Dies war auch im Sinne des Vorstands und der Mitglieder der Islamischen Gemeinde 
Penzberg. 

 
 
Die IGP wählt einen neuen Vorsitzenden 

• Gründungsmitglied und 1. Vorsitzender der IGP Halil Ayvaz ist aus dem Vorstand, 
wegen seines Umzugs nach Nürnberg, ausgeschieden.  

• Als Vorstandvorsitzender der IGP wird Herr Bayram Yerli gewählt. Herr Yerli war 
vorher in der Moschee in Bad Tölz (diese Gemeinde gehörte zu Milli Görüs) tätig. 
Herr Yerli ist 1994 wegen seiner Arbeit nach Penzberg zugezogen und wurde auch 
im gleichen Jahr, wie üblich unter den praktizierenden Muslimen, in der örtlichen 
Islamischen Gemeinde Mitglied. 

• Am 15.01.1998 wurde sein Name als Vorstandsvorsitzender in das Vereinsregister 
eingetragen.  
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Jahr 2000 
 
Die IGP wird Gemeinnützig 

• Die IGP möchte ein Grundstück zum Bau eines neuen Gemeindezentrums erwerben 
• Eine alternative Organisationsstruktur wird nötig. 
• Mit der Mitgliederversammlung vom 04.03.2000 haben die Mitglieder eine 

Neufassung der Satzung beschlossen.  
• Die veränderte Satzung wurde dem Finanzamt Garmisch-Partenkirchen eingereicht 

und am 14.06.2000 im Vereinsregister eingetragen und damit der Verein 
Gemeinnützig.  

 
Der Erwerb des Grundstücks und Pakt der Einigung  

• Im Juni 2000 wird das Grundstück an der Bichlerstraße erworben.  
• Im Bewusstsein, dass der neu geplante Moscheebau in Penzberg, zur 

Vereinnahmung durch muslimische Dachverbände führen kann, haben die Mitglieder 
der IGP im Mai 2000 einen „Pakt der Einheit“ unterschrieben, in der sie sich 
verpflichten, für den Frieden und die Gemeinschaft einzusetzen.  

 
 
 
Jahr 2003 
 
Grundsteinlegung für die neue Moschee (Islamisches Forum) 

• Im Juni 2003 wird der Grundstein des heutigen Islamischen Forums (Name der  
Penzberger Moschee) an der Bichlerstraße durch den Vizelandrat von Weilheim-
Schongau und den 1. Bürgermeister von Penzberg gelegt.  

• Die Moschee mit Gemeindezentrum ist durch Spenden und Sponsoren finanziert. 
Kein muslimischer Dachverband hat sich beim Bau der Moschee weder finanziell 
noch ideell beteiligt.  

• In der Baufase (Jahr 2004) hat uns von den muslimischen Organisationen in 
Deutschland nur der Religionsattache des Türkischen Konsulats in München Herrn 
Niyazi Günes in Namen DITIB besucht. 

• Die Stadt Penzberg und die Gesellschaft wurden zu jeder Zeit des Baufortschritts, 
auch in Fragen der Finanzierung, informiert.  

 
 
 
Jahr 2005 
 
Ablehnung des Einbürgerungsantrags von Herrn Yerli und die Begründung 

• Herr Yerli berichtet dem Vorstand die Ablehnung seines Antrags auf Einbürgerung 
und nennt auch den Grund dazu (private Mitgliedschaft in der Islamischen 
Gemeinschaft Milli Görüs - IGMG). 

• Herr Yerli kündigt seine Mitgliedschaft bei der IGMG, zu mal er schon seit langer Zeit 
jeglichen Kontakt zu ihr abgebrochen hatte. Die Mitgliedschaft war eine aus den 
früheren Jahren in Bad Tölz entsprungene, formelle Verbundenheit, als Mitglied in 
der muslimischen Gemeinde Bad Tölz. 

• Der IGP Vorstand begrüßt die Kündigung von Herrn Yerli.   
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Eröffnung des Islamischen Forums    
• Am 18. September 2005 wurde das Islamische Forum in Anwesenheit hochrangiger 

Gäste, mit einem Rahmenprogramm, feierlich eröffnet.  
• An der Eröffnung waren alle Vertreter der Islamischen Organisationen in Deutschland 

eingeladen. (DITIB, ZMD, Islamrat, IGMG, VIGB(IGBD), VIKZ, UIAZD)  
• In der 1. Protokollreihe saßen zwei von diesen genanten Organisationen, der 

Vorsitzender der DITIB (Türkisch) und der VIGB (Bosnisch). Der Vorsitzende der 
IGMG ist nicht gekommen, vermutlich weil er nicht unter denen war, die ein Grußwort 
sprechen durften. An der Eröffnung waren auch viele Kommunalpolitiker sowie 
Diplomaten. Auch Vertreter christlicher Kirchen und politischer Parteien (CSU, SPD, 
Die Grünen) haben daran zahlreich teilgenommen.  

 
 
Elementare Standpunkte der IGP 

• In seiner Rede zur Eröffnung hat Imam Idriz in 5 Punkten folgende Standpunkte klar 
und deutlich gestärkt: Ferne von ideologischen und politischen Bewegungen, Einsatz 
für ein aufgeklärtes Religionsverständnis, Gleichberechtigung von Frau und Mann, 
Verurteilung von Gewallt und Terror und Begegnung im Dialog.  

• Diese Rede war der Anlass für die Medien weiterhin von der IGP zu berichten. So hat 
die SZ am 18.11.05 einen Beitrag über Imam Idriz veröffentlicht.   

• Damit wurde auch das Interesse vieler bayerischer Politiker geweckt, die muslimische 
Gemeinde in Penzberg kennen zu lernen. So lud der Landtagspräsident a.D., Alois 
Glück den Imam und den Vorstand für ein Gespräch in den Landtag ein.  

 
 

 
Jahr 2006: 
 
Arbeitsteam für das Islamische Forum 

• Die Arbeit in der IGP wurde nach der Eröffnung sehr vielfältig und Intensiv, so dass 
es nicht mehr alleine mit dem Ehrenamt zu bewältigen war. 

• Die Wichtigkeit der Integration der Muslime in die hiesige Gesellschaft und die 
Notwendigkeit der Öffentlichkeits- und Dialogarbeit, hat den Vorstand dazu bewegt 
ein Team zu erstellen, das effizient und professionell die Arbeit in der Gemeinde 
übernehmen sollte. Das Team besteht heute neben dem Imam und Direktor des 
Islamischen Forums und seiner Stellvertreterin, aus einer Referentin für Bildung und 
einer Finanzbuchhalterin. Die Stellvertreterin ist zuständig für Öffentlichkeitsarbeit 
und Interreligiösen Dialog, die Referentin für Bildung und Soziales, als Brücke 
zwischen den Muslimen und Schulen in Penzberg, die Finanzbuchhalterin für die 
Buchhaltung innerhalb der Gemeinde.            

 
Schreiben an IGMG 

• Da uns ab und zu in den Gesprächen gesagt wurde, dass wir bei der IGMG als 
Ortsverband in deren Vereinsregistern geführt werden, hat der Vorstand beschlossen 
diesem nach zu gehen und einen Brief an die IGMG verfasst und die Streichung der 
IGP als Ortsverband gefordert.  

• Dies geschah nicht wie der Verfassungsschutz behauptet, erst nach dem öffentlicher 
Druck bestand, sondern viel früher und in eigener Initiative.  

 
Vorstandswahl  

• Im Mai 2006 standen satzungsgemäß die Vorstandswahlen an. Einer der Kriterien für 
eine Wahl, war die Beherrschung der deutschen Sprache. Die Vorstandssitzungen  
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waren bis dato immer in Türkisch, Bosnisch und Deutsch. Ab der Wahl fanden diese 
ausschließlich in Deutsch statt.     

 
Besuch des Landtagspräsidenten Alois Glück 

• Tausende von Nicht-muslimischen Bürgern besuchten das Islamische Forum in 
kurzer Zeit nach der Eröffnung. Darunter auch namhafte Akademiker, Politiker, 
Diplomaten, wie auch der US Generalkonsul in München. 

• Eine große Ehre war der Besuch des bayerischen Landtagspräsidenten im November 
2006. Imam Idriz hielt eine Rede vor dem Präsidenten, indem er einen kurzen 
Überblick über die muslimischen Spitzenorganisationen in Deutschland verschaffte. 
Unter anderem war zu hören:  
“Muslime in Deutschland  müssen sich offen und ohne Scheu den demokratischen 
Richtlinien dieses Landes verbunden zeigen. Menschenrechte, Gleichberechtigung 
von Mann und Frau, Meinungsfreiheit und die Anerkennung des juristischen Rechts 
sind in erster Linie unsere religiösen Pflichten und damit auch mit aller Kraft dafür 
einzutreten. Die deutsche Geschichte, die Kultur, die Sitten und Bräuche müssen uns 
bekannt sein. Die Gesetze zu achten, die Sprache zu sprechen, die Hymne mitsingen 
zu können. Für die Sicherheit und Stabilität dieses Landes müssen wir uns mit 
höchster Aufmerksamkeit zuneigen“.   

• Der Präsident lobte und würdigte diese Rede.  
 
 
 
Jahr 2007 
 
Initiative des Imams für ZIEM.  

• Die Initiatoren aus Raum München entwickeln mit Imam Idriz ein Konzept für ZIEM 
„Zentrum für Islam in Europa – München“  

 
 
Unterstützung von Herrn Joachim Herrmann  

• Der jetzige Bayerische Innenminister Herr Joachim Herrmann hat an den Initiator des 
Projekts ZIEM, Imam Idriz im Mai 2007 einen Brief geschickt wo er schreibt: „Die von 
Ihnen angestoßenen Projekte zur besseren Integration der Muslime in unsere 
Gesellschaft sind sehr begrüßenswert. Die ausgesprochen positive 
Presseberichterstattung und die Eindrücke, die meine Kollegen, Landtagspräsident 
Alois Glück und Martin Neumeyer beim Besuch des Islamischen Forums in Penzberg 
im November 2006 gewonnen haben, haben auch mein Interesse geweckt. Deshalb 
wäre ich dankbar, auch künftig Informationen über Ihre Arbeit zu erhalten. Das von 
Ihnen angestoßenen Projekt der Schaffung eines „Zentrum für Islam in Europa 
München“ (ZIEM) ist sehr interessant und sollte auf jeden Fall auch weiterhin 
Gegenstand eines intensiven und kontinuierlichen Dialogs zwischen Ihnen und der 
CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag bleiben.“  
 

 
Vorwürfe des Innenministeriums und Gespräch mit Staatsekretär Schmid  

• Am 01. August 07  wirft das Innenministerium der IGP Extremismus vor.  
• Der Penzberger Bürgermeister, alle politische Fraktionen im Stadtrat, die Katholische 

und die Evangelische Kirche, sowie viele Bürger stellen sich hinter die IGP.  
• Nach den Vorwürfen trafen sich auf Wunsch der IGP, 5 Repräsentanten der 

Islamischen Gemeinde Penzberg (IGP) am 12.08.2007 im Innenministerium mit 7 
Repräsentanten des Landesamts für Verfassungsschutz. Nach 4-stündigem 
Gespräch haben beide Seiten eine Stellungnahme veröffentlicht.  
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• In der Stellungnahme steht, dass der IGP Vorsitzende Bayram Yerli noch einmal 
seine gekündigte Mitgliedschaft bei der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) 
kündigen wird und die Kopie der erneuten Kündigung an das Innenministerium 
zukommen lassen wird. Des Weiteren wurde vereinbart, dass der Imam der 
Penzberger Moschee Benjamin Idriz sich von allen extremistischen Organisationen 
und der IGMG distanziert. 

• Herr Yerli hat seine gekündigte Kündigung noch einmal gekündigt. Dem Wunsch des 
Ministeriums wurde Folge geleistet und eine Kopie der nochmaligen Kündigung 
zugesandt. 

 
Generalsekretär der IGMG Herr Oguz Ücüncü in der SZ über die IGP 

• Die SZ hat am 08.08.09 berichtet: …Man tue dem Penzberger Imam und seiner 
Gemeinde aber Unrecht, wenn man sie als Teil der IGMG bezeichne. Die IGMG habe 
in Penzberg von 1990 bis 1993 selbst eine Moschee unterhalten, diese aber 
aufgegeben. Die heutige Gemeinde sei völlig eigenständig, sie habe „eine eigene 
Moschee, einen eigenen Imam und eine eigene Agenda, die nicht mit uns verbunden 
sind, nicht offen und auch nicht verdeckt“ sagt Ücüncü.  

 
Hetz-Kampagne gegen Muslime in Penzberg 

• Nach den Vorwürfen des Innenministeriums hat eine Hetzkampagne gegen Muslime 
in Penzberg begonnen. Eine rechtsradikale Gruppe aus München hat ein Flugblatt in 
vielen Wohnungen verteilt und versucht das Vertrauen zu beschädigen und Angst 
unter der Bevölkerung verbreitet.  

 
US Generalkonsulat in München organisiert Iftar-Essen mit der IGP in Penzberg 

• Im November hat die IGP zusammen mit den US Generalkonsul in München, Herrn 
Eric Nelson zum gemeinsamen, traditionellen Iftar-Essen im Ramadan, viele 
Repräsentanten der verschiedenen Religionsgemeinschaften und Politiker 
eingeladen. Der US Generalkonsul sprach seine Unterstützung aus und stärkte die 
Arbeit der IGP.  

  
 Aufruf in der Freitagspredigt 

• Herr Imam Idriz hat kurz nach den Berichten über die sog. Sauerland-Gruppe, solche 
Akte, in seiner Freitagspredigt scharf verurteilt und einen Aufruf zum Frieden 
gefordert. Der Münchener Merkur hat diesen Aufruf veröffentlicht. 

 
 
 
Jahr 2008  
 
Erwähnung der IGP im Verfassungsschutzbericht  

• Trotz aller Bemühungen und erfüllter Wünsche des Innenministeriums wurde die IGP 
im Verfassungsschutzbericht 2007 aufgenommen.  

• Erneut haben wir um ein Gespräch gebeten. Daraufhin fand ein weiteres Gespräch 
mit dem damaligen Staatssekretär Herrn Heike statt; wir haben ihm die Sachlage 
erklärt, wir berichteten ihm, dass wir allem nachgekommen sind, was wir mit seinem 
Vorgänger ausgemacht hatten. Er stellte fest, dass was von seinem Vorgänger 
gesagt worden war, so nicht richtig ist. Herr Heike wollte von Herrn Yerli eine weitere 
Kündigung der bereits zweimal gekündigten Mitgliedschaft, dieser sollte noch mal 
nachgewiesen werden. Auch diesem wurde Folge geleistet.  

• Einen Termin haben wir auch vom Innenminister bekommen. Das Gespräch sollte am 
09. April 2008 stattfinden. Kurz vor unserem geplanten Gespräch kam vom 
Innenministerium eine Absage, mit der Aussage, dass der Innenminister im Ausland 
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sei. Der Termin sollte auf ein unbenanntes Datum verschoben werden, bis heute 
haben wir nichts von einem neuen Termin gehört. 

• Bei einer Veranstaltung der Hans-Seidl Stiftung im April 2008 hat Imam Benjamin 
Idriz den damaligen Staatsekretär Herrn Heike getroffen. Herr Heike hat für ein 
Gespräch Interesse gezeigt. Der Imam hat ihn mündlich nach Penzberg eingeladen 
und am nächsten Tag eine schriftliche Einladung geschickt. Der Innenstaatsekretär 
hat für den 07. Mai 2008 unserer Einladung zugesagt. Kurz vor dem Termin ist die 
Einladung wieder ohne Grund abgesagt worden. 

 
Die Mitglieder der IGP verfassen einen Brief an das Innenministerium 

• Die Mitglieder beschließen in einer Sondersitzung, dass der Vorstand eine 
Stellungnahme an das Innenministerium verfassen wird. Dieser wird dann vom 1. und 
2. Vorsitzenden, sowie vom Imam unterschrieben und an das Innenministerium 
geschickt. In diesem Schreiben äußern sich die Mitglieder über ihre Empörungen der 
Erwähnung der IGP im VfB des Jahrs 2007, sowie ihren Ärger darüber, dass sie in 
eine extremistische Ecke gestellt werden.  

• Das Innenministerium hat  dieser Stellungnahme der  Mitglieder leider keinen Wert 
beigemessen.  

 
Rede von Imam Idriz in Wildbad-Kreuth über Islam und Politik 

• Die Hans-Seidl Stiftung hat Imam Idriz zu einer Tagung in Wildbad-Kreuth 
eingeladen, wo er über „Islam und Politik“ in Anwesenheit von Ministerpräsident a.D. 
Günter Beckstein und Innenminister Herrmann und weiteren Politikern und Experten 
eine Rede hielt.  

     
Aberkennung der Gemeinnützigkeit 

• Die größte Überraschung war dann schließlich die Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit.  

• Die Gemeinnützigkeit der IGP ist am 29. Dezember 2008 durch das Finanzamt in 
Garmisch-Partenkirchen auf Anordnung des Verfassungsschutzes aberkannt worden, 
ohne dass die IGP gegen ihre Satzung gearbeitet hätte. Die Begründung ist, dass die 
alte Mitgliedschaft des IGP Vorsitzenden nicht von der IGMG bestätigt wurde. Der 
IGP Vorsitzende Herr Yerli hat die Kündigung von seiner privaten Mitgliedschaft  bei 
der IGMG schon 2005 gemacht, bevor es zu Vorwürfen des Innenministerium kam. 
Die Kündigung von Herrn Yerli aus der IGMG ist bereits schriftlich bestätigt.  

 
 
 
Jahr 2009 
 
Der Penzberg Bürgermeister schreibt an den Innenminister 

• Nachdem die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde, hat der 1. Bürgermeister unserer 
Stadt Penzberg Herr Hans Mummert,  im Januar ein Brief an den Innenminister 
geschrieben mit der Bitte um ein Gespräch. Der Bürgermeister hat seinen Brief im 
April wiederholt. Weder der erste noch der zweite Brief wurden bislang beantwortet.  

 
Herr Yerli bekommt die Kündigungsbestätigung von der IGMG   

• Im Februar 09 hat Herr Yerli  die Bestätigung seiner Kündigung von der IGMG  
bekommen. Dies ist bereits an das Finanzamt Garmisch und an das Innenministerium 
weitergeleitet.    
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Erneute Erwähnung der IGP im Verfassungsschutzbericht 
• Der Verfassungsschutz hat seine Behauptungen im VfB 2007 gegenüber der IGP im 

VfB 2008 wiederholt, mit dem Zusatz, dass im Jahr 2008 über eine Veranstaltung der 
IGMG in Ingolstadt, geworben zu haben.  

• Die vermutliche Veranstaltung ist nicht erwähnt. Imam Idriz schrieb einen erneuten 
Brief an den Innenminister und brachte seinen Unmut zum Ausdruck.  

 
Die Veranstaltung in Ingolstadt 

• Wir erfahren aus der SZ, dass es sich bei der ominösen Veranstaltung um eine 
Koran-Rezitation handelt.  

• In der IGP ist es Regel: wenn eine fremde Organisation ein Werbungs-Plakat auf der 
Veranstaltungstafel des Islamischen Forums aushängen möchte, muss es erst vom 
Vorstand genehmigt werden. Weder diese noch andere Werbungs-Plakate der IGMG 
ist vom Vorstand genehmigt worden. 

• Wir erfahren später, dass an dieser Koran-Rezitation der IGMG in Ingolstadt, auch 
der ehemalige CSU Oberbürgermeister von Ingolstadt und Mitglied des Bayerischen 
Verfassungsgerichtshofs Herr Peter Schnell teilgenommen hat. Wir haben auch 
erfahren, dass der CSU Oberbürgermeister Alfred Lehmann in Ingolstadt am 09. 
März 2008 selbst die IGMG-Ingolstadt besucht hat. Im Anschluss seines Besuchs soll 
er gesagt haben: "Die IGMG ist ein Vorbild für die Gewährleistung von Ruhe und 
Frieden"  

 
Besuch des ehemaligen Israelischen Botschafters Avi Primor 

• Am 02.04.09 besuchte auf Einladung des Vorstandes, der ehemalige Israelische 
Botschafter in Deutschland, Avi Primor, die Islamische Gemeine Penzberg, um sich 
ein Bild über das friedliche Miteinander der Religionen und über eine gelungene 
muslimische Integrationsarbeit, zumachen.  

 
 
Entschluss zum Rechtsweg 
 

• Im Auftrag der IGP hat Anwalt Herr Hildebrecht Braun einen Brief an den 
Innenminister geschrieben, in dem er diesen auffordert bis zum 14.04.09 eine 
Antwort zu bekommen. Die Antwort ist am 21.04.09 eingegangen.  

• Das Innenministerium hält an seinen Behauptungen fest. Nach dem wir keine 
Bereitschaft für einen konstruktiven Dialog im Innenministerium gefunden haben, hat 
sich die IGP dazu entschlossen den Rechtsweg einzuleiten. Die IGP legt große 
Hoffnung an die Rechtstaatlichkeit Deutschlands und glaubt fest an eine gerechte 
Entscheidung der Richter. 

  
 
gez. Islamische Gemeinde Penzberg e.V. 
 
24. Mai 2009 
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Penzberg, 06.07.2009 

 

 

Islamische Gemeinde Penzberg e.V. 

An das Verwaltungsgericht München 

Bayerisches Verwaltungsgericht 

Bayerstrasse 30 

80335 München 

 

 

Geschäftszeichen Z3-2 M 22 E 2009.2155 

1. Islamische Gemeinde Penzberg e.V. 

2. Bayram Yerli 

./. 

Freistaat Bayern 

 

wegen Entfernung von diskriminierenden, diffamierenden und falschen Äußerungen des Bay. 

Landesamtes des Verfassungsschutzes. 

 

 

Zur Stellungnahme der Regierung von Oberbayern,  

Prozessvertretung, Vertreter des öffentlichen Interesses, 

Landesanwalt Peter Samberger, v. 05.06.2009 

 

 

Die gegen die Islamische Gemeinde Penzberg erhobenen Vorwürfe lassen sich wie folgt 

gruppieren: 

1. Die Islamische Gemeinde Penzberg sei als „islamistisch/extremistisch/gleichrangig mit 

terroristisch“ einzustufen 

2. Die Islamische Gemeinde Penzberg sei der Islamischen Gemeinschaft  

Milli Görüs zuzuordnen 

3. Die Islamische Gemeinde Penzberg sei über angebliche Verbindungen mit der 

Islamischen Gemeinschaft in Deutschland „im islamistischen Gesamtgefüge vernetzt“ 

4. Das Projekt ZIEM sei aus dem Blickwinkel „islamistischer Expansionsbestrebungen“ zu 

bewerten 
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Wir nehmen dazu wie folgt Stellung: 

 

1. Die Islamische Gemeinde Penzberg sei als „islamistisch/extremistisch/ gleichrangig 

mit terroristisch“ einzustufen 

 

(Hervorhebungen durch uns) 

Seite 4.  „Aufgrund der verstärkt öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten der IGP und dem in diesem 

Zusammenhang stehenden Projekt „Zentrum für Islam in Europa – München“ (ZIEM), sah sich 

das Bayer. Staatsministerium des Inneren veranlasst, die Öffentlichkeit gezielt über die 

extremistischen Hintergründe der IGP und daraus resultierende Zweifel an den 

Integrationsabsichten des Projekts ZIEM zu informieren.“ 

„Im Hinblick auf die von islamisch-extremistischen Bestrebungen ausgehenden Gefahren und 

das offensive Auftreten der IGP und deren Verantwortlichen in der Öffentlichkeit war eine 

namentliche Nennung der IGP im Verfassungsschutzbericht im Interesse der Information der 

Öffentlichkeit notwendig und verhältnismäßig.“ 

Seite 5. „Insgesamt gehen von der IGP extremistische Bestrebungen in einem Ausmaß aus, 

dass die Veröffentlichung im Verfassungsschutzbericht auch im Verhältnis zu den nachteiligen 

Wirkungen auf die Betroffenen gerechtfertig ist.“ 

Seite 5. „Die IGP ist als Teilorganisation der islamisch-extremistischen Islamischen 

Gemeinschaft Milli Görüs e.V. (IGMG) einzustufen.“ 

Seite 6.  „Die IGP ist nach den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes – ebenso wie die IGM – 

eine Organisation aus dem Bereich des politischen Islamismus.“ 

Seite 10. „Die IGP ist als Teilorganisation im Gesamtgefüge des politischen Islamismus zu 

sehen.  

Islamismus ist dabei als religiös legitimierte Form des politischen Extremismus zu verstehen. 

Der offen operierende politische Islamismus ist auf Dauer für die bundesdeutsche 

Verfassungsordnung eine ebenso große Herauforderung wie die terroristischen Aktionen 

militanter Islamisten.  … 

Sie wollen die Herrschaftsverhältnisse in ihren Herkunftsländern zugunsten eines islamischen 

Staatswesens ändern. Zugleich zielen sie mit einer legalistischen Strategie darauf ab, ihren 

Anhängern im Bundesgebiet Freiräume für ein schariakonformes Leben zu schaffen und die 

demokratische Ordnung durch einen islamistischen Gottesstaat zu ersetzen.“ 

 

Für keine dieser Behauptungen werden belastbare Beweise vorgelegt! 
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Zu den Anlagen 3 und 4, die sich umfangreich auf die IGMG (Milli Görüs) bzw. auf die sog. 

Muslimbruderschaft (MB) und die Islamische Gemeinschaft in Deutschland e.V. (IGD) 

beziehen, nehmen wir nicht Stellung, da wir keiner dieser Gruppierungen direkt oder indirekt, 

offen oder verdeckt, angehören, noch ideologisch mit ihnen übereinstimmen. Imam Benjamin 

Idriz hat sich am 13.08.2007 im Bayerischen Innenministerium mündlich und schriftlich 

eindeutig und unmissverständlich von allen extremistischen Strömungen distanziert (Anlage 

NO.6). * 

*    Unsere Anlagezeichen sind  FETT geschrieben  

 

 

Unsere Antwort: 

 

Die Islamische Gemeinde Penzberg (IGP) ist Pionier des 

• gemäßigten (anti-extremistischen),  

• demokratischen/liberalen (anti-islamistischen) und  

• friedlichen (anti-terroristischen) Islam in Bayern!  

 

Unsere Beweise: Siehe sämtliche beigefügten Anlagen, insbesondere B, CD, E, F, IJ, K, 

NO, PQ 

  

2. Die Islamische Gemeinde Penzberg sei der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs 

zuzuordnen. 

 

Seite 5. „Die IGP ist als Teilorganisation der islamisch-extremistischen Islamischen 

Gemeinschaft Milli Görüs e.V. (IGMG) einzustufen.“ 

 

 Als Belege werden angefügt: 

 

1. Liste von angeblichen Zweigstellen der IGMG-Südbayern von 1996 (Anl.: 5.1) 

2. Erwähnung eines Namens „Bünyamin Idris“ als angeblicher Jugendfunktionär von 

IGMG von 2001 (Anl.: 5.2)  

3. Nach einer Liste von IGMG-Jugendorganisationen in Südbayern habe 2002 in 

Penzberg eine Jugendgruppe mit 3 Funktionären und 20 Mitgliedern existiert (Anl.: 

5.3)  

4. Wiederholte Liste von angeblichen IGMG-Jugendorganisation in Südbayern 2002 

(Anl.: 5.4)  
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5. Wiederholte Liste von angeblichen IGMG-Jugendorganisation in Südbayern 2002 wie 

Anl. 5.3 (Anl.: 5.5) 

6. Liste von angeblichen Zweigstellen der IGMG-Südbayern von 2002 mit Name und 

Kontaktdaten von Bayram Yerli (Anl. 5.6) 

7. Powerpointpräsentation der IGMG-Südbayern für 2002-2003 mit dem Namen von 

Bayram Yerli und der Anzahl der Mitglieder und Funktionäre in Penzberg (5.7) 

8. Nach einer Liste von angeblichen IGMG-Jugendorganisationen in Südbayern habe 

2003 in Penzberg eine Jugendgruppe mit 3 Funktionären und 20 Mitgliedern existiert. 

(Anl.: 5.8) 

9. Übersicht von angeblichen E-mail-Adressen der angeblichen Ortsvereine der IGMG-

Südbayern von 2003 (Anl. 5.9)  

10.  Liste von angeblichen IGMG-Jugendorganisation in Südbayern 2003 (Anl. 5.10) 

11.  Liste von angeblichen Zweigstellen der IGMG-Südbayern von 2003 mit Name und 

Kontaktdaten von Bayram Yerli (Anl. 5.11) 

12. Wiederholte Adressenlisten von angeblichen Ortsvereinen der IGMG-Südbayern, mit 

angeblich zugehörigen Jugendorganisationen und Frauenverbänden, für 2003-2004 

(ohne Datum) (Anl. 5.12) 

13. Erwähnung eines Namens „Bünyamin Idris“ als angeblicher Bildungsverantwortlicher 

von IGMG von 2004 (Anl. 5.13) 

14. Wiederholte Adressenlisten von angeblichen Ortsvereinen der IGMG-Südbayern für 

2004-2005, mit dem zusätzlichen Namen Ali Alarcin. (Anl. 5.14) 

15.  Wiederholte Adressenlisten von angeblichen Ortsvereinen der IGMG-Südbayern für 

2006-2007 mit Name und Kontaktdaten von Bayram Yerli (Anl. 5.15) 

16. Schreiben der IGMG-Südbayern vom 28.09.04 an Herrn Yerli wegen 

Spendensammlung für eine IGMG-Moschee in München-Schwabing (Anl. 6) 

17. Fotografien von Adressenlisten, die 2005 in der Zentrale der IGMG-Südbayern in 

München aushingen (Anl. 7)  

18. Rede von Imam Benjamin Idriz anlässlich des Moschee-Besuchs von 

Landtagspräsident Glück am 07.11.2006 (Anl. 8) 

19. Schriftverkehr zur Kündigung der Mitgliedschaft von Bayram Yerli bei IGMG. (Anl. 9) 

20. Aushang eines Plakats für eine Veranstaltung der IGMG in Ingolstadt am 29.03.2008 

an der Infotafel der IGP (Anl.10) 

 

* Die Anlagen 5.3, 5.4, 5.5 und 5.8 sind wiederholt 

* Die Anlagen 5.1, 5.6, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14 und 5.15 sind wiederholte Adresslisten 
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Unsere Antwort: 

 

Die Islamische Gemeinde Penzberg e.V. (IGP) ist eine  

• organisatorisch unabhängige,  

• multinationale und  

• neutrale und offene religiöse Gemeinde,  

die sich mit Deutschland und seinen Grundwerten identifiziert und jedwede  

• ideologische,  

• politisch motivierte und  

• nationalistische Prägung  

ablehnt. 

 

Die Satzung der IGP, die Arbeit, die Philosophie, der Vorstand und das Personal sind 

ausschließlich von der Mitgliederversammlung abhängig. 

 

Die 160 Mitglieder der Islamischen Gemeinde Penzberg mit ihren Familien (ca. 800 

Personen), aus acht Nationen, sind sich darin einig, dass die IGP keiner islamischen 

Dachorganisation weder im Inland noch im Ausland angehört. 

 

Siehe Anlagen A, G, H, IJ, NO 

 

Die nach unserer Kenntnis erste in Penzberg gebildete Moscheegemeinde, mit Sitz an der 

Karlstraße, die von 1989 bis 1991 bestanden hat, war nach einem Pressebericht des 

Penzberger Merkur vom 19.07.1990 ein Ortsverband der damals so genannten „Islamischen 

Föderation Bayern“, also Milli Görüs. Die Mitglieder jener Gemeinde waren ausschließlich 

türkischer Herkunft. Die Gemeinde löste sich 1991 mit dem Abriss des Gebäudes in der 

Karlstraße auf. (Anlage A.2) 

Bis 1993 gab es dann nach unserer Kenntnis keine weiteren Bemühungen, wieder eine 

organisierte muslimische Gemeinde in Penzberg zu gründen.  

In den Bürgerkriegsjahren 1992-1995 in Bosnien kamen zahlreiche Flüchtlinge auch nach 

Penzberg und Umgebung. Damit stieg die Zahl der Muslime bosnischer Herkunft rapide an. 

Muslime aus Bosnien, der Türkei und aus anderen Ländern schlossen sich 1993 zusammen, 

um einen multiethnischen und von Dachverbänden unabhängigen Verein mit dem 

vorläufigen Namen „Moslemische Gemeinde Penzberg“ zu gründen (Anlage A.3, 4).  
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Am 30.11.1994 wurde dieser Verein unter dem Namen „Islamische Gemeinde Penzberg 

e.V.“ unter der VR-Nr. 478 beim Amtsgericht Weilheim i. Obb. eingetragen (Anlage A.5, 6) 

Dieser neu gegründete Verein war und ist weder rechtlich, noch von der nun völlig anderen 

Zusammensetzung der Mitglieder, noch in irgendeiner ideologischen Hinsicht Nachfolger der 

1991 aufgelösten Moscheegemeinde. Die Konstituierung der Gemeinde, die Satzung, die 

Bildung des Vorstands, geschahen ohne jedweden Einfluss irgendeiner muslimischen 

Dachorganisation. Im Vorstand der neu gegründeten Gemeinde war kein einziges 

Vorstandsmitglied der früheren Gemeinde vertreten. Der 1. Vorsitzende der IGP war Halil 

Ayvaz (Türke), der 2. Vorsitzende Muharem Dugonjic (Bosnier), wie jeweils die Hälfte der 

Vorstandsmitglieder Bosnier und Türken waren und sind. Halil Ayvaz selbst setzte sich 

damals ausdrücklich für eine strikte Trennung von der Milli Görüs zugehörigen, ehemaligen 

Penzberger Gemeinde ein; Muharem Dugonjic war Milli Görüs nicht einmal bekannt. Beide 

sind heute bereit, dies auch gerichtlich zu bezeugen.  

Der Vorstand machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Imam, der ausdrücklich 

dem unabhängigen und multiethnischen Selbstverständnis der Gemeinde gerecht werden 

sollte. Auf Vorschlag von Murat Dugonjic (Bosnier) entschied man sich für den progressiv 

orientierten und vielsprachigen Imam Benjamin Idriz (spricht sowohl bosnisch, türkisch, 

arabisch, albanisch und deutsch; Arbeitsvertrag vom 26.09.1994). 

Die türkischstämmigen Mitglieder der IGP, die nicht mehr als 40% der Gemeinde stellen, 

sind, von möglichen individuellen Mitgliedschaften abgesehen, die nicht Sache der 

Gemeinde sind, an keinem der islamischen Dachverbände orientiert. Zur früheren 

Mitgliedschaft bei IGMG von Bayram Yerli: Vor dem Umzug nach Penzberg, war er Mitglied 

der lokalen muslimischen Gemeinde am seinem Wohnsitz. Dies war die Islamische 

Gemeinde Bad Tölz, die ihrerseits zu IGMG gehörte. Diese Mitgliedschaft hat er privat 

beibehalten, weil sich daraus zu keinem Zeitpunkt irgendeine Verpflichtung für die IGP 

gegenüber IGMG oder umgekehrt ergeben hätte. Als 2005 sein Einbürgerungsantrag wegen 

seiner Mitgliedschaft bei IGMG abgelehnt wurde, informierte Herr Yerli den Vorstand der IGP 

hierüber und kündigte seine Mitgliedschaft bei der IGMG. Da die Kündigung selbst nicht 

mehr vorliegt, hat Herr Yerli diese mehrmals wiederholt und die IGMG mehrmals um 

Bestätigungen seiner Kündigung gebeten. Siehe Anlagen (H.1-5). Inzwischen liegt eine 

ausdrückliche Bestätigung durch die IGMG vor, die auch das Datum der ursprünglichen 

Kündigung bestätigt.  

Sowohl die Kündigung, wie auch die Forderung von Bayram Yerli im Namen der IGP an die 

IGMG, die IGP keinesfalls als der IGMG zugeordnet zu führen, geschahen nachweislich 

bevor die Vorwürfe des Innenministerium geäußert wurden.  So mag die IGP als freie 

Gemeinde, zumal sie für ihr attraktives Wirken und ihren, wie wir sehen, sogar über 

Deutschland hinaus als besonders eindrucksvoll gewürdigten Moscheeneubau von 2005, 
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bekannt wurde, ins Blickfeld größerer Verbände geraten sein, die sie gerne für sich 

gewonnen hätten. Mehrmals erhielten wir Besuch von Vertretern der Verbände DITIB, VIKZ 

und auch IGMG. Wir haben mit allen selbstbewusst, unabhängig, auf Augenhöhe und mit 

Bedacht auf Abstand Kontakte unterhalten. Weshalb von diesen Verbänden ohne unser 

Wissen und ohne unsere Billigung die IGMG Jahre lang Namen und (teilweise falsche bzw. 

überholte) Kontaktdaten der Gemeinde und einzelner Funktionäre für ihre Zwecke 

vereinnahmt und damit missbraucht hat, kann nur von IGMG beantwortet werden. Das 

Vorgehen der IGMG kann jedenfalls nicht gegen uns ausgelegt werden.  

Wir haben unsererseits der IGMG mitgeteilt, dass wir von ihr keinesfalls als in irgendeiner 

Weise zugehörig geführt werden möchten. In dem entsprechenden Briefwechsel (Anlage 

G.5) hat uns die IGMG aufgefordert, dies zu begründen, worauf wir darauf hingewiesen 

haben (Schreiben v. 28.03.2006), dass wir uns zu keinerlei Begründung veranlasst sehen, 

da wir zu IGMG in keinerlei Bezug stehen. Dies ist bereits eineinhalb Jahre vor der 

Kontroverse mit dem Innenministerium (August 2007) erfolgt!  

 

Die IGMG ist eine dezidiert türkisch geprägte und ausgerichtete Organisation. Das sieht 

auch der VfB so: „Die ‚Islamische Gemeinschaft Milli Görüs e.V.’ (IGMG) zählt als größter 

türkisch-islamistischer Verband in Deutschland … bleibt die Zielrichtung der IGMG allerdings 

die unbedingte Bewahrung einer eigenständigen türkisch-islamischen Identität, was mit 

desintegrativen Tendenzen einhergehen kann.“ 

 

Die Islamische Gemeinde Penzberg ist ein multiethnischer, an Deutschland orientierter 

Verein. Der Briefkopf der IGP nennt den Namen der Gemeinde in den Sprachen der 

Mitglieder, nämlich deutsch, bosnisch, türkisch, arabisch, albanisch und englisch. Die 

Aktivitäten der IGP, wie Religionsunterricht, Freitagspredigten, Gottesdienste, 

Veranstaltungen, finden in deutscher, bosnischer, türkischer und albanischer Sprache statt.  

 

Die IGMG hat nie eine Veranstaltung in Penzberg organisiert, noch war die IGP jemals an 

der Organisation von Veranstaltungen der IGMG beteiligt.  

 

Die Islamische Gemeinde Penzberg unterscheidet sich kategorisch von der nationalen und 

ideologischen Ausrichtung der IGMG. Das Wirken der Gemeinde und von Imam Idriz seit 

1994 ist allgemein als progressiv und erfolgreich auf Integration ausgerichtet bekannt und 

anerkannt, in Penzberg, in Bayern und darüber hinaus, wie wir mit umfangreichen Anlagen 

(Anlage IJ) belegen können. IGMG gilt als konservativ, nationalistisch und hin zu 

Desintegration tendierend. Die Islamische Gemeinde Penzberg hat ihre progressive, 
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multiethnische, auf Deutschland und auf Integration ausgerichtete Orientierung seit vielen 

Jahren nachgewiesen.  

 

Die beigefügte Bewertung der IGMG durch den VfB (Anl. 4.0), wie auch der IGD (Anl. 4.1) 

über insgesamt 98 Seiten ist der Islamischen Gemeinde Penzberg vollkommen fremd. Die 

IGP und ihr Imam haben mit der darin dargestellten Ideologie nichts zu tun. Imam Benjamin 

Idriz hat sich am 13.08.2007 im Bayerischen Innenministerium mündlich und schriftlich 

eindeutig und unmissverständlich von allen extremistischen Strömungen distanziert (Anlage 

NO.6; s. auch Anlage IJ). Trotz dieses mutigen und entschlossenen Auftretens – der 

Vorgang dürfte in der Geschichte der Muslime in Deutschland beispiellos sein, er wurde von 

Landtagspräsident Glück ausdrücklich gewürdigt, und hat Imam Idriz von muslimischen 

Vereinen (auch solchen, die nicht vom Verfassungsschutz kritisiert werden!) heftige Kritik 

eingebracht – hat das Innenministerium seine Anschuldigungen unverändert fortgeführt.  

 

Die umfangreich vorgelegten Unterlagen der IGMG dienen keineswegs als Beweise für eine 

angebliche Zuordnung der IGP zur IGMG – im Gegenteil. Die teilweise schlicht falschen, 

sonst veralteten, unvollständigen und repetitiven Angaben belegen anschaulich, dass es 

gerade keinen funktionierenden Austausch zwischen IGP und IGMG gegeben haben kann.  

 

Zu den Anlagen im Einzelnen: 

 

Zu Anl. 5.1: Die bis Position 30 alphabetisch angeordnete Liste fügt an letzter Stelle, Pos. 35, 

außerhalb der alphabetischen Anordnung „Penzberg“ hinzu. Wie bereits ausgeführt, gehörte 

jedoch die Islamische Gemeine Penzberg e.V. seit ihrer Gründung 1994 der IGMG weder 

direkt noch indirekt an.  

 

Zu Anl. 5.2: Benjamin Idriz war zu keiner Zeit ein Funktionär der IGMG, noch gab es 

einschlägige Vereinbarungen, er kann also nicht als „Jugendfunktionär“ oder „Leiter für 

Bildung“ fungiert haben. In der Liste wird als Privatadresse die „Zweigstr. 1“ angegeben (die 

Adresse der damaligen Penzberger Moschee, die jedoch seit ihrer Gründung 1994 nicht zu 

IGMG gehört). Die Angaben, die die Auflistung enthält, die Adresse und Telefonnummer der 

Moschee waren öffentlich bekannt, und die Handynummer von Benjamin Idriz war und ist 

einem sehr großen Personenkreis bekannt. Bezeichnender Weise wird die Privatadresse von 

Benjamin Idriz, damals Wölfl 13, in der Auflistung in der entsprechenden Spalte aber nicht 

angegeben (stattdessen wiederholt die Adresse der Moschee); sie war bei IGMG offenbar 

nicht bekannt!  



Islamische Gemeinde Penzberg e.V. verteidigt sich gegen die Vorwürfe des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz 

 20 

Ebenso belegt die falsche Schreibung von Vor- und Nachnamen, dass es keinen Austausch 

zwischen Benjamin Idriz und der IGMG gegeben haben kann. Offenbar hat allein das Alter 

des Imams, der 2001 noch unter 30 war, genügt, dass IGMG, aus welchen Motiven auch 

immer, ihm eine solche Funktion unterstellt hat. Der IGP, oder Imam Idriz selbst, ist die 

falsche Nutzung der Identität des Imams durch die IGMG jedenfalls nicht anzulasten.  

 

Zu Anl. 5.3: Da die Islamische Gemeinde Penzberg seit ihrer Gründung 1994 als 

unabhängige Gemeinde wirkt, und weder IGMG noch einem anderen Dachverband angehört 

hat, kann sie auch keine Jugendorganisation der IGMG unterhalten haben. Aus der 

Auflistung geht hervor, dass zu dem Treffen von Vertretern der IGMG-Jugendorganisationen 

am 02.06.2002 in Dachau keiner der angeblichen Funktionäre oder Mitglieder aus Penzberg 

erschienen ist (s. Spalten Asil und Vekil).  

In der Islamischen Gemeinde Penzberg hat es seit ihrer Gründung 1994 bis zum Jahr 2008 

überhaupt keine strukturierte Jugendorganisation gegeben. In der Satzung der IGP ist dies 

nicht vorgesehen. Die Jugendlichen der IGP waren ihrerseits nie aktiv in der IGMG. Es gibt 

keinen einzigen Fall einer Kooperation zwischen Jugendlichen der IGP mit Jugendlichen der 

IGMG.  

 

Zu Anl. 5.4: siehe zu Anl. 5.3. Aus der Auflistung geht hervor, dass keiner der angeblichen 

Funktionäre oder Mitglieder bei der IGMG-Zentrale vertreten waren. 

 

Zu Anl. 5.5: siehe zu Anl. 5.3. Aus der Auflistung geht hervor, dass zu dem Treffen von 

Vertretern der IGMG-Jugendorganisationen am 06.10.2002 in München keiner der 

angeblichen Funktionäre oder Mitglieder aus Penzberg erschienen ist (s. Spalten Asil und 

Vekil). 

 

Zu Anl. 5.6: Die angebliche Handynummer von Bayram Yerli, als angeblicher Vorsitzender 

des Ortsvereins war damals keine aktuelle Handynummer von Bayram Yerli. Bayram Yerli 

verwendet seit dem Jahr 2002 eine andere Handynummer (0170/5252403). Diese 

Handynummer war bei IGMG offensichtlich nicht bekannt. 

 

Zu Anl. 5.7: Den Angaben der Abbildung zufolge habe der angebliche Ortsverein Penzberg 

„15“ Vorstandsmitglieder (Idareci) und „90“ Mitglieder (Üye). Die Islamische Gemeinde 

Penzberg hatte 2002/2003 131 Mitglieder und nicht 90 (Anlage G.1), und hat und hatte stets 

9 Vorstandsmitglieder, niemals 15. Die Islamische Gemeinde Penzberg hat seit 2002 als 

einzige türkischsprachige Tageszeitung „Zaman“ abonniert, ein der Orientierung von IGMG 

konträr gesinntes, liberal-religiöses Organ (Anlage G.2). Die sonstigen von uns abonnierten 
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Tageszeitungen sind die „Süddeutsche Zeitung“ und „Preporod“ (das Organ der Islamischen 

Gemeinschaft von Bosnien und Herzegowina).  

 

Zu Anl. 5.8: siehe zu Anl. 5.3. Aus der Auflistung geht hervor, dass zu dem Treffen von 

Vertretern der IGMG-Jugendorganisationen am 22.02.2003 in München keiner der 

angeblichen Funktionäre oder Mitglieder aus Penzberg erschienen ist (s. Spalten Asil und 

Vekil), und dass keiner der angeblichen Funktionäre oder Mitglieder bei der IGMG-Zentrale 

vertreten waren. – Die Wiederholung der Zahlen in den Listen 5.3, 5.4., 5.5 und 5.8 legt 

nahe, dass sie ohne jeden Realitätsbezug mechanisch übernommen wurden und belegt an 

sich schon, dass es keinerlei Austausch zwischen der IGP und der IGMG gegeben hat. 

 

Zu Anl. 5.9: Die unter „Mail-Adresi“ genannte E-mail-Adresse „IGMG.Penzberg@web.de“ ist 

der Islamischen Gemeinde Penzberg nicht bekannt und wurde von uns zu keiner Zeit 

genutzt. Die E-mail-Adresse „benjamin_i@web.de“ wurde von Benjamin Idriz 2002 

eingerichtet, jedoch zu keiner Zeit zu irgendeiner Korrespondenz mit IGMG, und seit 

mehreren Jahren überhaupt nicht mehr genutzt. Die von Benjamin Idriz genutzte E-mail-

Adresse lautet: idrizbenjamin@gmx.de. Sie ist bei der IGMG offenbar nicht bekannt.  

 

Zu Anl. 5.10: siehe zu Anl. 5.3. Die Auflistung enthält lediglich rudimentäre Eintragungen 

einer öffentlich bekannten Adresse und Telefonnummer. In auffälligem Gegensatz zu 

anderen angeblichen Jugendorganisationen der IGMG werden keine Angaben zu einem 

Vertreter oder Vorsitzenden gemacht. Diese Felder sind leer gelassen. Zudem ist Penzberg 

wiederum außerhalb der sonst alphabetischen Anordnung gegen Ende der Auflistung 

angefügt worden.  

 

Zu Anl. 5.11: siehe zu Anl. 5.6. 

 

Zu Anl. 5.12: siehe zu Anl. 5.1 und 5.10. Neu ist hier lediglich, dass erstmals ein 

Frauenverband unter Leitung von Gönül Yerli genannt wird. Gönül Yerli hat in der 

Vergangenheit die Frauenarbeit der Islamischen Gemeinde Penzberg geleitet, sie war 

jedoch zu keiner Zeit Mitglied der IGMG, so wie auch die Islamische Gemeinde Penzberg 

seit ihrer Gründung 1994 keine der IGMG zuzuordnende Gemeinde war und ist. Wie bereits 

bei Anl. 5.2 der Fall, so geschah auch hier die Nennung von Angaben einer 

Funktionärin/eines Funktionärs der Islamischen Gemeinde Penzberg durch IGMG ohne 

Wissen und Billigung der Betroffenen selbst, noch der Gemeinde. Inwieweit Frau Yerli 

Positionen vertritt, die einem islamistisch-extremistischen Hintergrund zuzuordnen wären, ist 

exemplarisch der Anlage G.4 zu entnehmen.  
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Zu Anl. 5.13: siehe zu Anl. 5.2 (ohne Handynummer). Angegeben werden wiederum lediglich 

die öffentlich bekannte Adresse und Telefonnummer der Gemeinde, auch als Privatnummer 

von „Bünyamin Idris“.  Die tatsächliche Privatnummer von Benjamin Idriz war bei IGMG 

offensichtlich nicht bekannt.  

 

Zu Anl. 5.14: siehe zu Anl. 5.6. Zusätzlich zu den öffentlich bekannten, bzw. falschen 

(Handynummer Bayram Yerli) Kontaktdaten wird eine Person „Ali Alarcin“ als Kontaktperson 

zu IGMG genannt. Diese Person ist in der Islamischen Gemeinde Penzberg nicht bekannt.  

 

Zu 5.15: Die angegebene Handynummer von Bayram Yerli ist nicht korrekt (siehe zu Anl. 

5.6). Zudem wird die Zweigstr. 1 noch als Adresse aufgeführt, obwohl die Gemeinde im 

genannten Zeitraum von 2006-2007 bereits seit fast zwei Jahren an der Bichlerstr. 15 ihre 

Anschrift besaß. Bayram Yerli hat seine frühere Mitgliedschaft bei IGMG am 21.03.2005 

gekündigt, wie von der IGMG selbst (zuletzt mit Schreiben vom 25.02.2009, Anlage H.5) 

bestätigt wurde und auch an den Bankauszügen zu belegen ist. (Anlage H.1) 

 

Zu 5.16: Die Islamische Gemeinde Penzberg, wie auch Herr Yerli persönlich, erhält ständig 

eine Vielzahl von Schreiben und Aufrufen von unterschiedlichsten Institutionen und 

Organisationen aller Art, u.a. DITIB,  VIGB, u.a. auch für Spendensammlungen zum Bau von 

z.B. bosnisch oder albanisch orientierten Moscheen (Anlage G.7). Wir haben beispielsweise 

ein Dankesschreiben von DITIB für eine Spendensammlung zugunsten eines DITIB-

Moscheebaus. Dem Aufruf zur Spendensammlung durch IGMG wurde dagegen nicht 

nachgekommen.  

 

Zu Anl. 7: siehe zu Anl. 5.6. – Ein Datum der Liste selbst ist anhand der Fotografien nicht zu 

erkennen. Zum Vergleich möchten wir gern Fotografien aus unserem Büro vorlegen (die der 

Verfassungsschutz versäumt hat, einzuholen; Anlage G.8). In denkbar deutlichem Kontrast 

zu Milli Görüs oder ähnlich orientierten Moscheen findet unsere Verwaltung in deutscher 

Sprache statt (siehe Aktenordner), wir haben einen „Interkulturellen Kalender“ aushängen, 

halten in greifbarer Nähe auch die Bibel, ein evangelisches Gesangbuch, u.a. bereit. Allein 

schon ein Besuch unseres Büros hätte genügt um nahe zu legen, dass es sich hier nicht um 

eine in irgendeiner Weise türkisch-nationalistische, extremistische oder islamistische 

Vereinigung handeln kann.  

 

Zu Anl. 8: siehe Anlagen K. Die Rede enthält u.a. einen Überblick über bestehende 

islamische Verbände in Deutschland: DITIB, IGMG, VIKZ, VIGB, IGD, Islamrat und ZMD. Es 
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ist nicht erkennbar, in welcher Weise sich aus der Darstellung der IGMG eine wie auch 

immer geartete Nähe zu gerade dieser Organisation ableiten ließe. Die Darstellung der 

IGMG ist sachlich bis kritisch.  

Die Rede wurde am 11.07.2006 gehalten als Landtagspräsident Alois Glück und CSU-MdL 

Martin Neumeyer die IGP besucht haben. Der Präsident lobte und würdigte diese Rede. 

(Anlage K.5) 

Sie enthält (Anlage K.4, Seite 4) sehr ausführlich, klar und unmissverständlich formulierte 

Bekenntnisse von Imam Idriz gegen an Herkunftsländern orientierte islamische Richtungen 

(somit unmissverständlich gegen die Ideologie der IGMG!), gegen Extremismus und Gewalt, 

für Transparenz, Kooperation, Integration, Gleichberechtigung, usw. (“Muslime in 

Deutschland  müssen sich offen und ohne Scheu den demokratischen Richtlinien dieses 

Landes verbunden zeigen. Menschenrechte, Gleichberechtigung von Mann und Frau, 

Meinungsfreiheit und die Anerkennung des juristischen Rechts sind in erster Linie unsere 

religiösen Pflichten und damit auch mit aller Kraft dafür einzutreten. Die deutsche 

Geschichte, die Kultur, die Sitten und Bräuche müssen uns bekannt sein. Die Gesetze zu 

achten, die Sprache zu sprechen, die Hymne mitsingen zu können. Für die Sicherheit und 

Stabilität dieses Landes müssen wir uns mit höchster Aufmerksamkeit zuneigen“)    

Es ist sehr bezeichnend, dass die Darstellung der Gegenseite weder diese ausführlichen 

Stellungnahmen, noch den Grundtenor dieser Rede, mit einem einzigen Wort anspricht! 

 

Zu Anl. 9: siehe Anlagen H. Aus der Korrespondenz geht unzweifelhaft hervor, dass Bayram 

Yerli seine Mitgliedschaft bei der IGMG am 21.03.2005 gekündigt hat (entsprechende 

Bestätigung durch IGMG, ausdrücklich „nochmals“, vom 25.02.2009), sowie mit Schreiben 

vom 14.03.2006 (also lange vor der Kontroverse mit dem Innenministerium!) gegenüber 

IGMG erklärt, dass die Islamische Gemeinde Penzberg seit ihrer Gründung keinerlei 

Zweigorganisation der IGMG war und ist, und nochmals um Streichung aus den 

entsprechenden Unterlagen bittet.  

Eine wie auch immer begründete Nachlässigkeit der IGMG, solchen Forderungen 

nachzukommen, kann keinesfalls zu Lasten der Islamischen Gemeinde Penzberg ausgelegt 

werden.  

 

Zu Anl. 10: Es ist dem Vorstand der IGP nicht bekannt, dass das fragliche Plakat hier 

ausgehängt wurde. Aushänge an der Infowand bedürfen der Zustimmung durch den 

Vorstand und werden dann mit einem Stempel versehen. So haben wir bereits des Öfteren 

Werbung für Veranstaltungen beispielsweise des Kultusministeriums, des 

Sozialministeriums, von Misereor, DITIB, u.v.a.(nicht extremistischen Organisationen) 
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gebilligt. Ein solcher Stempel kann an dem fotografierten Plakat nicht vorhanden gewesen 

sein.  

Das Plakat wurde also – falls es tatsächlich an unserer Infowand fotografiert wurde – ohne 

Genehmigung ausgehängt. Da die Infowand im Eingangsbereich des Islamischen Forums, 

wie die Moschee auch, jederzeit frei und öffentlich zugänglich ist, kann nicht nachvollzogen 

werden, wer den Aushang vorgenommen hat, zumal er keinen entsprechenden Stempel 

getragen haben kann. Es ist z.B. denkbar, dass ein solches Plakat ungesehen angebracht, 

fotografiert und sofort wieder abgenommen wurde.  

Wenn, wie das Innenministerium unterstellt, die IGP bemüht wäre, seit die Vorwürfe des 

Innenministeriums bekannt geworden sind angebliche Verbindungen zu IGMG zu 

kaschieren, wie sollte dann gleichzeitig erklärt werden, dass für eine Veranstaltung der 

IGMG geworben würde?  

Wir dürfen auch darauf verweisen, dass die fragliche Veranstaltung neben Vertretern der 

Kirchen u.a. auch vom ehemaligen Bürgermeister von Ingolstadt, Peter Schnell (CSU), 

besucht wurde, dem deshalb sicherlich keine Nähe zum islamistischen Extremismus 

nachgewiesen werden kann (Anlage G.9). Es handelte sich offenbar um eine 

Koranrezitation, bei der – wie dem LfV nicht bekannt sein mag – die Ästhetik des Zugangs 

zur Offenbarung Gottes im Vordergrund steht, ein Grundverständnis, das zu den zentralen 

Inhalten islamischer Religionsausübung gehört. Sie zu schützen ist auch Aufgabe des LfV.  

   
 
 

3. Die Islamische Gemeinde Penzberg sei „vernetzt im islamistischen Gesamtgefüge“ 

und stehe in Verbindung zur Islamischen Gemeinschaft in Deutschland e.V. (IGD), 

bzw. zur sog. Muslimbruderschaft (MB) 

 

Seite 5. „Neben den Verflechtungen mit der islamisch-extremistischen IGMG sind bei der 

IGP auch Verbindungen zur Islamischen Gemeinschaft in Deutschland e.V. (IGD) 

erkennbar.“ 

 

Als Belege werden angefügt: 

 

1. Bei der Eröffnung der Penzberger Moschee im Jahr 2005 waren u.a. geladen Dr. 

Nadem Elyas vom Zentralrat der Muslime in Deutschland, der Vorsitzende der IGD 

Ibrahim el-Zayat, Ahmed von Denffer und Ahmad al-Khalifa von der Moschee 

München/Freimann (ohne Nachweis).  



Islamische Gemeinde Penzberg e.V. verteidigt sich gegen die Vorwürfe des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz 

 25 

2. Stellungnahmen seitens der IGD zum ausländerrechtlichen Verfahren für den 

Aufenthalt von Imam Benjamin Idriz seien als Belege für eine angebliche Nähe des 

Imams zur Ideologie der sog. Muslimbruderschaft zu werten (Anl. 11). 

3. Die Homepage www.euro-muslim.com enthält eine (veränderte) Fotografie der 

Penzberger Moschee (Anl. 12). 

 

Unsere Antwort: 

 

Die Islamische Gemeinde Penzberg und ihr Imam stehen weder mit der IGD noch mit 

der MB ideologisch (oder organisatorisch) in Verbindung 

 
Unsere ideologische Position ist bekannt, nachgewiesen und anerkannt.  

 

Zur Eröffnungsfeier der Penzberger Moschee am 18.09.2005 wurden Gäste aus allen 

Bereichen des öffentlichen Lebens, der Politik, der verschiedenen Glaubensgemeinschaften 

geladen. (Anlage E.2 und 3)  Die genannten Personen waren (und sind teilweise heute 

noch) prominente Vertreter von Muslimen in Deutschland, bzw. in Bayern. Es ist nicht 

erkennbar, weshalb aus ihrer Anwesenheit eine ideologische Nähe zu IGD oder MB 

abgeleitet werden kann. Das Innenministerium erwähnt nicht, dass im Grußwort des 

Vorsitzenden der IGP, Bayram Yerli, das nicht weniger als 28 Ehrengäste namentlich  

anführt, nur einer der genannten Personen, nämlich Dr. Nadem Elyas als Vorsitzender des 

Zentralrats der Muslime in Deutschland, vorkommt, die drei andern jedoch gerade nicht. 

(Anlage E.4)  

In seiner Rede zur Eröffnung hat Imam Idriz in 5 Punkten folgende Standpunkte klar und 

deutlich manifestiert: Ferne von ideologischen und politischen Bewegungen, Einsatz für ein 

aufgeklärtes Religionsverständnis, Gleichberechtigung von Frau und Mann, Verurteilung von 

Gewallt und Terror und Begegnung im Dialog. (Anlage E.5) 

 

Zu Anl. 11: Damit die Aufenthaltserlaubnis von Imam Benjamin Idriz in den Jahren 1994 und 

1999 verlängert werden konnte, wurde jeweils ein Schreiben von Ahmad al-Khalifa, als 

Generalsekretär der IGD, eingereicht, um seine Eignung als Imam zu bestätigen. Ahmad al-

Khalifa galt bekanntlich und nachweislich lange Zeit als prominentester Vertreter von 

Muslimen in München und damit auch Bayern. Erst im Zusammenhang mit dem 11. 

September 2001 wurde seine diesbezügliche Funktion in Frage gestellt. Vorher war er der 

gesuchteste – und auch weitgehend einzige – Ansprechpartner der Behörden, in München 

und Bayern, der Kirchen, und vieler weiterer Interessenten in Fragen zum Islam. Es war 

nahe liegend und natürlich, dass Stellungnahmen durch ihn am ehesten bei den Behörden 
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gewichtet werden würden. Welche andere Person wäre dafür nach Meinung des 

Innenministeriums in den damaligen Jahren in Frage gekommen?  

Dass Herr al-Khalifa in seinen Schreiben daraus eine Rolle der IGD bei der Verwendung von 

Benjamin Idriz als Imam insinuiert, liegt in seiner Verantwortung. Wir können nur vermuten, 

dass er dem Inhalt der Schreiben damit einen offizielleren Ton und so mehr Gewicht 

gegenüber Behörden verleihen wollte. Gegen Imam Idriz können die Formulierungen 

jedenfalls nicht verwendet werden. 

Benjamin Idriz wurde, wie dargestellt, 1994 von der Islamischen Gemeinde Penzberg als 

Imam angestellt, die ihrerseits zu keiner Zeit direkt oder indirekt der IGD angehört hat, noch 

war Imam Idriz jemals in welcher Form auch immer für die IGD tätig.   

In derselben Sache hat sich für die Aufenthaltsverlängerung von Imam Idriz auch der 1. 

Bürgermeister von Penzberg, Hans Mummert, (Schreiben v. 27.04.1999) eingesetzt, und 

schließlich hat sich auch der damalige bayerische Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber 

dafür verwendet (Schreiben v. 23.07.1999) – wiewohl in dem an den Ministerpräsidenten 

gerichteten Schreiben von RA Werner Dietrich v. 08.07.1999 ausdrücklich auf die 

Unterstützung durch Ahmad al-Khalifa Bezug genommen wurde. (Anlage L) 

 

Zu Anl. 12: Die Organisation, die die Website www.euro-muslim.com betreibt, steht in 

keinerlei Beziehung zur Islamischen Gemeinde Penzberg.  

Wir haben schon am 29.05.2009 – also bevor die Problematik durch die übermittelten 

Materialien aufgeworfen wurde! – vom Betreiber der Website die Entfernung der Fotografie 

verlangt. (Anlage M.1) Das Bild wurde daraufhin umgehend entfernt.   

Die Fotografie war dadurch abgeändert worden, dass der rechte Gebäudeflügel als 

Fotomontage hinzugefügt wurde. 

Unsere Moschee ist als besonders gelungener Neubau eines modernen europäischen 

Gotteshauses bekannt und wird inzwischen in zahlreichen Publikationen (beispielsweise in 

Fachzeitschriften für Architektur, Website der Herbert-Quandt-Stiftung, Anlage M.2) 

abgebildet. Wir können darüber keinen Überblick, geschweige denn eine Kontrolle, behalten. 

Wenn etwa eine rechtsextremistische Website ein Bild der Münchner Frauenkirche 

verwendet, unterstellt das Innenministerium dann dem Münchner Erzbistum eine 

ideologische Vernetzung mit dem Neonazismus? (Anlagen M) 

 

4. Das Projekt ZIEM sei aus dem Blickwinkel „islamistischer Expansions-

bestrebungen“ zu bewerten 

 

(Hervorhebungen durch uns) 
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Seite 13.  „Das ZIEM-Projekt der IGP fügt sich nahtlos in die Planungen der IGD, einen sog. 

europäischen Fiqh (…) zu etablieren.“ 

Seite 14.  „Insbesondere im Hinblick auf die Verflechtungen zwischen IGP und IGD muss 

das ZIEM-Projekt aus dem Blickwinkel islamistischer Expansionsbestrebungen beleuchtet 

werden.“ 

Als Belege werden angefügt: 

1. Ein angebliches „internes Konzeptpapier“ zu ZIEM (Anl. 13). 

2. Das angebliche „offizielle ZIEM-Logo“ (Anl. 14) 

Unsere Antwort: 

 

Das Projekt ZIEM versteht sich als in seiner Art einzigartiges, anspruchsvolles 

Angebot, in Kooperation mit Staat, Stadt und Gesellschaft die Integration von 

Muslimen in Bayern konstruktiv und im gemeinsamen Interesse aller voranzubringen. 

Entsprechendes wird seit Jahren und zu Recht von Behörden und aus der 

Gesellschaft von den Muslimen eingefordert. Das Konzept zu ZIEM bringt dies und 

nichts anderes klar, ausführlich und unmissverständlich zum Ausdruck.  

Das Innenministerium bleibt jeden Beweis schuldig, in wie fern sich das Konzept für 

ZIEM mit der Ideologie der IGD oder der MB, des ECFR oder FIOE, überschneiden soll. 

Von einem sog. „europäischen Fiqh“ oder „Fatwa-Rat“ ist weder direkt noch indirekt 

in irgendeiner Weise in Zusammenhang mit ZIEM eine Rede. Tatsache ist, dass Imam 

Idriz den sog. Europäischen Fatwa-Rat im Magazin Focus (Sept. 2006) kritisiert hat 

(Anlage IJ.3) 

 

 

Ein angebliches „internes Konzeptpapier“ hat zu keiner Zeit existiert. Tatsache ist, dass 

Imam Idriz bei den ersten Vorüberlegungen zu ZIEM andere Muslime, auch aus mehreren 

anderen Ländern, gebeten hat ihm darzustellen, wie sie sich ein entsprechendes Projekt 

vorstellen würden. Er hat dazu per E-mail oder per Post verschiedene Stellungnahmen 

erhalten (Anlage PQ.1). Dem LfV wurde dieser Vorgang so erst im Verlaufe des 

gemeinsamen Gesprächs im Innenministerium am 13.8.2007 bekannt!  

Diese verschiedenen Stellungnahmen wurden von Imam Idriz alle einheitlich auf 

Papierbögen ausgedruckt, die oben den Schriftzug (nicht: Logo) von ZIEM aufweisen, um die 

Zuordnung zur entsprechenden Materialsammlung zu markieren. Keines dieser Papiere hat 

jemals als „internes Konzeptpapier für ZIEM“ gedient.  

Das vom Innenministerium als „internes Konzeptpapier“ bezeichnete Dokument ist in 

Wirklichkeit eine von diesen Stellungnahmen, in diesem Fall von einem Verfasser aus Wien 

(vgl. Anlage PQ.2). Das LfV wusste auch dies nicht und wusste nicht, dass es sich um eine 
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von mehreren Stellungnahmen handelt, die allesamt nicht aus Penzberg stammen. Das 

Innenministerium beschreibt den Vorgang nun als „unglaubwürdig“. Der österreichische 

Verfasser des Papiers ist jedoch jederzeit bereit, seine Verfasserschaft, auch gerichtlich, zu 

bestätigen.  

Ein „offizielles Logo“ zu ZIEM, wie fälschlich belegt werden soll, existiert nicht, da ZIEM 

offiziell noch nicht als e.V. registriert werden konnte. Auf Veranlassung des 

Innenministeriums wird das zuständige Finanzamt München bisher daran gehindert, dem 

Verein die Gemeinnützigkeit in Aussicht zu stellen. Anl. 13 stellt einen Schriftzug (kein Logo) 

dar, bei dem es sich um einen von mehreren Vorentwürfen handelt.  

 

 
Aus dem Konzept für das Projekt ZIEM (Anlage PQ.4): 
 

• ZIEM stellt es sich zur Aufgabe, den Islam in den europäischen Strukturwandel 

einzubeziehen. ZIEM möchte den gesellschaftlichen Diskurs um eine Neuorientierung 

der unterschiedlich geprägten religiösen Identitäten auf innovative Weise begleiten. 

• Um einen über die ethnischen Grenzen hinweg, auf europäischem Standard 

fundierten Islam zu etablieren, fordert ZIEM die Muslime und insbesondere die 

islamischen Organisationen auf, offensiv gegen den “Missbrauch des Islam” 

vorzugehen.  

• In erster Linie richtet ZIEM den Focus auf die Identifizierung der muslimischen 

Gesellschaft mit der Mehrheitsgesellschaft, nach dem Leitziel: 1. Islam  –  fernab von 

traditionellen, nationalen, politischen, ideologischen und räumlichen Einflüssen eines 

aus anderen Regionen exportierten Religionsverständnisses, eine gemäßigte und 

zeitgemäße islamische Lebenshaltung zu fördern. 2. Deutschland  –  das Land, an 

dem sich die neue Identität ausrichtet, zu kennen und zu schätzen, das Grundgesetz 

und die gesellschaftlichen Werte sich zueigen zu machen und sich aktiv in der 

Gesellschaft einzubringen. 3. Deutsch  –  anzuerkennen, dass die Sprache 

unabdingbarer Faktor des Gemeinsamen ist und Deutsch als verbindende 

Kommunikation in diesem Land einzusetzen ist.      

• Keineswegs darf ZIEM als eine Art Vorposten für eine vermeintliche "Islamisierung" 

Europas missverstanden werden! ZIEM will ganz im Gegenteil einen wirksamen 

Mechanismus gegen die Fehlentwicklungen einer bisher nicht geglückten Integration, 

und gegen eine weitere Ausbreitung aggressiver und traditionalistischer Richtungen 

in Deutschland und Europa, in Gang setzen. 

• Die Vereinbarkeit der demokratischen Gesellschaftsordnung und der 

Rechtsstaatlichkeit mit dem Islam muss deutlich unterstrichen werden. 
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• Wir verurteilen alle extremistischen und fundamentalistischen Gewaltakte auf der 

Welt. Sie dienen zu nichts anderem, als dazu, Religion zu Gunsten eigener 

Machtinteressen auszunutzen. 

 
 
Aus der geplanten Satzung für ZIEM (Anlage PQ.8) 
 

• Das Zentrum für Islam in Europa – München e. V. möchte in Verantwortung für die 

Gesellschaft in Deutschland die Identität hier lebender Musliminnen und Muslime in 

einem Sinne fördern, der dem Islam als friedlicher und an den Werten eines 

freiheitlichen, modernen Rechtsstaates orientierten Religion verpflichtet ist, und der 

ihrer Integration als engagierte und verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger 

dient. Dazu wird eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen interessierten 

Einrichtungen der Stadt und des Staates, der Gesellschaft, der 

Religionsgemeinschaften und vergleichbarer Einrichtungen. angestrebt. 

• Zentrale Aufgaben von ZIEM betreffen die Bereiche Bildung und Erziehung, kulturelle 

Integration, Gleichberechtigung von Frau und Mann, Engagement für Dialog und 

gegen Intoleranz. In diesem Sinne wird angestrebt, eine Einrichtung zur 

deutschsprachigen, theologischen Aus- und Fortbildung für Imame aufzubauen, 

Angebote für Religionsunterricht zu unterbreiten, religiöse Dienstleitungen (wie z.B. 

Eheschließungen, Bestattungen) anzubieten, und Aufklärung über den Islam in dem 

oben dargestellten Sinn für die Öffentlichkeit zu leisten. 

 
 
Dazu Innenminister Joachim Herrmann:  
 

„Die von Ihnen angestoßenen Projekte zur besseren Integration der Muslime in 

unsere Gesellschaft sind sehr begrüßenswert. Die ausgesprochen positive 

Presseberichterstattung und die Eindrücke, die meine Kollegen, Landtagspräsident 

Alois Glück und Martin Neumeyer beim Besuch des Islamischen Forums in Penzberg 

im November 2006 gewonnen haben, haben auch mein Interesse geweckt. Deshalb 

wäre ich dankbar, auch künftig Informationen über Ihre Arbeit zu erhalten.  

Das von Ihnen angestoßenen Projekt der Schaffung eines ‚Zentrum für Islam in 

Europa München’ ist sehr interessant und sollte auf jeden Fall auch weiterhin 

Gegenstand eines intensiven und kontinuierlichen Dialogs zwischen Ihnen und der 

CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag bleiben.“ (Schreiben von 14.05.2007, damals 

als CSU-Fraktionsvorsitzender) (Anlage F.5) 

 

Dem ist unsererseits nichts hinzuzufügen.  
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„Bei lebensnaher Betrachtung“, um eine Formulierung aus dem hier behandelten Schreiben 

(Seite 8) zu übernehmen, haben das Bayerische Innenministerium und das BayLfV eine 

Gemeinde und ihren Imam, die seit vielen Jahren in anerkannt vorbildlicher Weise dem 

nachkommen, was gerade staatliche Behörden, die Politik und die Gesellschaft von den hier 

lebenden Muslimen einfordern, in diffamierender Weise angegriffen, ihren Ruf akut 

geschädigt, all ihre Kapazitäten auf diesen unsinnigen Streit hin gebunden, personelle, 

seelische und wirtschaftliche Schäden in noch nicht übersehbarem Ausmaß verursacht.  

Rechtfertigt eine ehemalige Mitgliedschaft von Bayram Yerli bei IGMG dies alles? Von den 

umfangreichen vermeintlichen Belegen für eine angeblich „islamistisch/extremisitische 

Verflechtung“ der Gemeinde bleibt „bei lebensnaher Betrachtung“ nichts übrig.   

 

 

 

Penzberg, 6. Juli 2009 

 

 

 

 

 

 

Bayram Yerli                                    Muharem Dugonjić                       Benjamin Idriz                                     

1. Vorsitzender der IGP                    2. Vorsitzender der IGP                  Imam der IGP 

                                                                                                                 Initiator von ZIEM 
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Anlagen von 1. Stellungnahme 
 
 
Anlage A Chronologie der muslimischen Vereine in Penzberg 

A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7 
 
Anlage B Eigene Aktivitäten und Veranstaltungen 

B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9 
 
Anlage CD Presse- und Medienecho 

CD-1, CD-2, CD-3 
 
Anlage E Eröffnung der Penzberger Moschee 2005 

E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6 
 
Anlage F Stimmen aus Politik und Gesellschaft 

F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9, F-10, F-11, F-12, F-13, F-14, F-15, 
F-16, F-17, F-18, F-19, F-20 

 
Anlage G zu einer angeblichen Verbindung der IGP mit IGMG 

G-1, G-2, G-3, G-4, G-5, G-6, G-7, G-8, G-9 
 
Anlage H Kündigung der persönlichen Mitgliedschaft bei IGMG durch Bayram Yerli 

H-1, H-2, H-3, H-4, H-5 
 
Anlage IJ Imam Benjamin Idriz, Presseecho, Artikel, Predigten 

IJ-1, IJ-2, IJ-3 
 
Anlage K Besuch von Landtagspräsident Alois Glück mit Rede von Imam Idriz 

K-1, K-2, K-3, K-4, K-5 
 
Anlage L Korrespondenz zur Aufenthaltsverlängerung von Imam Idriz  

L-1, L-3, L-4 
 
Anlage M zu angeblichen weiteren Verflechtungen mit dem Islamismus 

M-1, M-2, M-3 
 
Anlage NO Bemühungen der IGP um Gespräche mit dem Innenministerium und 

Stellungnahmen 
NO-1, NO-2, NO-3, NO-4, NO-5, NO-6, NO-7, NO-8, NO-9, NO-10, NO-11, 
NO-12, NO-13, NO-14, NO-15 

 
Anlage PQ zum Projekt ZIEM 

PQ-1, PQ-2, PQ-3, PQ-4, PQ-5, PQ-6, PQ-7, PQ-8, PQ-9, PQ-10, PQ-11, PQ-
12, PQ-13, PQ-14, PQ-15, PQ-16 
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2. Stellungnahme 

14. Oktober 2009 
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Penzberg, 14.10.2009 

 

Islamische Gemeinde Penzberg e.V. 

An das Verwaltungsgericht München 

Bayerisches Verwaltungsgericht 

Bayerstrasse 30 

80335 München 

 

 

Geschäftszeichen Z3-2 M 22 E 2009.2155 

1. Islamische Gemeinde Penzberg e.V. 

2. Bayram Yerli 

./. 

Freistaat Bayern 

 

wegen Entfernung von diskriminierenden, diffamierenden und falschen Äußerungen des Bay. 

Landesamtes des Verfassungsschutzes. 

 

wird zum Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 03.09.2009 wie folgt Stellung genommen: 

 

 

Vorab soll darauf hingewiesen werden, daß die Antragsgegnerin – im folgenden Regierung 

von Oberbayern RO  in ihrer Stellungnahme vom 03.09.2009 einräumt sowohl implizit wie 

stellenweise auch explizit, dass die zur „Beweisführung“ vorgelegten Unterlagen lückenhafte, 

repetitive, veraltete und falsche Daten enthalten.  

 

Wir verstehen nicht, warum die RO zu zentralen Argumenten unserer Darstellung vom 

6.7.2009 überhaupt nicht Stellung nimmt. Unbeantwortet blieben z.B. die folgenden 

Passagen: 

 
 

1.  „Am 30.11.1994 wurde dieser Verein unter dem Namen „Islamische Gemeinde 
Penzberg e.V.“ unter der VR-Nr. 478 beim Amtsgericht Weilheim i. Obb. eingetragen 
(Anl. A.5,6). Dieser neu gegründete Verein war und ist weder rechtlich, noch von der 
nun völlig anderen Zusammensetzung der Mitglieder, noch in irgendeiner 
ideologischen Hinsicht Nachfolger der 1991 aufgelösten Moscheegemeinde. Die 
Konstituierung der Gemeinde, die Satzung, die Bildung des Vorstands, geschahen 
ohne jedweden Einfluss irgendeiner muslimischen Dachorganisation. Im Vorstand der 
neu gegründeten Gemeinde war kein einziges Vorstandsmitglied der früheren 
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Gemeinde vertreten. Der 1. Vorsitzende der IGP war Halil Ayvaz (Türke), der 2. 
Vorsitzende Muharem Dugonjic (Bosnier), wie jeweils die Hälfte der 
Vorstandsmitglieder Bosnier und Türken waren und sind. Halil Ayvaz selbst setzte 
sich damals ausdrücklich für eine strikte Trennung von der Milli Görüs zugehörigen, 
ehemaligen Penzberger Gemeinde ein; Muharem Dugonjic war Milli Görüs nicht 
einmal bekannt. Beide sind heute bereit, dies auch gerichtlich zu bezeugen.“ 

 
2. „Mehrmals erhielten wir Besuch von Vertretern der Verbände DITIB, VIKZ und auch 

IGMG. Wir haben mit allen selbstbewusst, unabhängig, auf Augenhöhe und mit 
Bedacht auf Abstand Kontakte unterhalten. Weshalb von diesen Verbänden ohne 
unser Wissen und ohne unsere Billigung die IGMG Jahre lang Namen und (teilweise 
falsche bzw. überholte) Kontaktdaten der Gemeinde und einzelner Funktionäre für 
ihre Zwecke vereinnahmt und damit missbraucht hat, kann nur von IGMG beantwortet 
werden. Das Vorgehen der IGMG kann jedenfalls nicht gegen uns ausgelegt 
werden.“ 

 
3. „Die IGMG hat nie eine Veranstaltung in Penzberg organisiert, noch war die IGP 

jemals an der Organisation von Veranstaltungen der IGMG beteiligt. Die Islamische 
Gemeinde Penzberg unterscheidet sich kategorisch von der nationalen und 
ideologischen Ausrichtung der IGMG. Das Wirken der Gemeinde und von Imam Idriz 
seit 1994 ist allgemein als progressiv und erfolgreich auf Integration ausgerichtet 
bekannt und anerkannt, in Penzberg, in Bayern und darüber hinaus, wie wir mit 
umfangreichen Anlagen (Anl. IJ) belegen können. IGMG gilt als konservativ, 
nationalistisch und hin zu Desintegration tendierend. Die Islamische Gemeinde 
Penzberg hat ihre progressive, multiethnische, auf Deutschland und auf Integration 
ausgerichtete Orientierung seit vielen Jahren nachgewiesen. Die beigefügte 
Bewertung der IGMG durch den VfB (Anl. 4.0), wie auch der IGD (Anl. 4.1) über 
insgesamt 98 Seiten ist der Islamischen Gemeinde Penzberg vollkommen fremd. Die 
IGP und ihr Imam haben mit der darin dargestellten Ideologie nichts zu tun. Imam 
Benjamin Idriz hat sich am 13.08.2007 im Bayerischen Innenministerium mündlich 
und schriftlich eindeutig und unmissverständlich von allen extremistischen 
Strömungen distanziert (Anl. NO.6; s. auch Anl. IJ). Trotz dieses mutigen und 
entschlossenen Auftretens – der Vorgang dürfte in der Geschichte der Muslime in 
Deutschland beispiellos sein, er wurde von Landtagspräsident Glück ausdrücklich 
gewürdigt, und hat Imam Idriz von muslimischen Vereinen (auch solchen, die nicht 
vom Verfassungsschutz kritisiert werden!) heftige Kritik eingebracht – hat das 
Innenministerium seine Anschuldigungen unverändert fortgeführt. Die umfangreich 
vorgelegten Unterlagen der IGMG dienen keineswegs als Beweise für eine 
angebliche Zuordnung der IGP zur IGMG – im Gegenteil. Die teilweise schlicht 
falschen, sonst veralteten, unvollständigen und repetitiven Angaben belegen 
anschaulich, dass es gerade keinen funktionierenden Austausch zwischen IGP und 
IGMG gegeben haben kann.“ 

 
4. „In der Islamischen Gemeinde Penzberg hat es seit ihrer Gründung 1994 bis zum 

Jahr 2008 überhaupt keine strukturierte Jugendorganisation gegeben. In der Satzung 
der IGP ist dies nicht vorgesehen. Die Jugendlichen der IGP waren ihrerseits nie aktiv 
in der IGMG. Es gibt keinen einzigen Fall einer Kooperation zwischen Jugendlichen 
der IGP mit Jugendlichen der IGMG.“ 

 
5. „Zu Anl. 5.4: siehe zu Anl. 5.3. Aus der Auflistung geht hervor, dass keiner der 

angeblichen Funktionäre oder Mitglieder bei der IGMG-Zentrale vertreten waren.“ 
 

6. „Zu Anl. 5.9: Die unter „Mail-Adress“ genannte E-mail-Adresse 
„IGMG.Penzberg@web.de“ ist der Islamischen Gemeinde Penzberg nicht bekannt 
und wurde von uns zu keiner Zeit genutzt. Die E-mail-Adresse „benjamin_i@web.de“ 
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wurde von Benjamin Idriz 2002 eingerichtet, jedoch zu keiner Zeit zu irgendeiner 
Korrespondenz mit IGMG, und seit mehreren Jahren überhaupt nicht mehr genutzt. 
Die von Benjamin Idriz genutzte E-mail-Adresse lautet: idrizbenjamin@gmx.de. Sie 
ist bei der IGMG offenbar nicht bekannt.“ 

 
7. „Gönül Yerli hat in der Vergangenheit die Frauenarbeit der Islamischen Gemeinde 

Penzberg geleitet, sie war jedoch zu keiner Zeit Mitglied der IGMG, so wie auch die 
Islamische Gemeinde Penzberg seit ihrer Gründung 1994 keine der IGMG 
zuzuordnende Gemeinde war und ist. Wie bereits bei Anl. 5.2 der Fall, so geschah 
auch hier die Nennung von Angaben einer Funktionärin/eines Funktionärs der 
Islamischen Gemeinde Penzberg durch IGMG ohne Wissen und Billigung der 
Betroffenen selbst, noch der Gemeinde. Inwieweit Frau Yerli Positionen vertritt, die 
einem islamistisch-extremistischen Hintergrund zuzuordnen wären, ist exemplarisch 
der Anl. G.4 zu entnehmen.“ 

 
8. „Zu 5.15: Die angegebene Handynummer von Bayram Yerli ist nicht korrekt (siehe zu 

Anl. 5.6). Zudem wird die Zweigstr. 1 noch als Adresse aufgeführt, obwohl die 
Gemeinde im genannten Zeitraum von 2006-2007 bereits seit fast zwei Jahren an der 
Bichlerstr. 15 ihre Anschrift besaß. Bayram Yerli hat seine frühere Mitgliedschaft bei 
IGMG am 21.03.2005 gekündigt, wie von der IGMG selbst (zuletzt mit Schreiben vom 
25.02.2009, Anl. H.5) bestätigt wurde und auch an den Bankauszügen zu belegen 
ist. (Anl. H.1)“ 

 
9. „Zu 5.16: Die Islamische Gemeinde Penzberg, wie auch Herr Yerli persönlich, erhält 

ständig eine Vielzahl von Schreiben und Aufrufen von unterschiedlichsten 
Institutionen und Organisationen aller Art, u.a. DITIB,  VIGB, u.a. auch für 
Spendensammlungen zum Bau von z.B. bosnisch oder albanisch orientierten 
Moscheen (Anl. G.7). Wir haben beispielsweise ein Dankesschreiben von DITIB für 
eine Spendensammlung zugunsten eines DITIB-Moscheebaus. Dem Aufruf zur 
Spendensammlung durch IGMG wurde dagegen nicht nachgekommen. “ 

 
10. „Zu Anl. 8: siehe Anlagen K. Die Rede enthält u.a. einen Überblick über bestehende 

islamische Verbände in Deutschland: DITIB, IGMG, VIKZ, VIGB, IGD, Islamrat und 
ZMD. Es ist nicht erkennbar, in welcher Weise sich aus der Darstellung der IGMG 
eine wie auch immer geartete Nähe zu gerade dieser Organisation ableiten ließe. Die 
Darstellung der IGMG ist sachlich bis kritisch. Die Rede wurde am 11.07.2006 
gehalten als Landtagspräsident Alois Glück und CSU-MdL Martin Neumeyer die IGP 
besucht haben. Der Präsident lobte und würdigte diese Rede. (Anl. K.5) Sie enthält 
(Anl. K.4, Seite 4) sehr ausführlich, klar und unmissverständlich formulierte 
Bekenntnisse von Imam Idriz gegen an Herkunftsländern orientierte islamische 
Richtungen (somit unmissverständlich gegen die Ideologie der IGMG!), gegen 
Extremismus und Gewalt, für Transparenz, Kooperation, Integration, 
Gleichberechtigung, usw. (“Muslime in Deutschland  müssen sich offen und ohne 
Scheu den demokratischen Richtlinien dieses Landes verbunden zeigen. 
Menschenrechte, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Meinungsfreiheit und die 
Anerkennung des juristischen Rechts sind in erster Linie unsere religiösen Pflichten 
und damit auch mit aller Kraft dafür einzutreten. Die deutsche Geschichte, die Kultur, 
die Sitten und Bräuche müssen uns bekannt sein. Die Gesetze zu achten, die 
Sprache zu sprechen, die Hymne mitsingen zu können. Für die Sicherheit und 
Stabilität dieses Landes müssen wir uns mit höchster Aufmerksamkeit zuneigen“)   Es 
ist sehr bezeichnend, dass die Darstellung der Gegenseite weder diese ausführlichen 
Stellungnahmen, noch den Grundtenor dieser Rede, mit einem einzigen Wort 
anspricht!“ 
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11. „Zu Anl. 10: Es ist dem Vorstand der IGP nicht bekannt, dass das fragliche Plakat hier 
ausgehängt wurde. Aushänge an der Infowand bedürfen der Zustimmung durch den 
Vorstand und werden dann mit einem Stempel versehen. So haben wir bereits des 
Öfteren Werbung für Veranstaltungen beispielsweise des Kultusministeriums, des 
Sozialministeriums, von Misereor, DITIB, u.v.a.(nicht extremistischen Organisationen) 
gebilligt. Ein solcher Stempel kann an dem fotografierten Plakat nicht vorhanden 
gewesen sein. Das Plakat wurde also – falls es tatsächlich an unserer Infowand 
fotografiert wurde – ohne Genehmigung ausgehängt. Da die Infowand im 
Eingangsbereich des Islamischen Forums, wie die Moschee auch, jederzeit frei und 
öffentlich zugänglich ist, kann nicht nachvollzogen werden, wer den Aushang 
vorgenommen hat, zumal er keinen entsprechenden Stempel getragen haben kann. 
Es ist z.B. denkbar, dass ein solches Plakat ungesehen angebracht, fotografiert und 
sofort wieder abgenommen wurde.“ 

 
12. „Das Innenministerium erwähnt nicht, dass im Grußwort des Vorsitzenden der IGP, 

Bayram Yerli, das nicht weniger als 28 Ehrengäste namentlich  anführt, nur einer der 
genannten Personen, nämlich Dr. Nadem Elyas als Vorsitzender des Zentralrats der 
Muslime in Deutschland, vorkommt, die drei andern jedoch gerade nicht. (Anl. E.4)“ 

 
13. „In seiner Rede zur Eröffnung hat Imam Idriz in 5 Punkten folgende Standpunkte klar 

und deutlich manifestiert: Ferne von ideologischen und politischen Bewegungen, 
Einsatz für ein aufgeklärtes Religionsverständnis, Gleichberechtigung von Frau und 
Mann, Verurteilung von Gewallt und Terror und Begegnung im Dialog. (Anl. E.5)“ 

 
14. „Benjamin Idriz wurde, wie dargestellt, 1994 von der Islamischen Gemeinde 

Penzberg als Imam angestellt, die ihrerseits zu keiner Zeit direkt oder indirekt der IGD 
angehört hat, noch war Imam Idriz jemals in welcher Form auch immer für die IGD 
tätig. In derselben Sache hat sich für die Aufenthaltsverlängerung von Imam Idriz 
auch der 1. Bürgermeister von Penzberg, Hans Mummert, (Schreiben v. 27.04.1999) 
eingesetzt, und schließlich hat sich auch der damalige bayerische Ministerpräsident 
Dr. Edmund Stoiber dafür verwendet (Schreiben v. 23.07.1999) – wiewohl in dem an 
den Ministerpräsidenten gerichteten Schreiben von RA Werner Dietrich v. 08.07.1999 
ausdrücklich auf die Unterstützung durch Ahmad al-Khalifa Bezug genommen wurde. 
(Anl. L)“ 

 
15. „Zu Anl. 12: Die Organisation, die die Website www.euro-muslim.com betreibt, steht 

in keinerlei Beziehung zur Islamischen Gemeinde Penzberg. Wir haben schon am 
29.05.2009 – also bevor die Problematik durch die übermittelten Materialien 
aufgeworfen wurde! – vom Betreiber der Website die Entfernung der Fotografie 
verlangt. (Anl. M.1) Das Bild wurde daraufhin umgehend entfernt. Die Fotografie war 
dadurch abgeändert worden, dass der rechte Gebäudeflügel als Fotomontage 
hinzugefügt wurde. Unsere Moschee ist als besonders gelungener Neubau eines 
modernen europäischen Gotteshauses bekannt und wird inzwischen in zahlreichen 
Publikationen (beispielsweise in Fachzeitschriften für Architektur, Website der 
Herbert-Quandt-Stiftung, Anl. M.2) abgebildet. Wir können darüber keinen Überblick, 
geschweige denn eine Kontrolle, behalten. Wenn etwa eine rechtsextremistische 
Website ein Bild der Münchner Frauenkirche verwendet, unterstellt das 
Innenministerium dann dem Münchner Erzbistum eine ideologische Vernetzung mit 
dem Neonazismus? (Anlagen M)“ 

 
16. „Aus der geplanten Satzung für ZIEM (Anl. PQ.8) Das Zentrum für Islam in Europa – 

München e. V. möchte in Verantwortung für die Gesellschaft in Deutschland die 
Identität hier lebender Musliminnen und Muslime in einem Sinne fördern, der dem 
Islam als friedlicher und an den Werten eines freiheitlichen, modernen Rechtsstaates 
orientierten Religion verpflichtet ist, und der ihrer Integration als engagierte und 
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verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger dient. Dazu wird eine konstruktive 
Zusammenarbeit mit allen interessierten Einrichtungen der Stadt und des Staates, 
der Gesellschaft, der Religionsgemeinschaften und vergleichbarer Einrichtungen. 
angestrebt. Zentrale Aufgaben von ZIEM betreffen die Bereiche Bildung und 
Erziehung, kulturelle Integration, Gleichberechtigung von Frau und Mann, 
Engagement für Dialog und gegen Intoleranz. In diesem Sinne wird angestrebt, eine 
Einrichtung zur deutschsprachigen, theologischen Aus- und Fortbildung für Imame 
aufzubauen, Angebote für Religionsunterricht zu unterbreiten, religiöse 
Dienstleitungen (wie z.B. Eheschließungen, Bestattungen) anzubieten, und 
Aufklärung über den Islam in dem oben dargestellten Sinn für die Öffentlichkeit zu 
leisten. Dazu Innenminister Joachim Herrmann: „Die von Ihnen angestoßenen 
Projekte zur besseren Integration der Muslime in unsere Gesellschaft sind sehr 
begrüßenswert. Die ausgesprochen positive Presseberichterstattung und die 
Eindrücke, die meine Kollegen, Landtagspräsident Alois Glück und Martin Neumeyer 
beim Besuch des Islamischen Forums in Penzberg im November 2006 gewonnen 
haben, haben auch mein Interesse geweckt. Deshalb wäre ich dankbar, auch künftig 
Informationen über Ihre Arbeit zu erhalten. Das von Ihnen angestoßenen Projekt der 
Schaffung eines ‚Zentrum für Islam in Europa München’ ist sehr interessant und sollte 
auf jeden Fall auch weiterhin Gegenstand eines intensiven und kontinuierlichen 
Dialogs zwischen Ihnen und der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag bleiben.“ 
(Schreiben v. 14.05.2007, damals als CSU-Fraktionsvorsitzender) (Anl. F.5)“ 

 
 

Obwohl die RO unsere Beweisführung nicht widerlegt, und zudem einräumen muss, dass 

Elemente ihrer eigenen Darstellung fragwürdig sind, wird gegen den nachgewiesenen 

Sachverhalt an einer „Gesamtbewertung“ festgehalten, wonach „rote Fäden“ und „Geflechte“ 

im „Gesamtkontext“ eine „Einbettung in ein islamistisches Gefüge“ nahe legten.  

 

Im Einzelnen wiederholt die RO Behauptungen, die wir bereits aufgeklärt haben und fügt 

eine schon dem Umfang nach, im Vergleich zu den rein quantitativ beeindruckenden, dem 

Inhalt nach freilich Punkt für Punkt entkräfteten Materialien, welche die Stellungnahme vom 

05.06.2009 begleitet hatten, eine allenfalls als unbefriedigend zu bezeichnende 

„Beweisführung“ hinzu. Auch diese Materialien lassen sich lückenlos entkräften. Siehe dazu 

unten.  

 

Die Gehaltlosigkeit der vorgelegten Argumentation wird besonders anschaulich durch den 

Versuch, „derzeit noch nicht offen belegbare Erkenntnisse“ als eine Art Rettungsanker für die 

eigene Position einzusetzen, gegen den in sachlich nachvollziehbarer Weise nicht 

argumentiert werden kann. Hier müssen – über die bereits dargelegte Fragwürdigkeit des 

Gesamtvorgangs hinaus – in besonders eklatanter Weise Fragen nach der juristischen und 

politischen Vorgehensweise des Innenministeriums und des BayLfV aufgeworfen werden. Es 

werden hier Behauptungen und Anschuldigungen aufgestellt, ohne jede 

Nachweiserbringung. Gerechtfertigt wird dieses Vorgehen, das u.E. in dem Rechtsstaat, wie 

wir ihn als den unseren angenommen haben und, wie schon dargestellt, seit vielen Jahren 

anerkannt nach innen(!) und außen vertreten, von niemandem hingenommen werden darf, 
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damit, dass im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen gegen Dritte entsprechende 

Erkenntnisse zu erwarten seien, also mit einer weiteren nicht belegbaren Behauptung.  

 

Die gegen uns gerichteten und nicht belegten, bzw. nicht belegbaren Anschuldigungen sind 

ein Angriff gegen unser Selbstverständnis, gegen unsere staatsbürgerliche Identität und 

gegen unsere Ehre. Unser – wir werden nicht müde werden es zu wiederholen: seit vielen 

Jahren anerkanntes und nachgewiesenes Wirken, das wir zum Wohle aller konstruktiven 

Kräfte in unserem Land einbringen, wird dadurch attackiert und konterkariert.  

 

Wir lehnen es ab, zu den ohne Nachweise erhobenen Anschuldigungen Stellung zu nehmen. 

Zu den aus der Darstellung vom 05.06.2009 lediglich wiederholten, von uns bereits in der 

Stellungnahme vom 06.07.2009 entkräfteten, vermeintlichen „Beweisen“ müssen wir unsere 

Richtigstellungen nicht erneut wiederholen. 

 

Zu den neuen Materialien in der Stellungnahme der RO vom 03.09.2009 nehmen wir 

wie folgt Stellung: 

 

zu Anlage 1: Die Liste von Vertretern der IGMG in verschiedenen Moscheegemeinden, die 

die RO als Beweis für die Zuordnung der IGP zur IGMG anführt, nennt unter Position 34. 

„Mehmet Vereb“. In markantem Gegensatz zu den übrigen Eintragungen enthält die 

Eintragung weder die Adressen der Gemeinde, noch die von Hrn. Vereb, sowie nur eine 

Telefonnummer (nicht die der Gemeinde), wohingegen die übrigen Eintragungen 

ausnahmslos Telefonnummern zur Gemeinde und zu einer Person enthalten. Die Liste 

macht damit erneut anschaulich, nicht anders als dies bei den schon zur Stellungnahme vom 

05.06.2009 vorgelegten Listen der IGMG der Fall war, dass es – entgegen der Behauptung 

der – eben keinen Informationsfluss zwischen der IGP und der IGMG gegeben haben kann, 

wie er zu erwarten wäre, wenn die IGP der IGMG zugeordnet werden müsste. Wiederum 

dient auch diese Liste nicht als Beleg für die Argumentation der RO, sondern widerlegt sie 

unmissverständlich.  

Mehmet Verep war Gründungsmitglied der früheren Gemeinde in Penzberg, die eine IGMG-

Gemeinde war. Wir verwehren uns ausdrücklich gegen die Formulierung 

„Vorgängergemeinde“ mit Bezug auf diese Gemeinde durch die RO! Wie ausführlich 

dargelegt wurde, besteht und bestand zwischen der ehemaligen IGMG-Gemeinde in 

Penzberg und der IGP keinerlei organisatorische Verbindung, weder offen noch verdeckt. 

Dass sich die Ausrichtung der Gemeinden in ihrem Denken und in ihrem Wirken in aller 

Deutlichkeit unterscheidet, ist allseits anerkannt und durch unseren vorangegangenen 

Schriftsatz nachgewiesen, wird von der RO jedoch weiterhin ignoriert.  
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Weder die RO noch die IGP kann der IGMG zum Vorwurf machen, dass sie zum Tod des 

„Gründers und Funktionärs“ der ehemaligen IGMG-Gemeinde öffentlich kondoliert.  

Hr. Verep war weder Gründer noch Funktionär der IGP, sondern lediglich Mitglied. Er litt bis 

zu seinem Tod unter einer schweren Erkrankung und war im Gemeindeleben nicht engagiert.  

Es ist uns nicht ersichtlich, welche Erkenntnis für die  Funktion des Sohnes von Mehmet 

Verep, Hrn. Mehmet Turan Verep, als Vorstandsmitglied der IGP in diesem Zusammenhang 

gewonnen – bzw. hier offenbar unterstellt – werden soll. Es befremdet uns erneut, dass 

höchstrangige Institutionen unseres Rechtsstaats mit Unterstellungen arbeiten, die 

zumindest an Sippenhaft grenzen. Derartiges kennen wir allenfalls aus fragwürdigen Staats- 

und Rechtssystemen, die wir ablehnen.  

 

Zur Frage nach den Mitgliederzahlen der IGP, die in Listen der IGMG stets falsch dargestellt 

sind, räumt die RO selbst ein, dass sie mangels einer „definitiven Aussage“ hier nur 

spekulieren kann, dass seitens der IGMG nur die türkischstämmigen Mitglieder gezählt 

worden wären. Demnach hätte die IGMG also selbst nicht die IGP als ihr zugehörige 

Gemeinde betrachtet, sondern nur einzelne Mitglieder, nämlich die türkischstämmigen. Auch 

die Zahlen der türkischstämmigen Mitglieder der IGP stimmen jedoch nicht mit den Angaben 

der IGMG überein. 

 

zu Anlage 2: Der Vater von Imam Benjamin Idriz, Imam Idriz Idriz, war ein hoch angesehener 

Theologe in Skopje/Makedonien, entstammte einer ehrwürdigen Reihe von Imamen aus 

osmanischer Zeit und war deshalb auch unter türkischen Muslimen eine Persönlichkeit von 

hohem Rang und Ansehen. Imam Idriz hat zum Tod seines Vaters u.a. eine 

Beileidsbekundung durch den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan und Außenminister 

Davutoglu erhalten. Eine türkische Delegation reiste zur Trauerfeier nach Skopje. Es 

befremdet uns in höchstem Maß, dass eine Beileidsbekundung zum Tod des Vaters von 

Imam Idriz – durch wen auch immer! – als angeblicher Beleg für islamistische Orientierung 

verwendet wird. – Hinzu kommt die Feststellung, dass „Bünyamin Idriz“ hier ausdrücklich 

nicht als Imam „unserer“, sondern: „der“ Penzberger Moschee genannt wird, während im Fall 

der Todesanzeige von Mehmet Verep vom „Gründer und Funktionär unserer Penzberger 

Organisation“ gesprochen wird! 

 

zu Anlage 3: Imam Benjamin Idriz ist nicht nur in seinem Umfeld und in der Öffentlichkeit in 

Deutschland als Imam Benjamin Idriz bekannt, sondern ebenso in seiner Heimat 

Makedonien, in Bosnien, Albanien, Kosovo, in arabischen Ländern und in der Türkei. Mit 

dem komplizierten Vornamen „Bajrambejamin“ können auch deutsche Behörden nicht ohne 

Schwierigkeiten umgehen, wie sich im Reisepass von Imam Idriz, der der RO vorliegt, zeigt. 
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Im deutschen Aufenthaltstitel, Seite 9, wird der Name nicht korrekt „Bajram Bejamin“ 

geschrieben. (Anlage 1) 

Erneut arbeitet die RO mit einem „Beweis“, der der eigenen Argumentation widerspricht. Der 

Name „Benjamin“ geht auf den jüngsten Sohn des Propheten Jakob, des Stammvaters der 

Israeliten zurück und verbindet die islamische Tradition mit der jüdisch-christlichen. In 

extremistischen Kreisen ist gerade eine solche Namensführung sicherlich nicht besonders 

gern gesehen. 

 

zu Anlage 4: Von der RO selbst wird eingeräumt, dass es sich bei der genannten Adresse 

„Zweigstraße 1“, entgegen der früheren Darstellung, nicht um die Privatadresse von Imam 

Idriz gehandelt hat. Diese war der IGMG offenbar nicht bekannt.  

 

zu Anlage 5: Von der RO selbst wird eingeräumt, dass es sich bei den Angaben zu 

„Penzberg“ in der Liste der IGMG um unvollständige Eintragungen handelt. Damit erweist 

sich auch diese Liste – siehe auch oben – erneut als Beweis dafür, dass es keinen 

funktionierenden Informationsfluss zwischen der IGP und der IGMG gegeben haben kann, 

und nicht für das Gegenteil.  

Die RO selbst räumt ein, dass an den aufgelisteten Veranstaltungen der IGMG keine 

Vertreter der IGP teilgenommen haben! 

 

zu Anlage 6 und 7: Die RO möge darlegen, inwiefern sich aus der Teilnahme von Gönül Yerli 

an einer Ausbildung zur Religionspädagogin beim IPD, das als von der IGMG beeinflusst 

dargestellt wird, die „Übernahme einer verantwortlichen Funktion innerhalb der IGMG“ als 

„logische Konsequenz“ ergibt. Haben demnach alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 

Kursen des IPD anschließend verantwortliche Funktionen innerhalb der IGMG 

übernommen? Frau Yerli nimmt derzeit an einem theologischen Fernkurs der Kath. 

Akademie Domschule der Diözese Würzburg teil. Nach der Argumentation der RO wird sich 

daraus als logische Konsequenz eine verantwortliche Funktion innerhalb der katholischen 

Kirche für Frau Yerli ergeben. 

 

zu Anlage 8 und 9: Die RO selbst räumt ein, dass dort nicht bekannt ist, ob der in der Liste 

geplanter Veranstaltungen der IGMG aufgeführte Termin am 30. März 2003 in Penzberg 

realisiert wurde. Wie wir bereits erklärt haben, hat in der IGP seit ihrem Bestehen und bis 

heute zu keiner Zeit eine Veranstaltung der IGMG stattgefunden. 

Die IGP hat keinen Einfluss darauf, welche Angaben die IGMG in eigenen Papieren macht 

oder nicht macht. Gegen dieses einseitige Vorgehen der IGMG hat unsere Gemeinde 

wiederholt protestiert. Auf unser Schreiben vom 28.03.2006 hin – also noch vor der 
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Kontroverse mit dem Innenministerium! – hat die IGMG unsere Gemeinde endgültig aus 

ihren Listen gestrichen.  

 

Anlage 10 und 11: Zu Vorstellungen des Projekts ZIEM am 16.12.2006 und am 11.3.2007 

waren zahlreiche Vertreter islamischer Gruppierungen eingeladen. Nicht nur unter Muslimen 

ist es in einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft üblich, Dialog und Austausch 

untereinander zu pflegen. Dass bei einem Projekt wie ZIEM die Meinungen anderer 

Institutionen frühzeitig mit angefragt werden, halten wir für eine Selbstverständlichkeit, die 

gerade nicht als Beleg für eine angebliche extremistische Gesinnung, sondern – wiederum – 

für das Gegenteil steht. Schon vom ersten Treffen an betonte Imam Idriz gegenüber allen 

Gästen, dass ZIEM vollkommen unabhängig von allen islamischen Verbänden sein sollte. 

Die IGMG gehört unbestritten zu den größten und wichtigsten islamischen Verbänden in 

Deutschland, sie steht in Bayern unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes, und sie 

wird dennoch allerorts weiterhin zu zahlreichen und hochrangigen Veranstaltungen mit 

geladen. Die muslimischen Verbände laden gegenseitig Vertreter zu Veranstaltungen, 

darunter z.B. auch DITIB und IGMG, die von ihrer Ausrichtung, Orientierung und Ideologie 

konträre Positionen vertreten. (Anlage 2, A und B) Nach der Logik der RO muss dem 

Verband DITIB also inhaltliche und sogar eine verdeckte organisatorische Nähe zur IGMG 

unterstellt werden, wenn unter vielen anderen auch Vertreter der IGMG zu seinen 

Veranstaltungen eingeladen werden. Dies muss dann ebenso z.B. für den Berliner 

Innensenator Ehardt Körting gelten, der an einem von der IGMG veranstalteten Iftar-Essen 

teilgenommen hat (Anlage 3), für den amtierenden Oberbürgermeister von Ingolstadt Alfred 

Lehmann, der die IGMG „ein Vorbild für die Gewährleistung von Ruhe und Frieden“ nennt 

(09.03.2008, Anlage 4), und es wird ebenso für die Bayerische Staatsregierung gelten 

müssen, wenn deren Integrationsbeauftragter Martin Neumeyer am 16.09.2009 an einem 

Iftar-Essen teilnimmt, zu dem die IGMG eingeladen hat. (Anlage 5) Während unseres 

Gesprächs am 13.08.2007 im Bayerischen Innenministerium verglich der damalige 

Staatssekretär die IGMG mit der NPD. Die Vertreter des Ministeriums und des BayLfV 

stuften die IGMG als „islamistisch-extremistische Organisation, die sich gegen die 

freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet“ ein und verglichen sie mit rechtsextremen 

Organisationen. In demselben Gespräch haben wir uns bereits ausdrücklich von allen 

extremistischen Organisationen distanziert. Wir möchten jedoch fragen, weshalb uns zum 

Vorwurf gemacht wird, daß wir als religiöse Gemeinde Vertreter der IGMG zur Eröffnung 

einer Moschee eingeladen haben, während der Integrationsbeauftragte der Bayerischen 

Staatsregierung an Veranstaltungen der IGMG teilnimmt, -was wir übrigens für richtig halten-

. 

 



Islamische Gemeinde Penzberg e.V. verteidigt sich gegen die Vorwürfe des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz 

 42 

Liegt hier nicht ein schwer erträglicher Gegensatz vor, wenn Religionsgemeinschaften ein 

Vorwurf trifft, von dem Politiker und Parteien ausgenommen bleiben?    

 

Wiederum belegt der „persönliche mehrseitige und stichpunktartige Tätigkeitsnachweis“ für 

den Zeitraum 01.11.2006 bis 30.04.2007 in aller Deutlichkeit, dass von der oben erklärten, 

zu den beiden Terminen wahrgenommenen Einladung abgesehen, keine Kontakte zur IGP 

bestanden haben.  

 

zu Anlage 12: Die RO verschweigt geflissentlich, dass das Protokoll des 

Kooperationsgesprächs vom 11.11.2003(!) bestätigt (Seite 2 Zeile 7-10 und Seite 3 letzte 

Zeile), dass sich der Vorsitzende der IGP Bayram Yerli für die IGP und für sich selbst 

ausdrücklich von der IGMG distanziert hat. – Wir haben bereits in der Stellungnahme vom 

06.07.2009 auf den eigenen Ramadan-Kalender, hingewiesen, den wir selbst erstellen, weil 

wir keiner der islamischen Dachorganisationen nahe stehen, sowie auf den Interkulturellen 

Kalender (des Forums der Kulturen Stuttgart), der in unseren Räumen aushängt. Beide 

Kalender weisen ausdrücklich auf Feste anderer Religionen hin. Möge die RO darlegen, 

welche IGMG-Gemeinden, oder solche, die im islamistischen Gefüge verstrickt sind, mit 

Kalendern arbeiten, die Feste anderer Religionen erklären. Die besagten Kalender von der 

IGMG und die absichtlich(!) nicht erwähnten Kalender von DITIB (türkisch) oder der IGBD 

(bosnisch), die zu gleicher Zeit ausgehängt waren, dienen nur zu Feststellung der 

Gebetszeiten. Mittlerweile hat sich die IGP seit 2005 selbst einen Kalender, mit Gebetszeiten 

für Penzberg, erstellt und richtet sich  ausschließlich danach. Zu finden auf unserer Web 

Seite http://www.islam-penzberg.de/126201/125464.html  

 

Gegen die auf Seite 10 von der RO geäußerte Unterstellung der Fälschung von Schreiben 

verwahren wir uns in aller Entschiedenheit! Wie oben zu Anlage 1 aufgezeigt, passieren 

selbst deutschen Behörden Schreibfehler. Auf das Schreiben vom 24.04.2006 wurde am 

28.04.(nicht: 03.)2006 geantwortet.  

 

zu Anlage 13: Die Amtliche Erklärung des BayLfV vom 26.08.2009 ist in einem wichtigen 

Punkt unzutreffend, der auch durch das Prozessinteresse des Antraggegners nicht 

gerechtfertigt wird.  

Imam Benjamin (Bajrambejamin) Idriz ist nicht Anhänger der Muslimbruderschaft.  

Er hat nicht im Jahr 2005 an einer Veranstaltung der Muslimbruderschaft mit Yusuf al-

Qaradawi teilgenommen.  

Imam Idriz ist das angeblich in den Räumen der IGP gefallene Zitat von Hassan al-Banna 

nicht erinnerlich. Dass die „Amtliche Erklärung“ nicht einmal ein genaues Datum nennt, wirft 
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an sich schon Fragen nach der Arbeitsweise und Zuverlässigkeit auf. Dass Imam Idriz weit 

entfernt und geradezu konträr zur Ideologie von Hassan al-Banna und der 

Muslimbruderschaft steht, ist durch sein jahrelanges Wirken, Reden, Schreiben und seine 

Predigten unmissverständlich nachgewiesen. Die RO klammert diese – ausschlaggebende! 

– Evidenz weiterhin unbeirrt aus. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, inwieweit sich aus dem 

genannten Zitat „Ich schreibe keine Bücher, aber bereite die Menschen vor, meine Ideen zu 

verwirklichen“ extremistische Inhalte ableiten ließen. Auf Imam Idriz träfe es nicht zu, denn er 

gibt in Kürze ein Buch über den Islam in Europa heraus (dessen Inhalte die RO von der 

ersten bis zur letzten Seite als bewusste Verstellung und Verkehrung der eigenen Positionen 

in ihr Gegenteil bezeichnen wird müssen), gemeinsam mit Prof. Dr. Stephan Leimgruber von 

der Katholisch-.Theologischen Fakultät und Priv.-Doz. Stefan Wimmer von der 

Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München.  

 

Yusuf al-Qaradawi ist ungeachtet seiner teilweise heftig umstrittenen Positionen eine der 

prominentesten Persönlichkeiten der Islamischen Welt. Die „Internationale Vereinigung 

muslimischer Rechtsgelehrter“, die er mitgegründet hat, wird vom Internetportal Qantara.de 

als „eine Alternative zum internationalen Netzwerk radikaler Islamisten“, die „den Dialog 

fördern will“ charakterisiert. Qantara.de wird von der Bundeszentrale für politische Bildung, 

der Deutschen Welle, dem Goethe-Institut und dem Institut für Auslandsbeziehungen 

betrieben und vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland gefördert. Alle diese 

Institutionen und Behörden verfallen demnach einer Täuschung, gegen die ausschließlich 

das BayLfV mit seinen „in den Gesamtkontext eingebetteten Erkenntnis-Bausteinen“ 

resistent bleibt… 

  

Imam Idriz hat ein einziges Mal an einer Veranstaltung teilgenommen, an der Yusuf al-

Qaradawi ebenfalls teilgenommen hat. Diese Veranstaltung fand nicht 2005 statt, sondern 

2006 in Bahrain. Sie wurde vom Vize-Ministerpräsidenten und Minister für Islamische Fragen 

Abduallah bin Khaled Al-Khalifa geleitet und nicht von der Muslimbruderschaft organisiert. 

Während dieser Tagung, die im Umfeld des so genannten Karikaturenstreits stattfand, vertrat 

Imam Idriz seine Position zum Streit. Er war zu der Tagung eingeladen worden, weil bis in 

die arabische Welt bekannt geworden war, dass er die gewaltsamen Proteste gegen die 

Karikaturen verurteilte. Wie in seinen Predigten, bekräftigte er auf der internationalen 

Tagung, dass die Muslime auch angesichts der tief empfundenen Kränkung unbedingt auf 

Gewalt verzichten und die Friedlichkeit des Islam, und seine Verträglichkeit mit der 

westlichen Gesellschaft demonstrieren und unter Beweis stellen müssten. (Die Süddeutsche 

Zeitung berichtete, „Legt Blumen vor die Botschaften, nicht Feuer!“ 13.02.2006, Anlage 6). 

Imam Idriz vertritt seine eigene Meinung zu verschiedenen theologischen Fragen und 
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positioniert sich anderes als einige Gelehrte wie al-Qaradawi u.a. (siehe Anlage 7 als 

Beispiel).   

 

Es ist mehr als befremdlich, wie in einer „Amtlichen Erklärung“ aus diesen 

Zusammenhängen heraus wiederum eine extremistische Orientierung von Imam Idriz 

konstruiert werden soll. Im letzten Absatz wird eingeschränkt, dass die Inhalte der Erklärung 

„im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten unter Beteiligung der sachkundigen Mitarbeiter 

des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz“ bewertet und überprüft wurden. 

Infolge von Gesprächen, die wiederholt mit hoch- und höchstrangigen Mitarbeitern des 

BayLfV im Innenministerium von Vertretern der IGP und weiteren Zeugen geführt wurden, 

müssen an der Sachkundigkeit zum Thema Islam ganz erhebliche Zweifel aufkommen. 

Diese Zweifel bestätigen sich in diesem Fall sehr konkret.  

  

zu Anlage 14: Siehe auch zu Anlage 13. „Praktische Absprachen zur Verschleierung der 

extremistischen Bestrebungen“ (von was?) gab und gibt es weder mit Ibrahim el-Zayat, noch 

mit Oguz Ücüncü, noch mit irgendeiner anderen Person oder Institution, da weder die IGP, 

noch das Projekt ZIEM extremistische Bestrebungen offen oder verschleiert verfolgen.  

Oguz Ücüncü ist Imam Idriz ein einziges Mal persönlich begegnet bei einer Konferenz 2006 

in Wien, an der der österreichische Bundeskanzler, die Außenministerin, der 

Nationalratsvorsitzende sowie der Bürgermeister von Wien teilgenommen haben.  

Später ist infolge der Beschuldigungen durch das Bayerische Innenministerium ein 

Telefongespräch zwischen beiden geführt worden, in dem Imam Idriz Hrn. Ücüncü gebeten 

hat zu bestätigen, dass die IGP in keinem Bezug zur IGMG steht. Hr. Ücüncü hat daraufhin 

öffentlich erklärt, die IGP sei völlig eigenständig, sie habe „eine eigene Moschee, einen 

eigenen Imam und eine eigene Agenda, die nicht mit uns verbunden sind, nicht offen und 

auch nicht verdeckt, so wie es das Innenministerium darstellt“ (Süddeutsche Zeitung v. 

08.08.2007, Anlage 8).  

Zu keiner Zeit ist das Projekt ZIEM mit Hrn. Ücüncü oder Hrn. el-Zayat begrüßt oder 

unterstütz worden. Hr. Ücüncü kritisierte öffentlich das Projekt ZIEM und dass er nicht in die 

Planungen eingebunden worden war (Anlage 8). Zu Ibrahim el-Zayat siehe unsere 

Stellungnahme vom 06.07.2009. Weder die IGP noch das Projekt ZIEM werden von der IGD 

finanziert oder sind in irgendeiner Weise von der IGD bzw. Hr. el-Zayat abhängig.  

 

Dass „ein Auftrags- und Berichtsverhältnis zwischen dem Imam der IGP, dem Vorsitzenden 

der IGD und dem Vorsitzenden der IGMG“ bestehe, ist nicht nur eine weitere 

(eingestandenermaßen!) nicht belegbare Beschuldigung, die den Anschein eines aus „roten 

Fäden“ gewobenen Gesamtgefüges verstärken solle. Zunächst ist sie eine 
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Tatsachenbehauptung, die nicht hingenommen werden kann und nicht hingenommen 

werden wird! Für ehrverletzende und kreditschädigende Falschbehauptungen ist aber wohl 

eher die ordentliche Gerichtsbarkeit bzw. die Staatsanwaltschaft zuständig. 

 

zu Anlage 15 und 16: stehen in keinem Bezug zur IGP, ZIEM oder beteiligten Personen in 

dem hier unterstellten Sinn, dass die IGP Bestrebungen verfolge, „die gegen die freiheitlich 

demokratische Grundordnung gerichtet“ seien. Die Behauptung „Es besteht jedoch Grund zu 

der Annahme“, dass dies der Fall sei, ist nach unserem Rechtsverständnis juristisch 

irrelevant und eine weitere, bewusst irreführende Beschuldigung, zu der offen eingeräumt 

wird, dass sie „derzeit“ nicht zu belegen ist.  

 

zu Anlage 17: Erneut befremdet, dass in einer „Amtlichen Erklärung“ ein Vorgang genannt 

wird, zu dem nicht einmal ein genaues Datum bekannt zu sein scheint. Gemeint ist 

vermutlich die schon zu Anlage 10 genannte Vorstellungsveranstaltung zum Projekt ZIEM 

am 11.03.2007. Die RO räumt nun – entgegen früherer Behauptungen! – selbst ein, dass 

nicht das irrtümlich als „internes Konzept“ bezeichnete Papier aus Wien verteilt wurde, 

sondern „ein schriftlich verfasstes Konzept“. Dabei handelt es sich um das einzige Konzept, 

das zu ZIEM existiert, das darüber hinaus an zahlreiche, auch öffentliche Adressaten 

(darunter das Bayerische Innenministerium) versandt und im Internet veröffentlicht wurde. 

(Eine neu erstellte Broschüre fügen wir bei, Anlage 9). 

Die RO rückt ferner von der Behauptung ab, das vermeintliche „interne Konzept“ sei 

„diskutiert und gut geheißen“ worden. Wir haben Zeugen, dass dies bei Gesprächen, die im 

Innenministerium mit u.a. Vertretern des BayLfV geführt wurden, so behauptet wurde.  

Das genannte „vierseitige Konzeptpapier“ – in Wirklichkeit eine Stellungnahme aus Wien per 

E-mail, wie in unserer Stellungnahme von 06.07.2009 ausführlich erläutert – ist weder bei 

dieser Veranstaltung noch bei anderer Gelegenheit besprochen, schon gar nicht gut 

geheißen, und auch zu keinem Zeitpunkt verteilt worden. Wir freuen uns, dass die RO diese 

falschen Beschuldigungen nicht aufrechterhält. Aus Photoaufnahmen der Veranstaltung geht 

hervor, dass nirgends im Raum Papiere ausgelegt waren. (Anlage 10) 

Auch in dieser Veranstaltung betonte Imam Idriz gegenüber allen Gästen: „ZIEM ist 

vollkommen unabhängig von allen islamischen Verbänden. Der Verein ZIEM, den wir 

gründen wollen, wird eine in Deutschland verortete Glaubensgemeinschaft sein, die sich mit 

der freiheitlichen demokratischen Grundordnung dieses Landes identifiziert.“  

Die Teilnehmer sind alle bereit, den tatsächlichen Verlauf und Sachverhalt zu bestätigen. 

Wenn der BayLfV um klare Sachklärung bemüht ist, so sind diese Personen ebenfalls bereit 

zu einem offenen Gespräch zusammen zu kommen! (Siehe das Programmablauf, Anlage 

11)  
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An der Gründung von ZIEM war und ist im übrigen keine Person beteiligt, die einen Bezug zu 

IGMG oder IGD aufweisen würde.  

 

zu Anlage 18: Es ist beim BayLfV bekannt, dass in der IGP nicht nur gegen alle Formen des 

Extremismus, ausdrücklich auch Antisemitismus gepredigt wird, dass das Konzept ZIEM 

Antisemitismus thematisiert, dass die IGP sich seit Jahren um Kontakte zur Israelitischen 

Kultusgemeinde bemüht – die allerdings durch Einwände seitens des BayLfV konterkariert 

werden. Aus der IKG wurde uns bestätigt, dass das BayLfV Kooperationen mit der IGP 

verhindert. Dennoch haben wir zur Eröffnung des Jüdischen Zentrums am Jakobsplatz mit 

Glückwünschen und einem Geschenk gratuliert; Imam Idriz hat im Rahmen der 

„Nymphenburger Gespräche“ unter Schirmherrschaft SKH Herzog Franz von Bayern im 

Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses München gemeinsam mit Marian Offman, 

damals Vizepräsident der IKG, als Hauptredner gesprochen; Prof. Avi Pitum, Vizepräsident 

der IKG, hat im September 2008 in unseren Räumen am Iftar-Essen teilgenommen; am 

02.04.2009 haben wir den ehemaligen Botschafter des Staates Israel Avi Primor in die 

Moschee der IGP eingeladen. Das BayLfV möge doch darlegen, wie viele islamische 

Gemeinden in Bayern Vergleichbares vorweisen können und welche dies wären. 

Insbesondere wäre es erhellend, wenn darunter solche wären, die „im Gesamtgeflecht des 

islamistischen Extremismus verstrickt“ sind. (Anlagen 12, A und B) (Siehe 

Fotodokumentation, Anlage 13) 

 

Die Vorgehensweise des BayLfV gegen uns verletzt unsere Ehre zutiefst. Wir sind der 

Überzeugung, dass unsere umfangreiche Stellungnahme vom 06.07.2009 den tatsächlichen 

Sachverhalt jedem objektiven Betrachter hinreichend vor Augen führt.  

Die Erwiderung durch die RO setzt dem „lediglich Bausteine“, wie die RO selbst formuliert, 

entgegen, wiederholt ihre Sicht vermeintlicher Sachverhalte, die bereits aufgeklärt wurden, 

rückt in zentralen Fragen von früheren Positionen ab, schränkt wieder und wieder mit 

Formulierungen wie „Zwar kann nicht belegt werden…“, „Eine definitive Aussage ist nicht 

möglich…“Auch wenn keine Informationen vorliegen…“ die Glaubwürdigkeit des eigenen 

Vortrags ein, hält dann aber doch unbeirrt am Konstrukt eines „Gesamtkontextes“ fest, aus 

dem sich eine „Einbettung“ in das „Gesamtgeflecht“ eines „islamistischen Gefüges“ ergäbe.  

 

Anstelle belastbarer Beweise für angebliche Sachverhalte rekurriert die RO auf 

Beschuldigungen, die – wie ganz offen eingeräumt wird! – nicht belegt werden können und 

stellt stattdessen in den Raum, dass sich diese Belege in Zukunft noch ergeben dürften. 



Islamische Gemeinde Penzberg e.V. verteidigt sich gegen die Vorwürfe des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz 

 47 

Kann derartiges die fortdauernde Stigmatisierung unserer Gemeinde Ihres Vorsitzenden und 

des Imams rechtfertigen? 

Das anerkannte und nachgewiesene Wirken der IGP belegt eben nicht nur, wie RO bei der 

Darstellung unserer „Entlastungsargumente“ formuliert, „dass die IGP keine extremistischen 

Bestrebungen verfolgt“, sondern, daß sie diese ablehnt und bekämpft. Wären wir neu in 

diesem Land und niemandem bekannt, dann wäre nachvollziehbar, dass angebliche 

Hinweise auf fragwürdige Gesinnung, und seien sie noch so dürftig, zur Vorsicht Anlass 

gäben. Wir sind einer Meinung, dass alle Kräfte in diesem Land, Muslime eingeschlossen, 

ihren Worten Taten folgen lassen müssen, dass das, was sie sagen und schreiben, in 

Einklang stehen muss, mit dem was sie tun. Völlig zu Recht wird dies beständig eingefordert. 

Wenn nun, wie in unserem Fall, über viele Jahre hin unstreitig exakt dies erbracht wird, dann 

sollte dies bei der Gewichtung gegenüber sogenannten „Belegen“, die falsch, konstruiert und 

z.T. sogar unbelegt einfach vorgebracht werden, nicht gelten? Dann war all unser Reden, 

Schreiben, Wirken und Arbeiten nichts als gekonnte Täuschung und Verstellung?  

 

Möge die RO doch islamische Gemeinden anführen, die Vergleichbares vorweisen können!  

Möge die RO Gemeinden aus dem Dunstkreis der IGMG oder der IGD heranziehen, die sich 

im Eintreten für unsere bayerische Verfassungsordnung mit uns messen lassen können! 

 

Die Islamische Gemeinde Penzberg hat sich seit 15 Jahren Vertrauen und Freundschaft in 

der Stadt Penzberg und weit darüber hinaus erworben. Die gesamte Stadtgesellschaft 

profitiert von dem funktionierenden, konstruktiven und freundschaftlichen Klima des 

Miteinanders, zu dem wir unseren nicht geringen Teil mit beigetragen haben. Durch die 

Anschuldigungen des Innenministeriums ist dieses Vertrauen in Frage gestellt worden, der 

dadurch entstandene Schaden für ihre einzelnen Mitglieder, aber auch für die 

Stadtgesellschaft in Penzberg insgesamt ist größer, als Außenstehende es sich offenbar 

vorstellen können. Dass eine solche Entwicklung durch Behörden unseres Landes nicht nur 

in Gang gebracht, sondern trotz aller Bemühungen durch uns und zahlreiche Unterstützer in 

Politik und Gesellschaft entgegen nachgewiesener Tatsachen weiterhin betrieben wird, darf 

in einem Rechtsstaat nicht hingenommen werden.  

 

Die Darstellung im Verfassungsschutzbericht diffamiert das Wirken unserer Gemeinde mit 

allen ihren Mitgliedern in unerträglicher Weise. Jeder Tag, an dem diese Beschuldigungen 

weiter von behördlicher Seite gegen uns erhoben werden, stellt für uns eine Belastung dar. 

Anstelle eines Optimismus und einer konstruktiven Grundeinstellung der Gemeindemitglieder 

gegenüber dem Staat und seinen Behörden sind Entmutigung, Sorge und Zukunftsangst 
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getreten. Zudem spielt die Darstellung eben jenen Kräften aktiv und unmittelbar in die 

Hände, die eine gedeihliche, gemeinsame Zukunft verhindern wollen.  

 

 

 

 

Penzberg, 14. Oktober 2009 

 

 

 

 

 

Bayram Yerli                                  Muharem Dugonjic                             Benjamin Idriz 

1. Vorsitzender IGP                       2. Vorsitzender IGP                             Imam der IGP 

                                                                                                                    Initiator von ZIE 
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Anlagen von 2. Stellungnahme 
 
 
 
Anlage 1: Aufenthaltstitel 

Anlege 2: A und B: DITIB+IGMG 

Anlage 3: Innensenator Herr Körting (SPD, Berlin) bei der IGMG 

Anlage 4: Oberbürgermeister von Ingolstadt Alfred Lehmann (CSU) bei der IGMG 

Anlage 5: Der Bayerische Integrationsbeauftragte Martin Neumeyer bei einer IGMG-

Veranstaltung 

Anlage 6: 2 Artikel aus der Süddeutschen Zeitung 

Anlage 7: A, B und C: Freitagspredigt über 60 Jahre Deutschland, Freitagspredigt über 

Kooperation gegen Extremismus und ein Artikel aus dem Münchner Merkur 

Anlage 8: Der IGMG-Generalsekretär über IGP und ZIEM  

Anlage 9: Eine neu erstellte Broschüre über ZIEM 

Anlage 10: Bilder von der Vorstellung des Projekts ZIEM 

Anlage 11: Programmablauf 

Anlage 12: A und B: Ein Artikel aus dem Münchner Merkur und ein Bittgebet von Imam Idriz 

Anlage 13: Fotodokumentation 
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3. Stellungnahme 

14. November 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Islamische Gemeinde Penzberg e.V. verteidigt sich gegen die Vorwürfe des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz 

 51 

Penzberg, 14.11.2009 

 

Islamische Gemeinde Penzberg e.V. 

An das Verwaltungsgericht München 

Bayerisches Verwaltungsgericht 

Bayerstrasse 30 

80335 München 

 

 

Geschäftszeichen Z3-2 M 22 E 2009.2155 

1. Islamische Gemeinde Penzberg e.V. 

2. Bayram Yerli 

./. 

Freistaat Bayern 

 

wegen Entfernung von diskriminierenden, diffamierenden und falschen Äußerungen des Bay. 

Landesamtes des Verfassungsschutzes. 

 

wird zum Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 04.11.2009 wie folgt Stellung genommen: 

 

 

Die Stellungnahme der Regierung von Oberbayern vom 04.11.2009 lässt weiterhin sämtliche 

Antworten auf die zentralen Fragen unserer Stellungnahmen vom 06.07.2009 und vom 

14.10.2009 vermissen. Die Gegenseite ist demnach nicht in der Lage, Antworten zu liefern.  

 

Der Beobachtung, dass die Nachschriften der Gespräche, bzw. die Übersetzungen durch 

gerichtlich bestellte Dolmetscher auffallend viele Rechtschreibfehler enthalten (wie die 

Gegenseite auch selbst einräumt), muss nicht notwendigerweise zentrale Bedeutung 

zugemessen werden. Es entstehen aber doch Zweifel um die Zuverlässigkeit der Mitschriften 

und um die für amtliche Dolmetscher zwingend geforderten, exzellenten Deutschkenntnisse. 

An die Präzision bei der Identifizierung der betroffenen Personen wurden offenbar nicht die 

hohen Anforderungen gestellt, die bei derartigen Dokumenten gefordert sind. So wird Imam 

Idriz als „Bejamin“, „Benajamin“, „Benjamin“ und „Bajram“ tituliert, ein gewisser Farag Bin 

Hamoodah (so die Namensschreibung im Brieftext) als „Faradj Mahmuda“, und der 

Vorsitzende der IGMG, Oguz Ücüncü, als „Oz“. Es kann nur beunruhigen, wie es um die 

„inhaltlichen Zusammenfassungen“ der auf Deutsch geführten Gespräche bestellt sein mag. 
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Die jeweiligen „Bewertungen“ der Gespräche jedenfalls können keinesfalls als objektive 

Resümees gelten, sondern sind bemühte Versuche, die Inhalte im Sinne der vorgefassten 

und zunehmend hilflosen Argumentation der Gegenseite zu interpretieren, auch wider alle 

Realität.  

 

Wie die Gegenseite das auch bisher schon gehandhabt hat, wird das völlige Fehlen von 

Beweisen, oder auch nur von belastbaren Indizien, durch die Schwammigkeit der 

Formulierungen („zwar nicht“ … „allerdings“; „ist dies ein weiteres Indiz…“; „offensichtlich 

schon seit längerer Zeit“; „fühlt sich offensichtlich der IGMG verbunden“; „auch wenn … nicht 

festzustellen war“; „Idriz scheint …“) und durch die fortgesetzte Zuflucht in wortgewaltige 

aber inhaltlose Begrifflichkeiten („legalistische Islamisten“, „Abhängigkeitsverhältnisse“, 

„islamistisches Umfeld“, „ein strategischer Baustein im Gesamtgefüge islamistischer 

Expansionsbestrebungen“) übertüncht.  

 

Wie auch schon bei den früher vorgelegten Materialien, mit denen die Gegenseite ihr 

unbeirrtes Festhalten an einer Penzberger islamistischen Verschwörung untermauern wollte, 

entpuppen sich die vermeintlichen „Indizien“ bei objektiver Betrachtung als klare Beweise für 

das Gegenteil:  

 

Die Gegenseite stützt sich auf insgesamt 7 Gesprächsfragmente, die aus einem in dieser 

Sache nicht relevanten Verfahren gegen Ibrahim el-Zayat seit Februar 2007, also über einen 

Zeitraum von zweieinhalb Jahren, gewonnen wurden. Allein daraus schon ergibt sich, dass 

von einem „Abhängigkeitsverhältnis“ der IGP oder einzelner Personen aus der IGP, wie von 

der Gegenseite behauptet wird, keine Rede sein konnte und kann! 

 

 

Zu 2.1-2.3: 

El-Zayat hat nach der Darstellung der Gegenseite in den letzten zweieinhalb Jahren ganze 

zwei Mal mit Imam Idriz telefoniert, nämlich am 8. und 13.8.2007. Es kann also auch von 

einer „Beratung“ oder „Führung“ von Imam Idriz durch El-Zayat, wie ebenfalls vorgegeben 

wird, überhaupt keine Rede sein. Die Gegenseite verschweigt in ihrer „Bewertung“ 

geflissentlich, dass Imam Idriz nach den Mitschriften von Ibrahim el-Zayat als „Schwachkopf“ 

und „Idiot“ bezeichnet worden sei! Nach ausdrücklicher Aussage von El-Zayat (Gespräch 

vom 17.9.2007) hat sich Imam Idriz für das Gespräch mit dem Innenministerium weder mit 

ihm „beraten“, noch sich „führen“ lassen, sodass sich erneut aus dem von der Gegenseite 

vorgelegten Material ergibt, dass ausdrücklich von keinerlei „Abhängigkeitsverhältnis“ die 

Rede sein kann.  
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Imam Idriz hat sich in derselben Angelegenheit – in Zusammenhang mit den Vorwürfen des 

Innenministeriums – auch z.B. mit Bekir Alboga von DITIB in Verbindung gesetzt, mit dem 

bayerischen Landtagspräsidenten Glück, mit der Evangelisch-lutherischen Landeskirche, 

u.v.a. Weshalb leitet die Gegenseite aus diesen Gesprächen nicht ebenfalls ein 

„Abhängigkeitsverhältnis“, eine „Beratung“ oder „Führung“ ab? 

 

 

Zu 2.1: 

Dem Gesprächsfragment vom 8.8.2007 sind „strategische Empfehlungen“, „um über die 

wahren Absichten hinweg(zu)täuschen“, nur dann zu entnehmen, wenn man diese in 

vorgefasster Meinung unterstellt. Aus dem Wortlaut selbst ergeben sich in keiner Weise 

unredliche Motive. Die Möglichkeit, Nichtmuslime in formal hohe Positionen in einer 

islamischen Institution einzubinden, ist für sich betrachtet ein Zeichen von beispielhafter 

Kooperationsbereitschaft und Offenheit, wie man sie sich bei manchen Religions-

gemeinschaften nur wünschen möchte. Dass Nichtmuslimen aber nicht gleichzeitig eine 

Gestaltungskompetenz für ein religiös-islamisches Gremium eingeräumt werden kann, 

spricht lediglich eine Selbstverständlichkeit aus, und nicht ein „klassisches Mittel 

legalistischer Islamisten“ (was immer unter dieser Begrifflichkeit zu verstehen sei).  

Der Feststellung El-Zayats schließlich: „Was immer du sagst, sie werden dir einen Strick 

daraus drehen“, hat die Gegenseite bedauerlicherweise in aller Konsequenz Recht gegeben.  

 

 

Zu 2.2: 

Weder Imam Idriz persönlich, noch die IGP, haben zu irgendeiner Zeit Zahlungen von El-

Zayat erhalten. Ein „finanzielles Abhängigkeitsverhältnis“ von Imam Idriz zu El-Zayat hat zu 

keiner Zeit bestanden. Die Gegenseite möge nachweisen, wann welche Beträge von El-

Zayat, direkt oder indirekt, an ihn geflossen wären, wenn sie mit dieser Behauptung 

argumentiert. Die Formulierung von El-Zayat vom 13.8.2007, die er weder gegenüber Imam 

Idriz, noch gegenüber der IGP, sondern gegenüber Oguz Ücüncü geäußert haben soll, lässt 

darauf schließen, dass El-Zayat, zu Recht oder nicht, in diesem Gespräch gegenüber dem 

Generalsekretär der IGMG für seine eigene Person genügend Einfluss beansprucht, um 

Dritte, von denen die IGP Spenden erhalten haben mag, in dem Sinne zu beeinflussen, dass 

sie künftig von weiterer Unterstützung absehen würden. Er kündigt an, dafür sorgen zu 

wollen, dass andere die IGP nicht länger unterstützen. Was für ein seltsames 

„Abhängigkeitsverhältnis“. 
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Zu 2.4: 

Ein solcher Spender, auf den sich diese Formulierung beziehen kann, ist der im Gespräch 

vom 17.9.2007 genannte Faraj Bin Hamouda. Die Arbeitsweise des Verfassungsschutzes ist 

hier – wie auch schon bei früheren Beispielen – entlarvend unprofessionell und überdies 

potentiell verhängnisvoll für die Außenbeziehungen von Politik und Wirtschaft in Bayern. Die 

genannte Persönlichkeit stammt nicht aus Qatar, wie irrig angegeben wird, sondern aus den 

Vereinigten Arabischen Emiraten, ist  

- ein der Regierung sehr nahe stehender Abgeordneter im Nationalrat der VAE,  

- ein prominenter Geschäftsmann und Bruder des früheren Innenministers,  

- ist ein Gesprächspartner von Ex-Bundeskanzler Schröder und Ex-Ministerpräsident 

Beckstein,  

- Repräsentant von Opel und  

- ist, so wie auch der früher ebenfalls von den relevanten Kreisen aus dem 

Innenministerium des „Islamismus“ beschuldigte Staatschef des Emirats Sharjah, 

Sultan al-Qasimi, ein gefragter und bewährter Partner des Freistaats Bayern.  

 

Am Nationalfeiertag der VAE, dem 4.12. vergangenen Jahres, äußerte der Generalkonsul 

der VAE in München Herrn Ateeq Al-Romaithi im Beisein von Justizministerin Beate Merk in 

für einen Diplomaten ungewöhnlicher Offenheit das Befremden seines Landes über 

entsprechende Äußerungen aus dem Bayerischen Innenministerium.  

In derselben Rede (Anlage 1) stellte er auch dar, dass Sultan al-Qasimi den Bau von acht 

Kirchen in den VAE finanziert hat (eine zweifellos sehr seltene Taktik legalistischer 

Islamisten). Die Behauptung, dass Faraj Bin Hamouda „islamistische Taktiken befürwortet“, 

wird nicht zum Abbau dieser Irritationen in der Regierung der VAE beitragen, und sie stellt im 

Übrigen eine weitere, leichtfertig aus der Luft gegriffene, persönliche Beleidigung einer (auch 

in München) sehr angesehenen Persönlichkeit dar.  

Aus dem Gesprächsinhalt selbst geht nichts anderes hervor, als dass Faraj Bin Hamouda 

einen Aspekt der Arbeitsweise der amerikanischen Organisation CAIR empfiehlt. Die 

Gegenseite stellt demgegenüber wiederum die leere Behauptung in den Raum, dass dieser 

Organisation „von verschiedenen Seiten Nähe zu extremistischen und terroristischen 

Organisationen … vorgeworfen“ werde. Der Behauptung werden keinerlei Belege angeführt, 

noch wird angesprochen, um welche „Seiten“ es sich hier handelt, oder wie deren 

Einstufungen zu bewerten wären. Die amerikanische Regierung jedenfalls teilt diese 

Einschätzungen nicht (Anlage 2). Verfügt das Bayerische Innenministerium auch hier über 

„Erkenntnisse“, die den US-Behörden bisher entgangen sind?  
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Von Faraj Bin Hamouda, den wir durch das Generalkonsulat der VAE (nicht etwa durch El-

Zayat) kennen gelernt haben, hat die IGP im Jahr 2003 eine Spende für den Bau der 

Moschee erhalten, und erneut im Jahr 2009 – damit konnte die Solaranlage auf dem Dach 

der Moschee finanziert werden, wodurch die Penzberger Moschee die erste Solarmoschee 

Deutschlands wurde (uns ist auch nicht bekannt, dass sich „islamistische“ Organisationen 

durch ihre Aufgeschlossenheit gegenüber Umwelttechnologien auszeichneten). Insofern El-

Zayat tatsächlich versucht haben sollte, frühere Spender der IGP gegen die IGP 

aufzuwiegeln (wiederum: was für ein merkwürdiges „Abhängigkeitsverhältnis“ wäre dies?), 

dann ist ihm das in diesem Fall – glücklicherweise – nicht gelungen.  

 

 

Zu 2.3: 

Bei der von Imam Idriz abgegebenen Bewertung, wonach er sich den Innenministern bei der 

Einstufung der IGMG als eine Organisation mit verfassungsfeindlicher Zielsetzung 

anschließe, hat es sich um eine vom Innenministerium für das Gespräch am 13.8.2007 

vorformulierte Erklärung gehandelt. Imam Idriz hat diese Erklärung von sich aus 

dahingehend modifiziert, dass er sich nicht nur von der IGMG, sondern ausdrücklich von 

allen extremistischen Organisationen distanziert.  

Die Bewertung der IGMG wird unter den Bundesländern, und innerhalb der Länder unter 

Experten sehr unterschiedlich gehandhabt und kommt an verschiedenen Orten und zu 

verschiedenen Zeiten bekanntlich zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Der 

Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung Martin Neumeyer hat beim Iftar-

Empfang der IGMG 2009 (siehe Anlage Nr. 5 zu unserer Stellungnahme vom 14.10.2009) 

als Gastredner im Namen der Staatsregierung teilgenommen und hat sich inzwischen 

dahingehend geäußert, dass 80 oder 90 % der Mitglieder der IGMG unbedenklich seien. 

Kultusminister Ludwig Spaenle bezeichnete 2008 die von Ibrahim El-Zayat (IGD) geführte 

Freimanner Moschee als „Beispiel dafür, wie Integration funktioniert“ (Anlage 3). 

Es kann nicht die Aufgabe ausgerechnet eines Imams sein, solche Bewertungen 

vorzunehmen – für die die Verfassungsschutzbehörden der Länder jeweils eigene und 

verdeckte Erkenntnisse haben mögen. Die IGP und Imam Idriz haben deshalb unmittelbar 

reagiert und am 14.8.2007 (Anlage 4) die Distanzierung von allen extremistischen 

Bestrebungen bekräftigt und erklärt: „Es kann nicht in unserer und der Absicht von Imam 

Benjamin Idriz liegen, sich die Kompetenz zur Beurteilung der Verfassungskonformität 

bestimmter Organisationen anzumaßen. Diese Verantwortung obliegt selbstverständlich 

allein den zuständigen Behörden.“ Im Gegensatz zur Darstellung der Gegenseite entscheidet 

sich Imam Idriz damit gerade nicht „gegen den Staat“, sondern bekennt sich erneut und 
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uneingeschränkt zu den staatlichen Instanzen. Diese Erklärung wurde umgehend auf 

unserer Website veröffentlich. Der damalige Innenstaatssekretär Georg Schmid hat diese 

Erklärung ausdrücklich als „wichtigen Schritt“ gewürdigt. 

 

Mit dem Vorwurf der „Doppelzüngigkeit“ versteigt sich die Gegenseite erneut, wie schon 

früher, zu persönlicher Diffamierung, die gerade im Falle eines Imams besonders schwer ins 

Gewicht fällt. Für die zahllosen Äußerungen von Imam Idriz in Wort und Schrift, die seit 

vielen Jahren engagiert das Gegenteil der vorgeworfenen Verstrickung in „islamistische 

Gefüge“ illustrieren, fügen wir stellvertretend nur ein Beispiel, die Freitagspredigt zu „60 

Jahre Bundesrepublik Deutschland“ vom 22. Mai 2009 als Anhang an (Anlage 5). Die 

Gegenseite unterstellt, dass dieses von allen Seiten als beispielhaft und vorbildlich 

wahrgenommene Engagement nichts als Lüge und Verstellung sei. Die Gegenseite möge 

entweder öffentlich und gegenüber der Gemeinde des Imams in aller Deutlichkeit den 

Vorwurf aussprechen, ihr Imam belüge in seinen Gebeten (siehe das in der beigefügten 

Predigt, wie in jeder Predigt stets enthaltene Bittgebet) seit 15 Jahren Gott und seine eigene 

Gemeinde – oder sie möge sich für ihre zutiefst verletzenden Diffamierungen endlich 

ausdrücklich und öffentlich entschuldigen! Wir werden unten auf den schwerwiegenden 

Vorwurf der Lüge und Verstellung durch einen Imam weiter eingehen müssen.  

 

 

Zu 2.5-2.6: 

Obwohl Imam Idriz und/oder die IGP nach  Darstellung der Gegenseite in einem 

„Abhängigkeitsverhältnis“ zu Ibrahim el-Zayat gestanden haben oder noch stehen soll, 

werden für den gesamten Zeitraum von zweieinhalb Jahren ganze 5 Telefonkontakte 

aufgeführt! Aus den Gesprächsinhalten geht zweifelsfrei hervor, dass kein einziges dieser 

Gespräche geführt worden wäre, wenn nicht die Anschuldigungen aus dem Innenministerium 

erhoben worden wären. 2 der 5 Gespräche, mit Imam Idriz, wurden im Zeitraum von fünf 

Tagen (8.8. und 13.8.2007) geführt. Danach sind lediglich 3 Gesprächsfragmente mit 

Bayram Yerli verzeichnet, die alle drei anschaulich und eindeutig die wiederholte Aussage 

von Herrn Yerli belegen, dass er seine Mitgliedschaft bei der IGMG schon im März 2005 

gekündigt hat – lange vor den öffentlichen Vorwürfen gegen die IPG!, und dass er sich 

wiederholt und von sich aus um Bestätigungen für seine Kündigung bemüht hat. Weil er die 

Bestätigung von der IGMG lange Zeit nicht erhalten hat, und nachdem er sich in dieser 

Sache an zahlreiche Personen, auch Nicht-Muslime, und Instanzen um Unterstützung 

gewandt hat – eine Tatsache, die die Gegenseite wiederum verschweigt – wandte er sich 

damit auch an El-Zayat als eine prominente und, wie die Gegenseite selbst darstellt, 

einflussreiche muslimische Persönlichkeit in Deutschland, gegen die damals noch nicht 
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öffentlich ermittelt wurde – was die Gegenseite ihm nun wiederum zum Vorwurf machen 

möchte!  

 

Aus den Gesprächen geht weiter eindeutig hervor, „Die Penzberger seien sowieso nie ein 

Mitgliedverein von IGMG gewesen.“ (siehe 2.5). Die Gegenseite verschweigt diese Stelle 

geflissentlich, widerlegt sie doch in aller wünschenswerten Deutlichkeit ihren bisher unbeirrt 

vorgetragenen Hauptvorwurf  gegen die IGP.  

 

Die Gegenseite versucht, Bayram Yerli weiterhin ein „anhaltendes Interesse an den 

Belangen der IGMG“ zu unterstellen, geht dabei aber nicht auf dessen Ankündigung ein, 

gegen die IGMG gerichtlich vorgehen zu wollen. (siehe 2.5).  Yerlis Frage, „was denn zur 

Zeit in München bei Milli Görüs los sei“, wird von der Gegenseite aus dem Kontext 

herausgenommen, der in der Verärgerung über die lange Zeit ausbleibende 

Kündigungsbestätigung liegt. El-Zayat beantwortet dies mit einer vorübergehend 

angespannten Situation. Daraufhin spricht Yerli die offenbar ebenfalls angespannte Situation 

in der IGMG-Moschee von Schongau an – ein nahe gelegener Ort im selben Landkreis. 

Welcher Vorwurf ist nun objektiv daraus zu erheben, dass Herr Yerli dies aus der Zeitung zur 

Kenntnis genommen hat?  

Wiederum belegt das von der Gegenseite vorgelegte Material anschaulich gerade die 

Unsinnigkeit der von der Gegenseiter geäußerten Vorwürfe: Wäre Herr Yerli entweder 

Mitglied bei IGMG, oder in kontinuierlichem oder auch nur lockerem Kontakt, oder auch nur 

wirklich „an den Belangen der IGMG interessiert“, dann wäre er doch über die Vorgänge in 

der Zentrale in München und in der Nachbargemeinde Schongau (direkt und nicht aus der 

Presse) informiert und müsste nicht über Dritte Informationen austauschen! 

 

 

Zu 2.6: 

Zu der im Gespräch vom 19.1.2009 angesprochenen Begegnung von Imam Idriz mit El-

Zayat ist es im November 2008 gekommen, als Imam Idriz vom Deutschen Wissenschaftsrat 

zu einer Tagung nach Köln eingeladen war. Bei dieser Gelegenheit führte Imam Idriz 

Gespräche mit mehreren Gesprächspartnern, u.a. auch El-Zayat. Ziel dieses Gesprächs war 

wiederum, die vom Innenministerium verlangte Kündigungsbestätigung für Bayram Yerli zu 

erwirken. Das Gespräch wurde kontrovers und heftig geführt, was die Gegenseite entweder 

bewusst verschweigt oder ihr nicht bekannt ist. El-Zayat hat in dem Gespräch die Positionen 

von Imam Idriz und seiner Gemeinde heftig kritisiert, und umgekehrt. Zur selben Zeit hat 

Imam Idriz ebenfalls Gespräche mit Vertretern von DITIB geführt, die in wesentlich 

entspannterer Atmosphäre verliefen. In diesen Gesprächen (mit dem DITIB-Vorsitzenden 
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Sadi Arslan und dem DITIB-Integrationsbeauftragten Bekir Alboga) ist auch über das Projekt 

ZIEM gesprochen worden – nicht aber im Gespräch mit El-Zayat. Erneut möge die 

Gegenseite erklären, weshalb sich daraus nun eher ein „Abhängigkeitsverhältnis“ zu El-

Zayat, als z.B. zu DITIB ergäbe? 

 

Wir sind überzeugt, dass alle unsere Fragen an die Gegenseite weiterhin 

unbeantwortet bleiben werden. Wir sind ebenso überzeugt, dass das Gericht daraus 

die entsprechenden Schlüsse ziehen wird.  

 

Die Darstellung der Gegenseite ignoriert weiterhin unsere Position, und fährt damit fort, 

„Schlussfolgerungen“ in den Raum zu stellen, und dafür vermeintliche „Indizien“ anzubieten, 

die bei unvoreingenommener Betrachtung unsere Aussagen beweisen, anstatt die der 

Gegenseite zu stützen. Erneut wiederholt die Gegenseite die Behauptung, dass das Projekt 

ZIEM „ein strategischer Baustein im Gesamtgefüge islamistischer Expansionsbestrebungen“ 

sei. Von den geradezu fingerfertigen Formulierungskünsten abgesehen, bietet die 

Darstellung nichts Neues. Die Gegenseite kann keinen einzigen Beleg für eine Beteiligung 

von entweder El-Zayat, der IGD, oder der IGMG am Projekt ZIE-M beibringen, weder in der 

konzeptionellen Entstehungsphase, noch in den konkreten Planungen, noch in der 

schwierigen Phase, in der das Projekt unter Beschuss genommen wird! Welche Art von 

Einflussnahme oder Interesse wäre denn dies? ZIEM sei abhängig von der IGD, weil Ibrahim 

el-Zayat in einem Zeitraum von zweieinhalb Jahren in einem einzigen Telefonat eine 

Meinung dazu geäußert habe, die – wie die Gegenseite selbst einräumt – bis heute nicht 

aufgegriffen wurde! Die entwaffnende Hilflosigkeit der Argumentation der Gegenseite wäre 

schlicht lächerlich, wenn sie nicht mit so schmerzlichen Konsequenzen für uns Betroffene 

verbunden wäre.  

 

Für die tatsächliche Position und Intention des Projekts ZIE-M verweisen wir erneut auf das 

bereits vorgelegte Konzept, sowie auf die hier angefügte Grundsatzerklärung „ZIE-M’S 10 

Essentials“ (Anlage 6) und auf die Website www.zie-m.de. 

 

Wie sehr die Gegenseite mit ihrer Darstellung am Ende angelangt ist, offenbart sich in einer 

Formulierung, die in der „Zusammenfassenden Bewertung“ fällt – und die nun nicht nur für 

uns direkt Betroffene, sondern besonders auch für die staatlichen Instanzen und für die 

Gesellschaft Anlass zu größter Sorge sein muss: „Die Gesprächsinhalte machen deutlich, 

dass EL-ZAYAT und IDRIZ das Prinzip der Takiyya (=Verstellung) anwenden.“  

Hier offenbart die Formulierung der Gegenseite in ebenso unmissverständlicher wie 

bestürzender Art und Weise, welche Denkkategorien das Vorgehen der maßgeblichen 
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Mitarbeiter im Innenministerium motivieren. Der Vorwurf eines angeblichen islamischen 

Prinzips der „Taqiyya“ im Sinne von „Verstellung“ – also einer quasi von der Religion 

sanktionierten, wenn nicht sogar gebotenen Täuschung anderer über die eigenen Absichten, 

um auf diese Weise eine „Islamisierung“ nicht-islamischer Länder voranzutreiben, erinnert 

auf ganz unheilvolle Weise an antisemitische Stereotypen aus dem Mittelalter, mit denen 

Jahrhunderte lang erfolgreiche Hetze gegen die Angehörigen einer Religion betrieben wurde, 

die die Verfechter der Judenhetze hierzulande ausgrenzten und nicht zu dulden bereit 

waren. In ähnlicher Weise wie hier, wurde mit dem Vorwurf gearbeitet, religiöse Quellen, in 

diesem Fall etwa der Talmud, erlaube Juden, falsche Schwüre und Eide gegenüber Nicht-

Juden abzulegen und befreie sie automatisch von den so in trügerischer Absicht 

beschworenen Inhalten. Wir wollen als selbstverständlich voraussetzen, dass derartige 

Behauptungen heute als ebenso falsch erkannt, wie sie als volksverhetzend geahndet 

werden.  

Nicht anders verhält es sich mit dem Vorwurf der „Taqiyya“, wie er von der Gegenseite hier 

ganz offen und unverhohlen vertreten wird. Das tatsächlich in der islamischen Tradition 

vorkommende Prinzip „Taqiyya“ (das arabische Wort bedeutet nicht notwendigerweise 

„Verstellung“, sondern „Furcht, Vorsicht“) erlaubt Muslimen, zu ihrem eigenen Schutz(!) 

religiöse Pflichten dann dem äußeren Schein nach zu verletzen, wenn ihr ostentatives 

Festhalten daran sie in Leib und Leben in Gefahr brächte. (Definition des Begriffs „Taqiyya“ 

aus Wikipedia und aus der Encyclopedia of Islam, Leiden 2000, siehe Anlage 7). 

Voraussetzung ist, dass die betroffenen Muslime sich in Ländern oder in Umständen 

aufhalten, in denen die Befolgung der Vorschriften mit schwerer Gewalt verfolgt wird. (Ein 

Beispiel war der Verzehr von Schweinefleisch zu Zeiten der Inquisition im Spanien der 

Reconquista, mit dem sich Muslime [wie auch Juden] zu ihrem eigenen Schutz nach außen 

hin den christlichen Zwangsmaßnahmen beugten.) Besonders unter Schiiten war das Prinzip 

in der Vergangenheit von gewisser Bedeutung, wenn sie in sunnitisch dominierten Ländern 

mit Verfolgungen konfrontiert waren. Unter Sunniten ist der Begriff überhaupt nur wenig 

bekannt.  

Umso häufiger wird er stattdessen seit einigen Jahren in anti-islamischen Schriften und 

Äußerungen im oben genannten, ebenso wahrheitswidrigen wie diffamierenden Sinn 

eingesetzt. Der Missbrauch des Begriffs ist zu einem zentralen Element in der Angst- und 

Hasspropaganda anti-islamischer Strömungen geworden. Die Vorstellung, dass Vertreter 

einer staatlichen Behörde in Bayern – sei es nun unreflektiert, oder womöglich gar ganz 

bewusst – auf derartige Stereotypen von niedrigstem Niveau rekurrieren, ist unerträglich und 

eine schwere Belastung für den Anspruch einer Instanz, die die freiheitlich-demokratische 

Werteordnung zu schützen verpflichtet ist!  
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Die zuständigen Instanzen sind hier aufgefordert, unverzüglich und energisch gegen die 

Urheber und Vertreter solcher diffamierender und verhetzender Inhalte einzuschreiten, die 

letztlich eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden in unserem Land darstellen.  

Es bestätigt sich hier leider in aller Schonungslosigkeit der Eindruck, den nicht nur Vertreter 

der IGP, sondern auch Dritte, bei Gesprächen mit den maßgeblichen Mitarbeitern im 

Innenministerium gewonnen haben, wonach die Intention hinter dem festgefahrenen 

Vorgehen gegen erfolgversprechende Integrationsbemühungen von muslimischer Seite in 

tief verankerten Ängsten vor einer „schleichenden Islamisierung“ und in einer daraus 

resultierenden, grundsätzlichen Ablehnung einer dauerhaften Präsenz von Muslimen in 

unserer Gesellschaft motiviert sind. Auch der Verdacht einer erschreckenden 

Ahnungslosigkeit über die tatsächlichen Inhalte der islamischen Religion bei den 

Verantwortlichen, anstatt von deren Missbrauch und Verzerrung, bestätigt sich leider in 

erschütternder Weise. Uns liegen Äußerungen vor, wonach es verantwortlichen Mitarbeitern 

im Innenministerium hier ausdrücklich nicht um den Schutz vor einer tatsächlichen 

Gefährdung ginge, sondern darum, dass Islam per se mit unserer Gesellschafts- und 

Rechtsordnung unvereinbar und damit in Bayern auf Dauer nicht erwünscht sei.  

 

Islamfeindlichkeit ist heute die am weitesten verbreitete Ausprägung von Rassismus. 

Antisemitische und antiislamische Positionen arbeiten mit ähnlichen Mechanismen, führen zu 

Diskriminierung und zu Menschenrechtsverletzung. Wie auch immer wir uns verhalten, 

werden wir von gewissen Kreisen beschuldigt: Wenn wir, wie es die Mehrheitsgesellschaft 

erwartet, dazu aufrufen, dass Muslime sich in die Gesellschaft einbringen und sich mit dem 

Grundgesetz identifizieren sollen, werden wir beschuldigt, werden wir „islamistischer 

Expansionsbestrebungen“ beschuldigt. Tun wir es nicht, ergeht zu recht der Vorwurf von 

Abschottung und Parallelgesellschaft. Der Integration und dem friedlichen Zusammenleben 

wird auf diese Weise immenser Schaden zugefügt. Leider gibt es in der 

Mehrheitsgesellschaft Kräfte, die eine erfolgreiche Integration von Muslimen zu verhindern 

versucht. Staat und Gesellschaft müssen dem gemeinsam entschlossen entgegenwirken.  

 

Wir sind überzeugt, dass die unerhörten Vorgänge im Innenministerium keineswegs die 

Politik des Ministers selbst wiederspiegeln. Wir wissen, dass Innenminister Herrmann selbst 

in einem Gespräch, das der Münchner Bürgermeister Monatzeder gemeinsam mit dem CSU-

Stadtratsfraktionsvorsitzenden Josef Schmid im Juni 2009 über das Projekt ZIEM mit ihm 

geführt haben, angekündigt hat, dass dem Projekt keine weiteren Steine mehr in den Weg 

gelegt werden sollten.  

Innenminister Herrmann wird gemeinsam mit Imam Idriz bei einer Tagung der Evangelischen 

Akademie Tutzing am 23.11.2009 zu „60 Jahre Grundgesetz“ Stellung nehmen (Anlage 8), 
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ein Vorgang, der schwer einzuordnen wäre, wenn der Minister die offensiv feindliche 

Grundhaltung der relevanten Mitarbeiter in seinem Haus teilen würde. Sie mag ihm im 

Grunde vielleicht gar nicht bekannt sein, jedenfalls nicht in ihrer Tragweite.  

 

 

Wir möchten abschließend unser Hauptargument und Hauptanliegen wiederholen –weil es 

von der Gegenseite weiterhin vollkommen ausgeblendet wird. Die Vorwürfe der Gegenseite, 

wonach die IGP als „islamistisch“ einzustufen sei, sind nicht das objektive Ergebnis der 

dargestellten „Erkenntnisse“ – sondern sie sind der Ausgangspunkt ihrer Argumentation. Die 

dazu gesammelten Materialien werden von der Gegenseite entgegen der Wirklichkeit 

bewusst in solcher Weise interpretiert, dass sie die gewünschten Vorwürfe scheinbar 

illustrieren, während sie sie bei unvoreingenommener Beobachtung widerlegen.  

Die tatsächlich belastbare und aussagekräftige Dokumentation unseres Wirkens in Penzberg 

über viele Jahre hin bleibt außen vor. Der damalige Bayerische Landtagspräsident Alois 

Glück brachte es vor kurzem (Augsburger Allgemeine, 06.11.09) erneut auf den Punkt:  

„Maßgeblich ist, was hier über die Jahre geleistet wurde – alles in einer großen 

Transparenz, absolut vorbildlich, so wie wir es uns wünschen.“ (Anlage 9). 

 

 

Wir bleiben zuversichtlich, dass das Gericht gegenüber dem nicht einmal 1 % unserer 

Tätigkeit, welches die Gegenseite in entstellender und verfälschender Weise gegen uns 

verwenden möchte, die mehr als 99 % unseres in aller Offenheit, Deutlichkeit und 

Unverstelltheit nachgewiesenen Wirkens zu gewichten wird wissen.  

 

 

Penzberg, 10. November 2009 

 

 

 

 

 

 

Bayram Yerli                                    Muharem Dugonjić                       Benjamin Idriz                                     

1. Vorsitzender der IGP                    2. Vorsitzender der IGP                  Imam der IGP 

                                                                                                                 Initiator von ZIEM 
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Anlagen von 3. Stellungnahme 

 

 

Anlage 1: Rede des Generalkonsuls der VAE vom 4.12.2008 (arabisch) 

Anlage 2: Stellungnahme von CAIR auf der Website des U.S. Department of State 

Anlage 3: Stellungnahme von Kultusminister Spaenle über die IGD-Moschee in Freimann 

Anlage 4: Erklärung der IGP vom 14.8.2007 

Anlage 5: Freitagspredigt „60 Jahre Deutschland“ 

Anlage 6: ZIE-M’s 10 Essentials  

Anlage 7: Definition des Begriffs „Taqiyya“ aus Wikipedia und aus der Encyclopedia of 

Islam, Leiden 2000.  

Anlage 8: Tagungsprogramm der Evangelischen Akademie Tutzing 23./24.11.2009 

Anlage 9: Pressebericht aus der Augsburger Allgemeinen vom 06.11.2009 
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4. (Abschluss) Stellungnahme 

29. Dezember 2009 
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Penzberg, 28.12.2009 

 

 

Islamische Gemeinde Penzberg e.V. 

An das Verwaltungsgericht München 

Bayerisches Verwaltungsgericht 

Bayerstrasse 30 

80335 München 

 

 

Geschäftszeichen Z3-2 M 22 E 2009.2155 

1. Islamische Gemeinde Penzberg e.V. 

2. Bayram Yerli 

./. 

Freistaat Bayern 

 

wegen Entfernung von diskriminierenden, diffamierenden und falschen Äußerungen des Bay. 

Landesamtes des Verfassungsschutzes. 

 

 

wird zum Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 02.12.2009 wie folgt Stellung genommen: 

 

 

Die RO wiederholt ihre Behauptung, die Erwähnung im Verfassungsschutzbericht sei „bereits 

durch die erste Stellungnahme belegt“ (S. 1). Richtig ist, dass durch die von der RO dazu 

vorgelegten Materialien anschaulich belegt wurde, dass es KEINE strukturierte, regelmäßige, 

organisatorische oder personelle Kooperation oder Einbindung der IGP mit bzw. in die IGMG 

gegeben hat oder gibt. Nicht einmal von einem funktionierenden Informationsaustausch kann 

die Rede sein. Die Streichung der Erwähnung aus dem Verfassungsschutzbericht bleibt 

ebenso zwingend wie dringlich. 

 

Es kann weder von „einer Vielzahl schriftlicher Dokumente“ die Rede sein, die 

„Verbindungen der IGP zum Islamismus“ belegten, noch von „Quellenerkenntnissen des 

Bayer. Landesamts für Verfassungsschutz, die das offene Erkenntnisbild schlüssig 

ergänzen“ (S. 2). Richtig ist, dass die wenigen, losen und sporadischen Hinweise, die die RO 

in ihrem Sinne zu interpretieren versucht, entkräftet wurden bzw. zum Teil sogar der 

Argumentation der RO ausdrücklich widersprechen.   
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Die RO hat nun ihrer abschließenden Stellungnahme im Wesentlichen lediglich die 

genannten Behauptungen wiederholt, sie aber weder glaubhafter machen können noch die 

aufgezeigten Widersprüche auch nur angesprochen. Den unbeirrt vorgetragenen 

Formulierungen in weitgehend leerem Raum stehen konkrete Einwände gegenüber, die die 

RO bis zuletzt unbeantwortet lässt. Es ergibt sich daraus, dass die RO keine Antworten 

liefern kann auf eine erdrückende Fülle von Widersprüchen ihrer eigenen Darstellungen 

sowie Klarstellungen unsererseits. 

 

Wir können in der Anlage nicht weniger als 40 Passagen aus unseren Stellungnahmen 

zusammenstellen, die von der RO bzw. Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz 

aus gutem Grund unbeantwortet geblieben sind! (Anlage 1). Wir verweisen weiterhin auf ca. 

550 Seiten bzw. mehr als 130 Anlagen und 40 Fotodokumentationen zu unseren bisherigen 

Stellungsnahmen, die von der RO unkommentiert geblieben sind. Die Vorwürfe der RO, auf 

die sich die Stellungnahmen beziehen, zu denen die RO nichts zu erwidern hat, können 

damit als implizit eingestandenermaßen widerlegt gelten.  

 

Zum Gespräch am 13.07.2007 im Innenministerium kann das Zustandekommen der 

schriftlichen Erklärung durch Zeugen bestätigt werden. Der diffamierenden, wiederholten 

Formulierung von „Lippenbekenntnissen“ (S. 3) steht die jahrelange, nachgewiesene 

engagierte Tätigkeit der Gemeinde und ihres Imams gegenüber, die weiterhin beharrlich 

ausgeblendet wird. Es geht dabei nicht um „die zahlreichen Auftritte und Kontakte zu 

öffentlichen Stellen“, sondern es geht um den engagierten Einsatz von Menschen, die seit 

langer Zeit anerkannt vorbildliche Arbeit leisten, und seit 2007 in unerträglicher Weise, mit 

dramatischen Konsequenzen für die Betroffenen, einer Geisteshaltung beschuldigt werden, 

die diesem Wirken diametral entgegen steht.  

 

 

Das zuletzt Genannte muss für die rechtliche Beurteilung in einem freiheitlichen Rechtsstaat 

das Ausschlaggebende sein. Die Gegenseite konstruiert stattdessen aus einzelnen, in 

Wirklichkeit nicht stichhaltigen „Erkenntnis-Bausteinen“(!) einen angeblichen 

„Gesamtkontext“, der mit den nachgewiesenen Fakten in keinerlei Einklang zu bringen ist. 

Nach derselben Vorgehensweise ließen sich, mit erheblich mehr Gehalt, „Verstrickungen“ 

der IGP in z.B. kirchliche (sowohl katholische wie evangelische) und sogar jüdische, in 

öffentliche, akademische, in interkulturelle, lokalpolitische und viele andere „Bestrebungen“ 

„glaubhaft machen“.  
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Die IGP e.V. hat zu keiner Zeit eine Form der Unterstützung durch die IGD oder IGMG 

erhalten, noch hat eine Form der Kooperation mit einer der beiden Organisationen 

bestanden,  

- weder in der Gründungs-und Arbeitsphase (1994 bis heute),  

- noch zur Zeit der Bauplanung der Moschee (2000-2003),  

- noch während des Baus (2003-2005),  

- noch nach der Eröffnung (2005),  

- noch in der Zeit der Beschuldigungen durch das Innenministerium (2007) 

- noch im Verlauf des juristischen Prozesses (2009). 

 

Das Projekt ZIE-M (e.V. in Gr.) hat zu keiner Zeit eine Form der Unterstützung durch die IGD 

oder IGMG erhalten, noch hat eine Form der Kooperation mit einer der beiden 

Organisationen bestanden,  

- weder in der Vorbereitungsphase (Dez. 2006-März 2007),  

- noch bei der Erstellung des Konzepts (März-Juli 2007), 

- noch bei den Gesprächen mit den Stadtratsfraktionen (2008-2009)  

- noch bei des Exposees, der „10 Essentials“ (Nov. 2009),  

- noch zur Zeit der Vereinsgründung (Dez. 2009),  

- noch wird das in Zukunft der Fall sein. 

 

Die RO hat nicht einen einzigen Hinweis liefern können, der das Gegenteil belegen könnte.  

 

Auf Seite 3 macht die RO noch einmal den Versuch mit wortgewaltigen Formulierungen 

(„islamistische Hintergrundstrategie“) einerseits und einer Aneinanderreihung von bloßen 

Andeutungen die Substanzlosigkeit der eigenen Position zu übertünchen. Entsprechend 

einzuordnen (und juristisch zu bewerten) ist hier auch die Tatsache, dass uns die 

vermeintlichen Belege dazu, nämlich die TKÜ-Protokolle aufgezeichneter Telefonate, die 

angeblich bereits dem Schriftsatz vom 04.11.2009 beigefügt worden wären, in Wirklichkeit 

erst nach mehrmaliger Anforderung durch unseren Anwalt zugänglich gemacht wurden!  

 

Verwundern muss das nicht, denn erneut erweisen sich die Materialien keinesfalls als 

Belege für die Anschuldigungen der RO, sondern als widersprüchlich zu ihrer Argumentation 

und als peinlich für die Vorgehensweise der Behörde. Wir haben deshalb auch auf unser 

Recht verzichtet, die Rechtmäßigkeit der Verwendung dieser Materialien überprüfen zu 

lassen. Wir haben zu keiner Zeit, entgegen der gegenteiligen Anschuldigung der RO, 

relevante Vorgänge verschwiegen oder nur auf Druck sukzessive eingeräumt. Wir haben uns 

allerdings lange nicht vorstellen können, welche Art von Kontakten oder Bezügen die RO als 
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„Belege“ für extremistische Gesinnung missdeutet. An keiner Stelle ist den Mitschriften der 

geringste stichhaltige Hinweis auf „extremistische“ oder „islamistische“ Bestrebungen zu 

entnehmen. 

 

Wir fügen hinzu, dass die Behörden uns zu keiner Zeit etwa von ihrer Einschätzung 

unterrichtet hätten, wonach dem Beschuldigten Ibrahim El-Zayat verfassungsfeindliche 

Einstellungen vorzuwerfen wären. Erst mit dem Bekanntwerden der Ermittlungen gegen ihn 

im März 2009 erfuhren wir von Vorwürfen gegen ihn, die im Übrigen ja bis zu einer 

Verurteilung noch nicht einmal als nachgewiesen gelten können. Dennoch haben wir seit 

diesem Zeitpunkt jeden Kontakt mit El-Zayat vermieden. Sollte es der Fall sein, dass El-

Zayat tatsächlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung in unserem Land in Frage 

stellen sollte, dann gilt unsere wiederholt ausgesprochene Distanzierung gegen Extremisten 

ohne jede Einschränkung ausdrücklich auch gegen ihn. Gleiches gilt für Oguz Ücüncü.  

 

Aus den Gesprächen lassen sich weder ein „finanzieller Einfluss“, noch eine „‘arbeitsteilige‘ 

Wahrnehmung von Terminen“ noch „Absprachen“ zur „Positionierung im Koordinationsrat 

der Muslime“ ableiten, und schon gar keine gemeinsame Planung des Projekts ZIE-M. 

Gesprächspartner wie der genannte Erol Öztürk sind uns nicht einmal bekannt.  

 

Im Gespräch vom 17.09.2007 ruft der ebenfalls von der RO einer extremistischen 

Ausrichtung beschuldigte Faradj Mahmuda (siehe unsere 3. Stellungnahme vom 12.11.2009) 

ausdrücklich zur Kooperation der Muslime mit den europäischen Regierungen auf und 

empört sich mit El-Zayat zusammen über extremistische Fehlentwicklungen! Dass sich auch 

in dem Zusammenhang der „deutsche Nachrichtendienst“ „ganz schön blamiert“ habe, nach 

den Worten von El-Zayat, kommentieren wir lieber nicht.  

 

Wir haben bereits die (unbeantwortet gebliebene) Frage gestellt, auf welche Art von 

Einflussnahme denn die Einschätzungen von Imam Idriz durch El-Zayat als „Schwachkopf“ 

und „Idiot“ schließen lassen. Welche Art von Unterstützung mag Imam Idriz durch El-Zayat 

erfahren haben, wenn dieser – wie aus dem Gespräch vom 08.10.2007 hervorgeht – sich 

darüber freut, dass ihm ein Visum für das Emirat Sharjah versagt wurde?  

Welche Art von „unterwürfigem Gesprächsverhalten“ kann die RO erkennen, wenn Imam 

Idriz dem ihn anrufenden El-Zayat grußlos mit „Kannst du mich später zurückrufen“ antwortet 

(02.08.2007)? Obwohl zu dieser Zeit die Vorwürfe des Innenministeriums öffentlich wurden, 

kommt der nächste Gesprächskontakt erst eine Woche später (08.08.2007) zustande. Trotz 

der Brisanz der Situation holt Imam Idriz keinerlei Ratschläge ein, sondern wechselt das 

Thema; von einem untergeordneten Verhältnis kann erst recht keine Rede sein. Das gilt 
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auch für das Gespräch vom 13.08.2007, das auf die Unterzeichnung der vorformulierten 

Erklärung hin erfolgte. Imam Idriz hat sich in der damaligen Situation nach der Meinung von 

El-Zayat erkundigt, ebenso aber ratsuchend an Vertreter z.B. der Ludwig-Maximilians-

Universität, der Evangelisch-lutherischen Landeskirche, beim  Präsidenten des Bayerischen 

Landtags, u.v.a. Aus vielen dieser Gespräche könnte die RO ein gleichermaßen „unterwürfig 

anmutendes Gesprächsverhalten“ ableiten… 

 

Die Einladung, von der im Gespräch vom 29.01.2008 die Rede ist, ging vom 

Koordinierungsrat der Muslime (KRM) aus und wurde von dessen Sprecher Bekir Alboga 

(DITIB) ausgesprochen. Imam Idriz wollte bei der Gelegenheit mit „Oz“ sprechen, um sich 

über die Vorgehensweise der IGMG zu beschweren.  

 

Die RO hat versäumt, Imam Idriz vorzuwerfen, er hätte seine Verbindungen zur katholischen 

Eugen-Biser-Stiftung bisher verschwiegen. Aus den vorgelegten Telefonaten geht recht 

deutlich hervor, dass er zu dieser Institution offenbar erheblich engere Kontakte unterhält, als 

zur IGD (und von der IGMG spricht nun auch die RO nicht mehr). Der mit der Planung der 

Eugen-Biser-Preis-Verleihung 2008 befasste, hochrangige Mitarbeiter der Stiftung ist bereit, 

die Liste muslimischer Persönlichkeiten aus Deutschland vorzulegen, die Imam Idriz auf 

seine Bitte erstellt hat. (Anlage 2) Aus dieser Liste wurden Gäste zur Preisverleihung nach 

München eingeladen. Auf der Liste sind die Namen El-Zayat und Ücüncü in der Tat genannt 

– weil sie zu den muslimischen Persönlichkeiten in Deutschland gehören – allerdings in Rot, 

weil Imam Idriz Vorbehalte gegen die beiden Personen hatte und ihre Einladung nicht 

empfehlen wollte!  

 

Im Gespräch vom 17.11.2008 erkundigt sich El-Zayat nach der E-Mail-Adresse von Imam 

Idriz! Welche Art von Weisungsverhältnis soll denn bestanden haben, wenn der eine nicht 

einmal die E-Mail des anderen kannte? In dem Gespräch geht um die Suche nach einem 

deutsch-türkischen Übersetzer und um die Anbahnung eines interreligiösen Gesprächs 

zwischen einem hochrangigen muslimischen und einem hochrangigen katholischen Vertreter 

im ZDF. Welche Art extremistischer oder islamistischer „Hintergrundstrategie“ vermutet denn 

die RO? 

 

Im Gespräch vom 19.12.2008 spricht El-Zayat davon, „er hätte da gute Leute wie Ahmed von 

Denffer und Ahmed El-Khalifa“; den vorher erwähnten Idriz zählt El-Zayat ausdrücklich nicht 

zu „seinen Leuten“.  
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Entgegen der Behauptung der RO ist in keinem der Gespräche direkt oder indirekt von 

irgendeiner Mitwirkung, Unterstützung, Förderung o.dgl. des Projekts ZIE-M die Rede. Wie 

soll sich die „Einflussnahme“ auf ZIE-M denn gestalten, wenn die RO selbst nachweist, dass 

in den Gesprächen in einem Zeitraum von eineinhalb Jahren nicht ein einziges Mal weder 

die Abkürzung „ZIE-M“ noch die gesamte Name „Zentrum für Islam in Europa – München“ 

vorkommt? Ein einziges Mal, nämlich im Telefonat vom 14.11.2008 zwischen El-Zayat und 

Aiman Mazyek vom Zentralrat der Muslime in Deutschland, spricht El-Zayat von einen 

„Zentrum, welches sie (gemeint ist Imam Idriz und seine Gemeinde) in München planen 

würden.“ Aus El-Zayats eigenen Worten ergibt sich, dass er an diesen Planungen nicht 

beteiligt war. In welcher Weise sich „insbesondere aus dem Telefonat vom 18.07.2008“ eine 

gegenteilige Einschätzung ergäbe, wird wohl das Geheimnis der RO bleiben. Nach 

gewohnter Manier formuliert die RO in ihrem Schriftsatz eine Beschuldigung, nennt in 

diesem Fall sogar eine Quelle dazu – die freilich nur nach Anforderung durch einen Anwalt 

vorgewiesen wird, und aus der sich dann keinerlei Nachweis für die Beschuldigung ergibt.  

 

Als klassisches Eigentor erweist sich die Bilanz der angeblichen „Beweise“ auch in Hinblick 

auf die Vorwürfe der RO gegen Bayram Yerli. Die Gespräche vom 30.12.2008, 19.01.2009 

und 05.02.2009 belegen in aller Deutlichkeit,  

1. dass der Beschuldigte entgegen der wiederholten Behauptung der RO seine 

Mitgliedschaft bei der IGMG im März 2005 gekündigt hatte – also lange vor den 

Anschuldigungen, 

2. dass die IGP „nie ein Mitgliedverein von MG (Milli Görüs) gewesen“ sei, und  

3. dass es nicht einmal einen funktionierenden Informationsfluss gab.  

Yerli schimpft über Milli Görüs, kündigt Klage an, und gibt klar zu verstehen, dass er keinen 

Kontakt mehr zu der Organisation hat, da er über die Vorgänge dort nicht informiert ist und 

dort auch seine Adresse nicht bekannt ist. Yerli spricht auch von der Scheu der IGP,  

juristisch gegen die Vorwürfe des Innenministeriums vorzugehen und davon, dass man 

immer noch Gespräche vorziehen würde (hierin lag offenbar unser Fehler).  

 

Die RO hat nun alle Materialien bis ins Detail und – sehr viel mehr – nach dem 

„Gesamtkontext“ versucht auszuwerten – und dabei nichts vorweisen können, als verstreute 

und weitestgehend belanglose Gespräche, ohne einen einzigen Hinweis auf eine 

„extremistische“ oder „islamistische“ Ausrichtung der Beschuldigten. Die Bemühungen der 

RO können nichts an der nachgewiesenen Arbeit der IGP in Penzberg ändern, die zu jeder 

Zeit vorbildlich und unabhängig war und bleibt, und die die RO geflissentlich und 

beharrlich ignoriert.  
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Für das Projekt ZIE-M ergibt sich aus allen dazu vorliegenden Unterlagen – trotz des 

Versuchs der Gegenseite, solche Unterlagen falsch zuzuordnen – dass auch darin ein 

konstruktives Angebot an Staat und Gesellschaft besteht, das in vorbildlicher Weise dem 

entspricht, was Staat und Gesellschaft von Muslimen in unserem Land erwarten. Gerade erst 

hat der Jesuit Felix Körner von der Päpstlichen Universität Gregoriana in der SZ (24.-

27.12.2009) daran erinnert: „Ob der Islam (…) zu einer glaubwürdigen Bejahung von 

Pluralität findet, hängt auch daran, wie Europa islamischem Denken an seinen Universitäten 

Raum gewährt. Hier können Muslime neue politische Theologien entwickeln, die sich dann 

auch auf die Gesellschaften des Nahen Ostens auswirken.“ (Anlage 3) Um nun genau dazu 

beizutragen, ist das Projekt ZIE-M konzipiert. Die an dem Projekt beteiligten Personen 

stehen zu all dem in keinerlei Widerspruch, sondern garantieren für diese Intention und seine 

Realisierung. Das Projekt könnte heute bereits die Integration von Muslimen auf konstruktive 

Weise voranbringen, wenn es nicht seit dem Sommer 2007 vom Innenministerium blockiert 

würde – ironischer Weise also gerade von der Behörde, die am Gelingen dieser 

Zukunftsfrage das allergrößte Interesse haben müsste.  

 

Der Schaden, der hier versuracht wurde und weiterhin jeden Tag verursacht wird, betrifft 

damit nicht nur die beschuldigten Personen selbst und sämtliche Mitglieder ihrer Gemeinde 

insgesamt, sondern alle in Bayern, die an einer vernünftigen Zukunftsgestaltung interessiert 

sind. Diese kann nicht in der Ausgrenzung friedlicher Mitbürger, sondern muss in  

Kooperation mit nachgewiesen integrationsbereiten Muslimen erfolgen. Das, was die 

Penzberger Gemeinde derzeit erlebt, wird von Muslimen in ganz Bayern und darüber hinaus 

mit großem Interesse verfolgt und wird, wenn hier nicht endlich in aller Entschlossenheit 

massiv gegengesteuert wird, nachhaltig enormen Schaden für das Zusammenleben in 

Deutschland anrichten. Es liegt eine Solidaritätserklärung von Angehörigen verschiedener 

muslimischer Verbände in Bayern mit unterschiedlichsten ethnischen Wurzeln vor, die in 

deutlichen Worten vor den Gefahren dieses unverantwortlichen, aber gezielten Vorgehens 

gegen die Integration von Muslimen in unserem Land warnt: 

 

„Mit großer Sorge verfolgen wir, Musliminnen und Muslime aus unterschiedlichen 

Verbänden, mit unterschiedlichen ethnischen Wurzeln, aber allesamt Teil dieser 

Gesellschaft, die andauernde Stigmatisierung eines hoch geachteten Imams und 

seiner Gemeinde durch Teile des Bayerischen Innenministeriums. Wir kennen und 

schätzen Imam Benjamin Idriz und wissen, dass seine Arbeit und die seiner Gemeinde 

für ein Miteinander in Bayern, wie wir es uns alle nur wünschen können, von Muslimen 

und Nicht-Muslimen anerkannt wird. Der Art und Weise und dem Inhalt nach stellen die 

Vorwürfe, die gegen Imam Idriz und die Islamische Gemeinde Penzberg erhoben 
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wurden, dieses Miteinander offensiv in Frage. Wer nach allem, was die hier 

Beschuldigten nachweislich geleistet haben, von „Extremismus“ und „Islamismus“ 

spricht, gibt uns damit in erschreckender Direktheit zu verstehen, dass Muslime 

insgesamt in Bayern nicht erwünscht sind! Dieses Vorgehen schützt nicht die 

Gesellschaft vor vermeintlichen Gefahren, sondern es gefährdet ganz akut jede 

Aussicht auf eine gelingende Integration….“ (Anlage 4). 

 

Die Formulierung „gerade weil es sich um Absprachen im Kontext des interreligiösen Dialogs 

handelt, …“ (Seite 3) lässt erneut vermuten, dass bei der Gegenseite Personen mit einer 

Materie betraut wurden, zu deren Grundlagen sie keinen ausreichenden Bezug haben. 

Solche Beobachtungen wurden in diesem Zusammenhang mehrfach, auch von 

unabhängigen Zeugen, gemacht.  

Wir müssen an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass in der Verfügung der 

Staatsanwaltschaft München I, 111 Js 10322/07, vom 06.10.2009, von der „Islamistischen 

Gemeinde Penzberg“ die Rede ist! Der Bayerische Landtag hat in einem an die IGP 

adressierten Schreiben von 28.11.2007 dieselbe Formulierung gebraucht. Daraufhin hat sich 

der Präsident des Bayerischen Landtags Alois Glück schriftlich entschuldigt. Wir müssen 

annehmen, dass die Verwechslung der Begriffe tiefere Ursachen hat, als lediglich die 

Inkompetenz der damit betrauten Beamten – was schlimm genug wäre.  

 

Nach Darstellung der SZ vom 1.12.2009 hat sich „ein hoher Beamter“ der 

„Sicherheitsbehörden“ darüber beklagt, dass „die Imame“ in Bayern sich einem Aufruf der 

Behörden verschließen würden, sich eindeutig von Gewalt zu distanzieren (Anlage 5). Das 

Innenministerium ist doch sicherlich vom LfV über die Rede informiert worden, die Imam Idriz 

am 26.9.2009 gehalten und auf der web Seite von IGP www.islam-penzberg.de veröffentlich 

hat (Anlage 6). Das Innenministerium sollte längst darüber informiert sein, dass alle Reden, 

Predigten und Schriften von Imam Idriz, im „Gesamtkontext“ ebenso wie in jedem einzelnen 

Detail, nichts anderes enthalten, als Distanzierung von Gewalt, Bekenntnisse zu unserer 

Staats- und Gesellschaftsordnung und engagierte Aufrufe, Teil dieser Gesellschaft zu 

werden (Das Letztere ist der Punkt, vor dem gewisse Kreise aus dem Innenministerium 

schlicht Angst haben und gegen den sie hier ankämpfen!), und zwar schon lange bevor 

gegenteilige Vorwürfe erhoben wurde. Nichts davon wurde in Penzberg jemals von der 

Kanzel gepredigt, weil Behörden welcher Art auch immer das gewünscht oder gefordert 

hätten, sondern Wort für Wort entspringt alles der Glaubensüberzeugung des Imams, der 

seine Gemeinde damit geprägt hat. Nichts anderes gilt für die Reden und publizierten Artikel 

des Imams, von denen wir noch einige weitere anfügen können (Anlage 7, 8, 9).  
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Die Islamische Gemeinde Penzberg ist ein anerkanntes Vorbild für Offenheit und gelingende 

Integration in Bayern, sie setzt sich nachweislich für einen moderaten, modernen, liberalen, 

offenen, integrierten Islam ein, der mit den Werten von Staat und Gesellschaft kompatibel ist. 

(Anlage 10 CD/DVD)  Weder Imam Idriz noch der Vorsitzender Herr Yerli noch die IGP hat 

jemals die freiheitlich demokratische Grundordnung in Frage gestellt, sondern sie verteidigt, 

unterstützt und vorgelebt. Sie haben dafür seit Jahren erhebliche Mittel an persönlichem 

Engagement und finanzieller Art aufgebracht, ohne Förderungen von behördlicher Seite zu 

erfahren. Zum Dank erfahren die 160 Mitglieder der Gemeinde (die mit Angehörigen 800 

Personen umfassen) insgesamt Stigmatisierung und Diffamierung, die an ihnen hängen 

bleiben werden, auch wenn eines Tages einmal die Vorsitzenden und der Imam nicht mehr 

in diesen Ämtern sein werden.  

 

Es ist auffällig, dass tatsächlich extremistische Strömungen, die es ja auch gibt, wie 

„wahabitische“ Einrichtungen in München, keine entsprechende Behandlung erfahren. 

Ebenfalls auffällig und vielsagend ist, dass offen Islam- und integrationsfeindliche 

Gruppierungen wie z.B. „Politically Incorrect“ oder „Pax Europa“, mit ihrer volksverhetzenden 

Hasspropaganda bisher keine Erwähnung im Verfassungsschutzbericht finden. Es sollte 

dringend überprüft werden, in welcher Nähe sich der eine oder andere Mitarbeiter in der 

Behörde zu solchen oder ähnlichen Denkrichtungen bewegt. Der entsprechend entlarvende 

Gebrauch des Begriffs „Taqiye“, wie in unserer letzten Stellungnahme dargestellt, muss bei 

allen demokratischen Kräften die Alarmglocken läuten lassen! (Bezeichnender Weise geht 

die RO auch darauf mit keinem einzigen Wort ein.)  

 

Bei einer Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing am 23.11.2009 sprach einer 

Vertreter der Regierung von Hessen von Vorgängen in der dortigen 

Verfassungsschutzbehörde, die aufgezeigt haben, dass Mitarbeiter der Behörde in einer 

Weise tätig waren, die gegen Integration und Miteinander gerichtet war und Schaden 

verursacht hat. Es wurde daraufhin die Behörde nach entsprechenden Vorgängen überprüft 

und sämtliche beteiligten Mitarbeiter entfernt. Der bayerische Innenminister Herrmann 

sprach daraufhin in einem Sechs -Augen-Gespräch mit Imam Idriz und dem stv. 

Vorsitzenden der Eugen-Biser-Stiftung von der Option, dass das „hessische Modell“ wohl 

auch in Bayern Anwendung finden sollte. Er äußerte sich in dem Gespräch in ermutigender 

und unterstützender Weise gegenüber dem Imam. Imam Idriz bedankt sich mit einem 

Schreiben am 02.12.2009 beim Innenminister und lädt zum Dialog ein (Anlage 11). 

 

Die Beschuldigungen sind ganz offenbar vor dem Hintergrund einer massiv verzerrten 

Sichtweise auf Islam zu bewerten, die sich gegen die mit unseren Grundwerten kompatible 
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Ausprägung auch dieser Religion grundsätzlich verschließt. Die Beobachtung, dass die hier 

des Gegenteils beschuldigten Muslime in vorbildlicher Weise für die Wertevorstellungen 

unseres Staates und unserer Gesellschaft in Worten und Werken eintreten, kann nach dieser 

Auffassung nicht anders eingeordnet werden, als durch kontinuierliche Lüge und Verstellung. 

Dass dabei tiefgläubigen Menschen, und selbst einem Geistlichen, unterstellt wird, dass sie 

nicht nur ihre Mitmenschen, sondern auch Gott selbst belügen würden, macht das Ausmaß 

an Verletzung und Beleidigung deutlich, und ebenso die Widersprüchlichkeit dieser 

fehlgeleiteten, konfrontativen Geisteshaltung.  

 

Wir erfahren weiterhin auch ermutigende Zeichen. So wie wir in diesen Tagen zahlreiche 

Glückwünsche zum Weihnachtsfest versenden, erhalten wir auch Glückwunschbotschaften 

zum Neuen Jahr 2010 (Anlage 12) u.a. von Bayerischer Ministerpräsident Seehofer, 

Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger, Oberbürgermeister Ude, von allen 

Fraktionen des Bayerischen Landtags und von den christlichen Kirchen. Offenbar können 

alle diese Persönlichkeiten und Institutionen die Anschuldigungen gegen uns nicht 

nachvollziehen. Nur im Geiste aufrichtiger Bereitschaft zur Kooperation und in Achtung 

voreinander erfüllen solche Wünsche gegenseitig ihren Sinn.  

 

Die Beschuldigten erwarten ein Urteil, das der unerträglichen Stigmatisierung mit ihren 

dramatischen Konsequenzen schnellstens ein Ende bereitet, sodass die tatsächlichen 

Leistungen der IGP in vollem Umfang anerkannt und gewürdigt werden, und der Gefahr, die 

das bisherige Vorgehen von Teilen des Innenministeriums langfristig für die gesamte 

Öffentlichkeit bedeutet, wirksam gegengesteuert werden kann. Daran, dass wir wie bisher 

auch weiterhin gemeinsam mit allen interessierten Behörden zum gemeinsamen Wohl aller 

arbeiten werden, können die schmerzlichen aber hoffentlich nun überwundenen Erfahrungen 

nichts ändern.  
 

 

Penzberg, 28. Dezember 2009 

 
 
 
 
 
 

Bayram Yerli                                    Muharem Dugonjić                       Benjamin Idriz                                     

1. Vorsitzender der IGP                    2. Vorsitzender der IGP                  Imam der IGP 

                                                                                                                 Initiator von ZIE-M 
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Anlagen von 4. Stellungnahme 

 

 

Anlage1: Auswahl von Passagen aus unseren bisherigen Stellungnahmen, die von der RO 

ignoriert wurden 

Anlage 2: Brief von Eugen-Biese Stiftung an Imam Idriz   

Anlage 3: SZ vom 24.,25.,26., 27.12.2009 

Anlage 4: Erklärung muslimischer Verbände in München 

Anlage 5: SZ vom 1.12.2009 „CSU erschrickt über die Schweiz“ mit dem Vorwurf, Imame in 

Bayern würden sich nicht von Gewalt distanzieren. 

Anlage 6: Stellungnahme von IGP vom 26.9.2009 „Islamische Gemeinde verurteilt Hass und 

Extremismus“ 

Anlage 7: Rede von Imam Idriz zur Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing über 

„Islam und Grundgesetz“, 23.11.2009 

Anlage 8: Artikel von Imam Idriz „Ist eine Reform des traditionellen Islam möglich?“ 

Anlage 9: Artikel von Imam Idriz „Für alle Europäer gemeinsame Werte müssen sein: …“  

Anlage 10: 3 CD/DVD. Sendungen über IGP und ZIE-M in Bayern 2, Bayerischer Fernsehen 

und ZDF 

Anlage 11: Schreiben von Imam Idriz an den Innenminister Herrmann  

Anlage 12: Glückwunschkarten für Weihnacht und Neues Jahr  
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